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Vorwort. 

Der ſechſte Band des Kriegsbuches entſpricht dem vierten. Ebenſo wie 
dieſer zerfällt er in zwei Teile. Der erſte Teil enthält die Wirtſchaftsgeſetze 
im engeren Sinne ſeit dem 16. Februar bis Ende November 1917. Er iſt 
in dem Nachtrag bis zum 31. Dezember 1917 fortgeführt. Der zweite Teil 
berichtet über die anderen Kriegsgesetze im Anschluß an den fünften Band, also 
seit dem 16. August 1917 gleichfalls bis zum 31. Dezember 1917. Das 
Kriegsbuch umfaßt nunmehr die gesamte Kriegsgesetzgebung vom 31. Juli 1914 
bis zum 31. Dezember 1917. 

Berlin im Februar 1918. 

Franz Schlegelberger.



Uberscht über den Inhalt des 6. Bandes. 

Erster Teil. 

Die Kriegswirtschaftsgesetze. 
(Abschnitt E des Werkes.) 

See 

1. Organisatorlsche Maßnhmen 1— 11 
2. Beschafjung und Erhaltung der Rohstoffe, Nahrungs=, Futter= und Gebrauchs¬ 
mitililllleeu8 12— 32 

3. Vorratserhebungen und statistische Lilssaufnahmhben 33— is 
4. Verwertung ber Rohstoffe, Nahrungs=, Futter= und Gebrauchsmittel. — Preis= 
regeingzz 46—511 

5. Zuwlderhandlungen gegen die Friegswirtschaftsgessethßhee 612 -525 
6 Üdergangswirtichuft- - > 2 >: 20 .. 526—546 

Nachtrag: Fortführung des ersten Teiles bis zum 31. Dezember 19117 547—608 

Bmelter Teil. 

Andere Kriegsgesetze. 
(Anschluß an Bd. 5.) 

A. Das Sonderrecht der Kriegsteilnehnen 611—619 
B. Geltendmachung von Ausprüchen während der Kricgszet 620—652 
C. Handelssachen und gewerbliches Eigennntt 653—713 
D. Finanzgesee 714—731 
F. Beschaffung und Berteilung der Arbeitskräfte, Arbeiterschutz, Kriegswohl¬ 

fahrtspflege, Kriegsschädenersatz, Wiederaufbau Ostpreußens 732—764 
G. Bergeltungsmaßregeen 765—776 

H. Heeresversorgnnngngngggagaaaa 777 
J. Pahwesen, Post=, Elsenbahn= und Schiffoeverlhens 778 798 
K. Entlastung der Gerichte, Anderung der Kostengesetze, Augelegenheiten der 

Rechtsanwaltschaft, Gnadenerweise aus Anlaß des Kriegen 794—796 
L. Wiederherstellung vernichteter Standesregister, Grundbücher und Grund¬ 

buchblätter. — Verordumen verschiedenen Inhalls 797 -798 
M. Boterländiicher Hfödienft - - - > > 220 199 --822 
Wortverzeichiiissss 823 908 

Vorbemerkungen. 

Die Vorbemerkungen zum fünften Band gelten auch für den sechsten. 
D. XI — Elfter Nachtrag zu der Denkschrift über wirtschaftliche Maßnahmen aus 

Anlaß des Krieges Nr. 1214 der Drucksachen des Reichtlages, 13. Legislaturperiode, II. Session 
1914/18. — Nunmehr hat auch das Reichsgericht ausgesprochen, daß die Geltung einer VO., 
die mit dem Tage der Verkündung in Kiast tritt, mit dem Anfang des Verkündungs¬ 
lags beainnt (Urteil v. 7. Dezember 1917 II 293/17, Nordd Allg#g. v. 17. Januar 1918 
Nr. 30 MorgAugg.). — Neben den Überjichten in der Beutihen Kecisanmalts: Zeitung find 
die Berichte ded „Recht“ über das Kriegs=Spruchrecht als besonders werwoll hervorzubeben.



Verzeichnis der im ſechſten Bande behandelten Kriegsgeſetzt 
nach der Zeitfolge. 

1914. 
m. (4. Yuguft biß 22. Dezember.) 
14®) Gefeg, betr. den Schuß ber infolge bez Srieges an Wahrnehmung ihrer 

Rechte behinderten Perfonen, v. 4. Auguſt 1916 (RGBl. 328)... . . . 
15 Gefeh zur Anderung des Gejehes, betr. die Unterftügung von Familien in 

den Dienst eingetretener Mannschaften, v. 28. Februar 1888, v. 4. August 
1914 (RGBI. a32). qg .. .... 

20 Gesetz, betr. Sicherung der Leistungsfähigkeit der Krankenkassen, v. 4. August 
1914 (RoenBl. 37 

22 Geseh, betr. Höchstpreise, v. 4. August 1914 (RG#l. 339) in der Fassung der 
Bek. v. 17. Dezember 1914 (RGBl. 516. 

31 Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, die im Ausland 
ihren Wohnsitz haben v. 7. August 1914 (RGBl. 36ö) 

52 Bek., betr. die Überwachung ausländischer Unternehmungen, v. 4. September 
1914 (RGBl. 39977)7)7))))) nn 

56 Bek., betr. vorübergehende Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent-, 
Gebrauchsmuster= und Warenzeichenrechts, v. 10. September 1914 (RGBT. 403) 

66 Bek., betr. Zahlungsverbot gegen England, v. 30. September 1914 (NGYBT. 421) 
107 Bek., betr. die zwangsweise Verwaltung französischer Unternehmungen, v 

26. November 1914 (KRe Bl. 4)9))00 

108 Bek., betr. Wochenhilsc während des Krieges, v. 3. Dezember 1914 (RGBl. 492) 
130 Bet. über die Hödftpreife für Wolle und Mollmaren v. 22. Dezember 1914 

ROBBE). rn 

1915. 
(14. Januar biß 23, Juli.) 

141 Bel., über dle Vertretung der Kriegdteilnehmer in bürgerlichen Rechtsstreitig¬ 
keiten v. 14. Januar 1915 (Reßl. 120202;; 

158 Bek. über Vorratserhebungen v. 2. Februar 1915 (RGhl. 5) 
214 Bek., betr. Einschränkung der Trinkbranntweinerzeugung v. 31. März 1915 

(RGBl. 2*x* 
226 Bek. über die Zwangsverwaltung von Grundstücken v. 22. April 1915 (RGBl. 
2333. 

237 Bek., betr. die Verlängerung der im Artikel 4 der revidierten Parifer Über- 
einkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums v. 2. Juni 1911 vorgesehenen 
Prioritätsfristen v. 7. Mai 1915 (RcBl. 270)0 

275 Bek. über das Ausmahlen von Brotgetreide v. 28. Juni 1915 (Röl. 379). 

284 Bek. über gewerbliche Schugrechte feindlicher Staatsangehöriger v. 1. Juli 
1915 (KSl. 4141444))))))))0; 

314 Bet. gegen. übermäßige Preissteigerung v. 23. Juli 1915 (RGBl. 467). 
  

Dd. 8 
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738 

657 

624 

766 

711 
772 

766 
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402 

614 
34 

161 

648 

9 Bi zu 1 Nr. 1350 sind die ummern aus dem Gesamtverzeichnis Bd. 5, VII über¬ 
nommen. Mit Nr. 1351 wird die Zählung jenes Verzeichnisses fortgesest.



VI Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

1916. 
Kr. (22. Yuguf bi3 24. Dezember.) 
337 Bet. über die Berichtigung und Ergänzung ber Bel. Rt. 314 v. 22. August 

1915 (RED. 6A) qg qg ........ 
338 Bek über ein Schlachtverbot für trächtige Kühe und Sauen v. 26. August 1915 

(X0 Bl. 5 10550555 
344 Bek., betr. die Angestelltenversicherung während des Krieges, dv. 26. Auguſt 

1915 (RaVl. 500)0 
347 Bek. zur Erweiterung der Bek. über Vorratserhebungen v. 2. Februar 1915, 

v. 3. September 1915 (Rhl. 54h99 

355 Bek. zur Entlastung der Gerichte v. 9. September 1915 (Reßl. 56) 
356 Bek., betr. die Einfuhr von Getreide, Hulsenfrüchten, Mehl und Futtermitteln, 

v. 11. September 1915 (RGBl. 56099) nenn 
366 Bek. zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel v. 23. September 

1915 (ReBl. 06.333))))00; 

376 Bek. über die Anmeldung des im Inland befindlichen Bermögens von Ange¬ 
hörigen feindlicher Staaten v. 7. Oktober 1915 (RöVl. 6333) 

395 Bek. zur Erweiterung der Bel. über Borratserhebungen v. 2. Februor 1915 
v. 21. Oktober 1915 (NGal. 91112020 

407 Bek. wegen Anderung der Bel., betr. Einschränkung der Trinkbranntwein¬ 
erzeugung, v. 31. März 1915, dv. 28. Oftober 1915 (RGBU. 718)... . . 

412 Bel. zur Regelung der Preise für Schlachtschweine und für Schweincfleisch 

v. 4. November 1915 (REVl. 770)0 
417 Bet. über Die und Fette v. 8. November 1915 (RGBl. 7390) 
444 Bek. über die Abänderung der VO. zur Regelung der Preise der Schlacht¬ 

schweine und für Schweinefleisch v. 4. November 1915, v. 29. November 1915 

(NED. g g g qg q..... . .. 
158 Bek. über Zeitungsanzeigen dv. 16. Dezember 1915 (MEBL. 827)... . . 
465 Bel. über die Anrechnung von Militärdienfizeiten und die Erhaltung von 

Anwartschaften in der Invaliden und Hinterbliebenenverficherung v. 23. 
Dezember 1915 (RB. 845). . . ... . ... rn 

466 Gesetz über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne 
v. 24. Dezember 1915 (RGl. 8700 

1916. 
(11. Januar bis 23. März.) 

478 Bel. über fünftlihe Düngemittel v. 11. Januar 1916 (RGBl. 13). 

502 Bef., betr. die Einfuhr von Futtermitteln, Hilfsstoffen und Kunstdünger, v. 

28. Januar 1916 (RGBl. 70000.„ 
503 Ausführungsbeft. zur BRBD. fiber die Einfuhr von Futtermitteln, Hiljsftoffen 

und Kunstdünger v. 31. Januar 1916 (RöBl. 7)0 
517 Bek. zur Regelung der Preise für Schlachtschweine und für Schweinefleisch 

v. 14. Februar 1916 (RGl. 999999999 
538 Bek. zur Anderung der Bek., betr. die Einfuhr von Getreide, Hülsenfrüchten, 

Mehl und Futtermitteln, v. 11. September 1915 (RGl. 569) vb. 4. März 1916 

(RGBl. 111717)717)7)7))) 
539 Bek. über die Einfuhr von pflanzlichen und tierischen Olen und Fetten sowie 

Seifen v. 4. März 1916 (RNBl. 190909999995àe 
544 Bek. über die Einfuhr von Käse v. 11. März 1916 (RöBl. 15999) - 
552 Bek. über die Einfuhr von Vieh und Fleisch sowie Fleischwaren v. 18. März 

1916 (RGBl. 115555;;; 
556 Bek. über die Anderung des Gesetzes, betr. Höchstpreise und der VO. gegen 

übermäßige Preissteigerung v. 23. März 1916 (RGBl. 183) . . ... 667, 

Bd.s 
Seite 
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662



Verzelchnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 
Ar. (27. März bi 29. Nuguft.) 
563 Bek. über Fleischversorgung v. 27. März 1916 (Rc6Bl. 1999) 

609 Bek. über den Verkehr mit Seife, Seifenpuler und anderen fetthaltigen 
Waschmitteln v. 18. April 1916 (Renl. 377)0 

613 Bek. über die Einfuhr von Zigarettenrohtabat v. 19. April 1916 (RGBI. 313} 
636 Bek. über die Abänderung der Bek. über künstliche Düngemittel v. 11. Januar 

1916 (Rl. 13) v. 11. Mai 1916 (ReBl. 36öß399)9)9)9)9) 
638 Bek. über Beitragserstattung nach § 398 des Versicherungsgesetzes für Ange¬ 

stellte v. 11. Mai 1916 (RGBl. 3000) 
646 Bek. über die äußere Kennzeichnung von Waren v. 18. Mai 1916 (RGBl. 380) 

648 Bel. über die Gründung einer Reichsstelle für Gemüse und Obst v. 18. Mai 
1916 (RGBl. 3999)0; - 

654 Bet. über Errichtung eines Friegsernährungsamts v. 22. Mai 1916 (NGBT. 402) 
677 Bek. über die Abänderung der Preise für künflliche Düngemittel v. 5. Juni 

1916 (NGBl. 411.. . . .. 
684 Bek über die Bewilligung von Zahlungsfristen an Kriegsteilnehmer v. 8. Juni 

1916 (Re Bl. 42225252 . . . . ... 
685 Bek. über Geltendmachung von Hypotheken, Grundschulden und Renlenschulden 

b. 8. Juni 1916 (RGBl. 454999 .. 

711 Kriegssteuergesetz v. 21. Juni 1916 (RöBl. 56110 
718 VO. über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln und zur Belämpfung 

des Kettenhandels v. 24. Juni 1916 (RGl. 569110 
722 Bel. gegen irreführende Bezeichnung von Nahrungs- und Genußmitteln v. 

26. Juni 1916 (RGml. 560s„ 
729 Gesetz über einen Warenumsatzstempel v. 26. Juni 1916 (RVl. 639y9) 

741 Gesetz über die Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiele v. 3 Juli 
1916 (Rsßl. 67555555)));; 

742 Gesetz über Kapitalabfindung an Stelle von Kriegsversorgung (Kapitalab¬ 
findungsgesetz v. 3. Juli 1916, Ro#l. 6680)0 

744 Bek., betr. Krankenversicherung bei Ersatzkassen v. 5. Juli 1910 (RGBl. 655) 

746 Bek. über Gerste aus der Ernte 1916 v. 6. Juli 1916 (REl. 659y9) - 
747 Bek. über Hafer aus der Ernte 1916 v. 6. Juli 1916 (RGBI. 666). . . . . 
766 Bel. über Speifefette v. 20. Juli 1916 (RGBl. 7505) 277, 
772 Bel. der neuen Faffııng dev BD. über Brotgetreide, über Gerste und über 

Hafer aus der Ernte 1916 v. 24. Juli 1916 (RGBl. 781). - ..-. 
783 Bel. über Säde v. 27. Zuli 1916 (ROB. 834) . . .. 2.222220. 
788 BDO. zur Ergänzung ber VD. zu Nr. 718... vo. 29. Suli 1916 (RBl. 861) 
790 Bel., betr. die Errichtung einer Reicheftelle für Drudpapier v. 31. Juli 1916 

ROB. EE3) 2 g g q .... 
793 Bek. über Preisbeschränkungen bei metallischen Produkten v. 31. Juli 1916 

(NREßl. 8686000¬ 
807 Bek. zur Anderung der Bek. über die Einfuhr von Käse v. 11. März 1916 

(R#l. 159) v. 5. August 1916 (ReBl. 90)0 
818 Bek. zur Anderung der Bek, über die Einfuhr von Käse v. 11. März 1916 i. d. 

Fassg. der Bek. v. 5. August 1916, v. 16. August 1916 (Rhl. 993214 
819 Bek., betr. Anderung der Bek. über Fleischversorgung v. 27. März 1916 (RGl. 

199, v. 17. August 1916 (RGl. 990905 . 
827 VO. über die Regelung des Fleischverbrauchs v. 21. August 1916 (RGBl. 941) 
834 Bek. über die Regelung der Wilbpreise v. 24. August 1916 (Rl. 959) 
343 Bek., betr. Zahlungsverbot usw. gegen Rumänien v. 28. August 1916 (RGl. 

rn. 
845 Bek. über Höchstpreise für Zwetschen v. 29. August 1916 (RGl. 973) 

356 
30 
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180 
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29 

238 
240 
264 

779 
206



VIII Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeltfolge. 

1918. Bd. 6 
Nr. (7. September bis 8. Dezember.) Seite 
860 Bek. zur Ergänzung der BO. über die Einfuhr von pflanzlichen und tierischen 

Olen und Fetten sowic Seifen v. 4. März 1916 (RGBl. 148) v. 7. September 
1916 (Rehl. 100szstsesesesesese ee e 

863 Bek. über die Preise für Teichfische v. 9. September 1916 (Rl. 1008) 
868 Bek. über die Einfuhr von Gemüse und Obst v. 13. September 1916 (Rl. 

105) 2 02 ren 

900 Bel. über Berficherungspflicht von Angejtellten für Befchäftigungen während 
des Krieges v. 30. September 1916 (RGBl. 1090) 

903 Bek. über die Bewirtschaftung von Milch und den Verkehr mit Milch v. 3. Ok¬ 
tober 1916 (RGBl. 110)7972L 

905 VO. über Futtermittel v. 5. Oktober 1916 (RGBl. 1109) 

906 BO. über zuckerhaltige Futtermittel v. 5. Oktober 1916 (RGBl. 1114) . 318, 

918 VD. über die Malz- und Gerftenfontingente der Bierbrauereien sowie den 
Malzhandel v. 7. Oltober 1916 (RGBl. 11) 

920 V. über Höchstpreise für Apfel v. 7. Oktober 1916 (RGBl. 114) 
922 Bek. über Rohtabak v. 10. Oktober 1916 (RGl. 114))) 

926 Bek. über die Abänderung der Preise für Knochenmehl v. 12. Oktober 1916 

(Ronl. 1135858888. 
927 Bek. über Erleichterungen im Brennereibetrieb und Branntweinverkehr und 

Regelung der Betriebsauflagevergütungen für das Betriebsjahr 1916/17, v. 
12. Oktober 1916 (RoBl. 1199) 

934 Bek. über Festsetzung von Grundpreisen für verdorbene Speisefette und die 
Preisstellung für den Weiterverkauf im Großhandel v. 20. Oktober 1916 (Rl. 
1111)00 . . . . . ... 

936 Bek. der neuen Fassung der VO. über Käse v. 20. Oktober 1916(RGBl. 1179) 
939 Bek. über die Anmeldung der Bestände von Kornbranntwein v. 23. Oktober 

1916 (RGBl. 118909 
942 Bek. über Mischungen von Knochenmehl und Kali v. 24. Oktober 1916 (RG#l. 

ME) en 

945 Bet. über Verarbeitung von Kartoffeln auf Branntwein in Hleinbrennereien 

v. 26. Oktober 1916 (RGBl. 1190999n.T1T 
956 Bek. über Bezugsscheine v. 31. Oktober 1916 (NGBL. 1218)... .... 

962 Bek. über die Überwachung des Verkehrs mit Seemuscheln v. 2. November 
196 (RGBL. 1243). >: rn 

963 Bel. über bie Regelung ber Verbrauchsabgabenermäßigungen und weitere Er¬ 
teihterungen im Vrennereibetrieb im Betrichsjaht 1916/17 v. 2. November 
1916 (RGBl. 1245). - > 2 en 

989 Bel. zur Änderung des $ 7 der Bef. über die Überwachung de3 Verkehrs mit 
Seemufdeln v. 2. November 1916, v. 26. Nobember 1916 (RGYBT. 1302). . 

990 Bel. über die Beauffihtigung der Fifchverforgung p. 28. November 1916 
(Roßl. 139999999999) 

993 VO. zur Ergänzung der Bek. über Gerste aus der Ernte 1916 v. 1. Dezember 
1916 (ReöBl. 11))) 

995 Bek. Über Kohlrüben v. 1. Dezember 1916 (RGl. 13109) 
1001 Gesetz, betr. die Verhaftung und Aufenthaltsbeschränkung auf Grund des 

Kriegszustandes und des Belagerungszustandes, v. 4. Dezember 1916 (Rol. 
1329422 

1004 Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst v. 5. Dezember 1916 (RGBI. 1333) 
1006 Bek., betr. Erhebungen über Trocknungscinrichtungen, v. 7. Dezember 1916 

(RGBL. 1343) ...... rn 
1007 Ber. über Bezugdfcheine v. 8. Dezember 1916 (RYBL. 1345)... .. . 
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Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitiolge. IX 

1918. Fr. a 
ür. (10. Dezember bis 23. Degenber.) Seite 

1009 VO. ũber Bierhefe v. 10. Dezember 1916 (RGBl. 1351)... .. 303 
1010 Bek., betr. die Ersparnis von Brennstoffen und Beleuchtungsmitteln v. 11. 

Dezember 1916 (RGl. 138555555 .. 426 
1014 Bek. über die Geschäftsaussicht zur Abwendung des Konkurses v. 14. Dezember 

ELIEIIIIDBDIIEEEEIEIEIIE 626 
1023 Bek. über den Verkehr mit Zündwaren v. 16. Dezember 1916 (RKöBl. 1393) 428 
1024 Bek., betr. Ausführungsbest. über den Verkehr mit Zündwaren v. 16. De¬ 

zember 1916 (RGBl. 1999900000 .. . .... 428 
1025 Bel., betr. Verträge mit jeinblichen Staat3angehörigen v. 16. Dezember 1916 

(RO. 136) >» >: 2 ......... 776 
1027 VO. über die Einschränkung der Malzverwendung in den Bierbrauereien v. 

16. Dezember 1916 (RGl. 110) 303 
1040 Bel. der Faſſg. der Bek. über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- 

Strick- und Schuhwaren v. 10. Juni/23. Dezember 1916, v. 23. Dezember 1916 

(KSl. 12h0 * 683 

1917. 
(4, Januar bis 24. Februar.) 

1050 Bek. über den Verkehr mit Schuhsohlen, Sohlenschonern, Sohlenbewehrungen 
und Lederersatzstofsen v. 4. Jannar 1917 (RBl. 101010)0 697 

1056 Bek. über Branntwein aus Wein v. 9. Januar 1917 (RaBl. 250 . 162 

1070 Bel. über die Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften über 
wirtschaftliche Maßnahmen v. 18. Xanuar 1917 (RGB. 58)... . . 512, 605 

1071 Bel. über Stidftoff v. 18. Jannar 1917 (RGBl. 5500000) 21 
1079 Bek. über Zement v. 25. Januar 1917 (RSGWBl. 777) 474 
1084 Bek., betr. Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes über den vaterlän¬ 

dischen Hilfsdienst v. 30. Januar 1917 (ReBl. 80 805 
1093 Bet. über den Zahlungsverkehr mit dem Ausland v. 8. Februar 1917 (Rol. 
10000000000 716 

1108 Bek. über den Verkehr mit Knochen, Knochenerzeugnissen, insbesondere Knochen¬ 

fetten und anderen setthaltigen Stossen v. 15. Februar 1917 (Röl. 137) 349, 586 
1111 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zur VO. über den Verkehr mit Knochen 

uſw. v. 15. Februar 1917 (ReB#l. 137), v. 16. Februar 1917 (Röl. 140) 349 
1113a Bek. über die Einfuhr von Walsischen, Robben, Tümmlern und Fleisch von 

diesen Tieren v. 17. Februar 1917 (Rl. 19) 30 
1114 Bek. über den Verkehr mit Terpentinöl und Kienöl v. 17. Februar 1917 

(Rl. 10707 381 
1116 Bek., betr. Ausführungsbeſtimmungen zu der VO. . . . Nr. 1114, v. 29. Februar 

1917 (ROBE. IE) 2. 381 
1115a Bel. über ben Verkehr mit Schwefelkies v. 18. Februar 1917 (RGBI. 153) 422 
1116 VO. über Bier v. 20. Februar 1917 (RGl. 16009)0 304 
1117 Bel. über die Abänderung ber Bel, über die Errichtung eines Kriegsernäh- 

rungsamts v. 23. Februar 1917 (RGBl. 10) 2 
1119 Bek. über Regelung des Verlehrs mit Kohle v. 24. Februar 18917 (RGBI. 167) 430, 685 
1120 Bek., betr. Anderung der VO. über Mineralöle, Mineralölerzeugnisse, Erdwachs 

und Kerzen v. 18. Januar 1917 (RGBI. 60), v. 24. Februar 1917 (RGBI. 169) 379 
1121 Bek., betr. Anderung der Ausführungsbestimmungen zur VO. über Mineral= 

ölc, Minderalölerzeugnisse, Erdwachs und Kerzen v. 18. Januar 1917 (REl. 

61), v. 24. Februar 1917 (Rel. 170) 3J329 
1122 BO. über Versicherung der im vaterländischen Hilfsdienst Beschäftigten v. 

24. Februar 1917 (NRGl. 119) 818



X Berzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

1917. Bd. 6 
N. (24. Februar bis 21. März.) Seite 
1123 Bet. über den Bericht mit Branntwein aus Klein= und Obſtbrennereien v. 

24. Februar 1917 (RGBl. 17099999.„ 162 
1124 Bek. zur Anderung der Ausführungsbestimmungen über den Verkehr mit 

Zündwaren v. 16. Dezember 1916 (Rl. 1394), v. 26. Februar 1917 (Rl. 

18.ff.l.l2 429 

1125 Bek. über die Verfütterung von Hafer an Ochsen und Zugkühe während der 
Frühijahrsbestellung v. 26. Februar 1917 (RBl. 199)0 316 

1127 Bekt. über die Bestellung eines Reichskommissars für die Kohlenverteilung v. 

28. Februar 1917 (Rchl. 19930000 ..... 431 
1128 VO. über Labmägen von Kälbern v. 1. März 1917 (Röl. 1909) - 352 

1130 Bek. über Manganerze und Eisenerze mit niedrigem Phosphorgehalte v. 
1. März 1917 (Röhl. 19097)7)0 419, 592 

1133 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zur VO. Nr. 1130, v. 2. März 1917 
(NGBl. 199). ...... ... 419 

1134 Bek. über Rohzucker und Zuckerrüben sowie über das Brennen von Rüben und 
Topinamburs im Betriebsjahr 1917/18 v. 2. März 1917 (Röhl. 200) 212 

1135 Bek. über die Höchstpreise für Kleic v. 4. März 1917 (RGBl. i214) . . ... 137 

1136 Bek. zur Ausführung der VO. über phosphorhaltige Mineralien und Gesteinc 

d. 30. November 1916 (REBL. 1321), v. 5. März 1917 (REBL. 215)... 47 
1138 Bet. über die freiwillige Gerichtäbarkeit und andere Nechtäangelegenheiten in 

Heer und Marine vo. 8. März 1917 (RGBl. 2999) 617 
1139 Bel. über die ftaatlihe Genehmigung zur Ausgabe von Teilfchufdverichrei- 

bungen und Vorzugsaktien v. 8. März 1917 (RGl. 2200 715 

1140 Bek., betr. die Zahlung patentamtlicher Gebühren v. S. März 1917 (Rl. 222) 712 

1141 Bel, über den Berkehr mit eisernen Flaschen v. 8. März 1917 (Rl. 223) 413 
1143 Bek. zur Ergänzung der Bek. über den Verkehr mit Kakaoschalen v. 9. März 

1917 (RGBl. 22220002020202022; 233 
1144 Bek. über die Sicherung der Ackerbestellung v. 9. März 1917 (REGBl. 224) 17 

1145 Bek. der Fassg. der Bek. über die Sicherung der Acker- und Gartenbestellung 
v. 9. März 1917 (NGBl. 2755999))000 17 

1146 VO. über den Verkehr mit ausländischem Mehl v. 13. März 1917 (Rl. 229) 136 

1147 Bek., betr. Liauidation französischer Unternehmungen v. 14. März 1917 (Röhl. 

2274000, 768 
1149 Bef. über die Preife für Berpadung von Kalifhdftoff v. 16. März 1917 (RGBl. 
Bd). 21 

1150 Bek., betr. Verbot der Ein=und Durchfuhr von Rubeln v. 17. März 1917 (REl. 

25555555555ss esse..... 718 
1151 Bef. über die Errichtung bon Herftellungs. und Bertriebögefellieften in der 

Schuhindustrie dv. 17. März IATNGB. 236). . > 22 22 701 

1152 VO. über die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus dev Ernte 1917 
und für Schlachivieh v. 19. März 1917 (RBl. 243). 138, 156, 250, 320, 561 

1153 Bek. einer Anderung der Ausführungsbestimmungen zu der VO. über die 
Höchstpreise für Petroleum usw. v. 1. Mai 1916 (R#Bl. 350) v. 19. März 1917 
(Ru Bl. 27)0)0 44 

1154 Bet., betr. weitere Änderung der Ausführungsbeslimmungen v. 10. Oktober 
1916 zu der BO. fiber Rohtabal v. 20. März 1917 (RoBl. 2499) 391 

1155 Bek. über die Höchstpreise von gedarrten Zichorienwurzeln v. 20. März 1917 
(Re#l. 25909) . nn 235 

1157 Anordnung über dag Echiedsgericht für die Koblenverteilung b. 21. März 1917 
(Rl. 2h59)9) en 432



Verzeichnis der Krlegsgesetze nach der Zeitfolge. XI 

1917. ».6 

a. , (22. März bi 19. April.) Seite 

1158 Bef. über die Änderung des Gesetzes betr. Höchstpreise v. 22. März 1817 (RGBl. 
Beeren 667 

1159 Bek. über die Pfändung des Ruhegeldes der im Privntdienft angeftellten Per¬ 

ſonen dv. 22. März 1917 (RGBI. 254)... 2-2 ren 631 
1160 Bel., beir. einige Die Kriegsverordnungen ergänzende Vorschriften über Ein¬ 

ziehung und über Veräußerung befchlagnagmter Gegenftände v. 22. März 1917 
(Rel. 22255 . ... 523, 607 

1161 BD., betr. den Handel mit Opiun und anderen Betäubungsmitlieln v. 22. Diärz 
1917 (Rehl. 255A 355 

1162 Bek. über Befugnisse der Reichsbekleidungsstelle v. 22. März 1917 (Röl. 257) 686 
1163 Bek. über Verarbeilung von Kartoffeln auf Branntwein v. 22. März 1917 

NE. 259) 167 
1164 Bek. über ausländische Wertpapiere v. 22. März 1917 (REBL. 260)... 719 
1165 Bet. über Inanſpruchnahme von Getreide und Hülsenfrüchten v. 22. März 

117 (RG. 263) >» >: en 76 
1166 Bef. über ben Handel mit Urzneimitteln v. 22. März 1917 (RSBI. 270) . 709 
1168 Bet. über Hülfenfrüdhte v. 23. März 1917 (NED. 26077) 173, 563 
1169 Bet. zur Änderung ber Bet. über Saatgut von Buchweizen und Hirse, Hülsen¬ 

früchten, Wicken und Lupinen v. 6. Januar 1917 (MGBL. 14), v. 23. März 1917 
(MOB. EN en 173,563 

1173 Be. über ben Verkehr mit Zentrifugen und Buttermaschinen vd. 24. März 1917 

(RED. 280). 22er. 278 
1177 Bet. über den Anbau von Frühgemife auf Tabatjeldern v. 29. März 1917 

(REDE 2))0)0000 19 
1179 Bek. über Druckpapier v. 30. März 1917 (RGBl. 2999) 494 

1180 Bek. über Herstellung von fettarmen Hartkäse v. 30. März 1917 (RGBl. 297) 295 
1181 Bek. über Unfallversicherung von Angehörigen seindlicher Staaten v. 30. März 

1917 (ReBl. 331 22 1 ;;;; 739 
1183 Bel. über Druckpapier v. 31. März 1917 (MEBL. 295)... 2.2... 495 
1184 BD. über Gemüse, Obst und Südfrüchte v. 3. April 1917 (RGBI. 307) . . 183 
1185 Bef. über den Verkehr mit Bienenwachs v. 4. April 1917 (RGBL. 303) . . 384 

1187 Bek., betr. Zollfreiheit für Lederabfälle v. 4. April 1917 (Rel. 310) 25 
1189 VO. über die Schlachtvieh- und Fleischpreise für Schweine und Rinder v. 

6. April 1917 (RGBl. 319)3.. ... ... 251 
1190 Bek. zur Ergänzung der Ausführungsbestimmungen zur BR#O. über die 

Verwendung von Chlorzinn zur Beschwerung von Seidenwaren v. 23. No¬ 
vember 1916 (Röl. 1292) v. 8. April 1917 (Rel. 3289 . 403 

1191 Gesetz über die Besteuerung des Berfonen- und Güterverfehts v. 8. April 1917 
(Rönl. 3239999ggg. 732 

1192 Kohlensteuergesetz v. 8. April 1917 (Rhl. 34109090) 732 
1195 Bek., betr. weitere Anderung der Ausführungsbestimmungen v. 10. Oktober 

1916 zu der VO. über Rohtabak dv. 12. April 1917 (RGUL. 353) . . . - . 384 
1196 Bel. Aber Ausdehnung der BLO., betr. bie Einfuhr von Futtermitteln, Hilfs¬ 

ftoffen und Kunfldünger, v. 28. Januar 1916 (RGBT. 67) und der dazu er« 
lassenen Ausführungsbestimmungen v. 31. Jannar 1916 (R#Bl. 71), v. 14. April 
1917 (NBVl. 390777777 . . . . .. 28 

1197 Bet. über Zufaßfleifchlarten v. 15. April 1917 (RGBT. 35)... . . - - 240 
1198 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zur BO. über Rohtabal v. 10. Dftober 

1916, v. 18. April 1917 (RGBlI. 359). . 393 
1199 Bek. über den Treuhänder für das feindliche Vermögen v. 19. April 1917 (N0 Bl. 

MI) q çqm mm.. 772



XII Verzelchnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

1917. Gd. s 

AT. (19. April bi3 6. Juni.) Sette 
1200 Bef., betr. Ausführungsbefiimmungen zu ber BO. über den Verkehr mit fett- 

losen Wasch- und Reinigungsmitteln v. 5. Oktober 1916 (RNRG#l. 1130), v. 19. 

April 1917 (RGBl. 366).. ren 366 
1202 VO. zur Abänderung der VO. über Olfrüchte und daraus gewonnene Produkte 

v. 26. Juni 1916 (Rl. 842), v. 20. April 1917 (Rl. 377) 338 
1203 Bek. über die Höchstpreise für Häcksel v. 21. April 1917 (91. 371) 329 
1204 V0O. über Eier v. 24. April 1917 (RGBl. 37)9) 14. 295 

1205 Bek. über die gemeinsame Benutzung von Braustätten v. 26. April 1917 

(Reßl. 39))) 306 
1206 Bel. der neuen Fassg. der VO. über die Sicherstellung von Kriegsbedarf v. 

26. April 1917 (RGl. 375555 777 
1207 BD. über die Ergänzung der VO., betr. die Ersparnis von Brennstoffen und 

Beleuchtungsmitteln, v. 11. Dezember 1916 (RG#Bl. 1355), v. 26. April 1917 
(Rol. 399 . . ... 427 

1208 Bek. über Druckpapier v. 30. April 1917 (RGBl. 3390) 496 

1209 Bek. über die Preise jür Saatgut von Lupinen v. 30. April 1917 (Rl. 398) 175 

1210 Bek. über Hafer v. 1. Mai 1917 (RKöBl. 3355555 317 
3212 Bel. über die Ducchfuhr von Gemüfe und Gemüjeerzeugnifjen v. 2. Mai 1917 

(ROM. 3) 2 2 nn 31 
1214 Bel. über bie bei Behörden oder in kriegswirtschaftlichen Organisationen 

tätigen Personen v. 3. Mai 1917 (RGBl. 3999) 8, 549 

1215 Bek. zur Ergänzung der Bek. über den Verkehr mit Knochen, Knochenerzeug¬ 
nissen, insbesondere Knochenfetten und anderen fetthaltigen Stoffen v. 15. 
Februar 1917 (RGl. 137), v. 3. Mai 1917 (Ro Bl. 3909) 352 

1216 Anordnung über das Schiedögeriht für Rohtabak anderer als inländischer 
Herkunft dv. 3. Mai 1917 (RGBl. 39009)9)0 394 

1217 Bek. zur Ergänzung der Ausführungsbestimmungen zur VO. über den Ver¬ 
kehr mit Seifsc, Seifenpulver und anderen setthaltigen Waschmitteln v. 21. Juli 
1916 (REl. 766), v. 5. Mai 1917 (RGBl. 3999)9) 360 

1221 Bel., betr. Zollfreiheit für Erdbeeren und Karpfei v. 10. Mai 1917 (Rl. 405) 26 
1223 Bel., betr. daS Verbot der Verarbeitung von Topinantburs auf Branntwein 

v. 12. Mai 1917 (RGVl. 407)0)00 172 

1224 Bek. über Aluminium v. 16. Mai 1917 (RShl. 400)9) 416 
1225 Bel. über ben Verkehr mit Sulfat dv. 16. Mai 1917 (RGBL. 410). ... 28 
1228 Bek. über Ammoniakdünger v. 18. Mai 1917 (RGBL 427)... .... 22 
1230 Bel. über u Ernteflächenerhebung im Jahre 1917 v. 20. Mai 1917 (ROBI. 

13)... . . . .. een. Ben 36 
1231 Bek., betr. Aufhebung des 8 3 der VO. über die Höchitpreife für Wolle und 

Wollwaren v. 22. Tezeınber 1914, v. 20. Mai 1917 (RYBI. 433) . . , . 403 
1236 Bel. über die Zahlung de3 Bargebot bei Zimangsperfteigerungen v. 24. Mai 

1917 (RGBl. a32). ........ . ... 720 
1237 VO. über Saatkartoffeln v. 24. Mai 1917 (R Bl. 434) 153 
1239 Bek. über Druckpapier v. 29. Mai 1917 (RGl. 43999) 496 
1240 Gesetz, betr. die Abwölzung des Warenumsaßstempels v. 30. Mai 1917 (RGMl. 

441414));;;; 732 
1241 Bek. über Frühdrusch v. 2. Juni 1917 (NGBl. 44t3) 142 
1242 Bet. über das Schladten von Tieren v. 2. Juni 1917 (RBl. 4710) 237 
1245 Bel. über den Verkehr mit Fässern v. 6. Juni 1917 (RB. 473) . . 479, 602 
1246 Bet. über Seetang und Seegras v. 6. Juni 1917 (Rnl. 470) 324 
1247 Bek. über Schilfrohr v. 6. Juni 1917 (NGl. 470) 326



Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. XIII 

1917. B. 6 
Ar. (6. Juni bi? 3. Juli.) Selte 
1249 Bel. über Ausdehnung der BD. über ben Berlehr mit Terpentinöl und Kienöl 

v. 17. Februar 1917 (R#Bl. 157), v. 6. Juni 1917 (RGBl. 478) . . . . 383 
1250 Bek., betr. Abänderung der Ausführungsbestimmungen v. 18. April 1917 zur 

BD. über Rohtabal, dv. 6. Juni 1917 (RGl. 479) 393 
1261 Bel., betr. Abänderung der Ausführungsbestimmungen zur BO. über den 

Verkehr mit Terpentinöl und Kienöl v. 20. Februar 1917 (Rl. 158), v. 
6. Juni 1917 (RGBl. 522 383 

1252 Bet., betr. Ausführungsbefliimmungen zu der VO. über den Verlehr mit 
Sulfat v. 16. Mai 1917, v. 7. Juni 1917 (RGBl. 481) 23 

1254 Bek. über Zichorienwurzeln v. 3. Juni 1917 (ReGBl. 4822)0)0 235 
1255 Bel. über die Preife für Stroh und Hädjel v. 8. Yuni 1917 (RGBT. 493) . 329 
1256 Bel. über die Errichtung eines Schiedögerichtd nad $ 22 der BD. über Speife- 

fette v. 20. Juli 1916, v. 9. Juni 1917 (ReBl. 481) 278 
1257 Bek. über die Errichtung einer Herstellungs- und Vertriebsgesellschaft in der 

Seifenindustrie v. 9. Juni 1917 (RGl. 480) 368, 587 
1258 Bek. über Höchslpreise für Wollfett v. 11. Juni 1917 (RGVl. 49) 351 
1259 Bek. über die Verwendung von Steinnußmehl als Backstreumehl v. 13. Juni 

1917 (Ra Bl. 455555))))) 145 
1260 Bek. über Druckpapier v. 18. Juni 1917 (Rl. 490y9y7) 491 
1261 Bek. über Druckpapier v. 18. Juni 1917 (Rßl. 49999) 496 

1262 Bek. über Druckpapier v. 18. Juni 1917 (RGBl. 5000 498 
1266 Reich3getreideordnung für die Ernte 1917 v. 21. Juni 1917 (RGDBI. 507) 79, 558 
1267 Bek. über die Erntevorschähung im Jahre 1917 v. 21. Juni 1917 (RGBT. 535) 38 
1268 Bek. über Elektrizität und Gas sowie Dampf, Druckluft, Heiß- und Leitungs¬ 

wasser v. 21. Juni 1917 (RBl. 543232; 452 

1269 Ber. zur Abänderung der VO. über den Verkehr mit fettlosen Wasch= und 
Reinigungsmitteln v. 5. Oktober 1916 (Rl. 1130), v. 21. Juni 1917 (Rl. 
54000 366 

1270 Bek. zur Ergänzung der Ausführungsbestimmungen zur VO. über den Verkehr 
mit fettlosen Wasch- und Reinigungsmitteln v. 19. April 1917 (RG#Bl. 366), 
v. 21. Juni 1917 (RGBl. 54414 366, 368 

1271 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zu der VO. über das Verbot der Ver¬ 
wendung von pflanzlichen und tierischen Olen und Fetten zu technischen 
Zwecken v. 6. Januar 1916 (RE#Bl. 3), v. 21. Juni 1917 (RBl. 545). 365 

1272 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zur VO. über den Verkehr mit Seifen, 
Seifenpulvern und anderen fetthaltigen Waschmitteln v. 18. April 1916 (Rol. 
307), v. 21. Juni 1917 (NRGBl. 56„„ 357 

1274 BD. über Hödjftpreife für Honig v. 26. Juni 1917 (Röhl. 55909) 231 
1275 Bel. über ben Verkehr mit Branntwein aus Klein- und Obstbrennereien v. 

26. Juni 1917 (RGBl. 56551171717117112122 . 162 
1276 Bet. über Herftellung von Bigaretten d. 28. Yuni 1917 (NGBI. 562). . 398, 591 
1277 Bel. über den Handel mit Tabakwaren v. 28. Juni 1917 (RGDT. 563) 394, 590 
1281 Bek., betr. Zollfreiheit für Säcke, v. 28. Juni 1917 (RBl. 567) 479 
1282 Bek., betr. steuerfreie Verwendung von Branntwein v. 28. Juni 1917 (R l. 
56sess een 168 

1283 VD. über die Kartoffelverforgung im Wirtfehaftzjahr 1917/18 v. 28. Yuni 1917 
(RGBl. 569099)9nn. 149, 561 

1284 Bek. über die Einrichtung einer Reichsstelle für Faßbewirtschaftung (Reichs¬ 
faßftelle) v. 28. Juni 1917 (RGBl. 575). ... 

1285 Bek. über die Beschlagnahme von Fässern v. 28. Juni 1917 (RGBI. 577) . 485 
1286 VO. über den Handel mit Gänsen v. 3. Juli 1917 (RGBl. 58110 -. . 257, 572
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1917. d 
Rr. (5. Juli bis 26. Juli.) Stite 

1290 Bek. über die Durchfuhr von Zuckerwaren v. 5. Juli 1917 (RGBI. 588) . 224 
1291 Bek. über die Erstreckung von Anfechtungsfristen gegenüber Kriegsteilnehmern 

v. 5. Juli 1917 (RGBl. 3ö00oa 614 
1293 Bek., betr. Ausnahme von dem Verbote von Mitteilungen über Preise von 

Wertpapieren usw., v. 7. Juli 1917 (RGBl. 666 rn. 629 

1294 VO. über den Verkehr mit Heu aus der Ernte 1917 v. 12. Juli 1917 (RGBI. 
GG) en 333, 581 

1295 Bek. Über den Faug von Krammetsvögeln v. 12. Juli 1917 (RGBI. 602) . 275 
1296 Bel. zur Ergänzung der VO., betr. Liquidation britischer Unternehmungen 

v. 31. Juli 1916 (Rßl. 871), v. 12. Juli 1917 (REBl. 603) 767 

1298 Bek. über wiederkehrende öffentliche Lasten von Grundstücken v. 12. Juli 1917 
(NRGBl. us0t444444) 648 

1299 Bek. über Auskunftspflicht v. 12. Juli 1917 (RGl. 60) 44 
1301 VO. über den Verkehr mit Wild v. 12. Juli 1917 (RGBlI. 60%)... . . 260 
1302 VO. über den Verkehr mit Getreide, Hülsenfrüchten, Buchweizen und Hirse 

aus der Ernte 1917 zu Saatzmeden vd. 12. Zuli 1917 (RGB1. 600) 125, 175 
1303 BD. über Höchjftpreife für Getreide, Buchweizen und Hirfe dv. 12. Yuli 1917 

(Re Bl. 619999999)9))))).„ 139 

1305 VO. über die Aufhebung der VO. über Höchstpreise für Rüben v. 26. Oktober 
1916 (Re# Bl. 1204), v. 13. Juli 1917 (Rl. 6829)9)0 203 

1306 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zu der VO. über den Verkehr mit Leim 
v. 14. September 1916 (Rl. 1023), v. 15. Juli 1917 (RGBl. 627) 386 

1308 VO. zur Änderung der BO. über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln 
und zur Bekämpfung des Kettenhandels v. 24. Juni 1916 (R#l. 581), v. 
16. Juli 1917 (RGBl. 26666; 676 

1309 VO. über die Preise für Fleisch und Flcischwaren ausländischer Herkunft v. 
18. Juli 1917 (KRGBl. 92202020202020202 251,257 

1310 Bet. über Berjährungsfriften im Wechjelredhte v. 19. Zuli 1917 (Rö Bl. 635) 633 
1312 BD. Über die den Unternehmern lanbwirtichaftlicher Betriebe jür die Ernäh- 

rung der Gelbftberforger und für die Saat zu belaffenden Früchle v. 20. Juli 
EEIEIEEIEEEIEEEEIEIIEEæE 122 

1313 BO. zur Durchfilhrung der VO. ũber Gerſte v. 6. Zuli 1916 (RGBl. 800), 
v. 21. Juli 1917 (Rl. 6999n 300 

1314 Bek. wegen Festsetzung der Übernahmepreife für Rohtabaf anderer als inlän- 
bischer Herkunft v. 21. Juli 1917 (Rel. 600 394 

1315 Bek., betr. Anderung der Ausführungsbestimmungen v. 27. Oktober 1916 zu 

der VO. über Rohtabak v. 21. Zuli 1917 (RGBL. 640)... -. .. 384 
1316 BD. über den Wegfall der Zufapfleifchlarten v. 22. FZuli 1917 (RGBT. 641) 241 
1317 BD. zur Abänderung ber BO. über Ölfrüichte und daraus gewonnene Produlte 

v. 26. Juni 1916 (NED. 842), v. 23. Juli INT (RGBL. 643)... ... 338 
1318 Bel. der neuen Fassg. der BO. über Ölfrüchte und daraus gewonnene Produlle 

v. 23. Juli 1917 (NGBl. 6100)))) 338, 582 

1319 BO. über Höchftpreife für Hüljenfrüchte v. 24. Juli 1917 (MEBL. 653) . . 176 
1319a Bek. über Anderung der Bel, betr. Höchjftpreife für Schwefelfäure uud 

Oleum v. 28. Oktober 1916, v. 25. Juli 1917 (NGl. 650) 40 
1320 Bek. zum Schutze der Mieter v. 26. Juli 1917 (RGl. 66909) . - 637 
1321 Anordnung für das Verfahren vor den Einigungsämtern v. 26. Juli 1917 

(Fegl. 681 44..... .. 637 
1322 Bek. über Druckfarbe v. 26. Juli 1917 (Reßl. 660) 505 
1323 Bek. über Schuhhandelsgesellschaften v. 26. Juli 1917 (Röhl. 6660) 707 
1324 Bel., betr. ben Abjag von Kalifalzen dv. 26. Juli 1917 (REBT. 670)... . 475



Verzeichnis der Kriegsgeſeße nach der Zeitfolge. 

1917. 
Nr. (27. Juli bis 18. August.) 
1325 Bek. über Druckfarbe v. 27. Juli 1917 (RGl. 66000) 
1326 Bek., betr. Anderung der Ausführungsbestimmungen zu der VO. über den Ver¬ 

kehr "mit BZuder im Betriebjahr 1916/17 v. 28. Juli 1917 (Rl. 671) 
1328 Bef. über bad Berfahren bor dem nad, Artifel III $ 5 der Be. über die Er- 

richtung einer Herstellungs- und Vertriebsgesellschaft in der Seifenindustrie 
v. 9. Juni 1917 (RGBl. 485) eingesetzten Schiedsgerichte v. 29. Juli 1917 
(ReEnl. 770006ssss.....X:: 

1329 VO. über Höchstpreise für Grünkern v. 31. Juli 1917 (Roehl. 67) 

1332 Bek. über den privaten gewerblichen und kaufmännischen Fachunterricht v. 
2. August 1917 (Rößl. 66333333333333 

1333 VO. über den Verkehr mit Stroh und Häcksel v. 2. August 1917 (Rl. 685) 
1334 Bek. über Fristung im Sinne des § 49 Abs. 3 der Gewerbeordnung v. 3. August 

1917 (ReBl. 668ö0)00; 
1335 Bel. über den Bedürfnisnachweis für Schaufspielunternehmen v. 3. August 

1917 (RGBl. CE) > nn 
1336 Bek. über die Veranstaltung von Lichtspielen v. 3. August 1917 (REBT. 681) 
1337 Bek. über Graphitindustrie v. 4. August 1917 (RaBl 699)) 
13372 Bel. über die Zulassung von Meßwerkzeugen für Flüssigkeiten zur Eichung 

v. 5. August 1917 (RGBl. 7707)) 
1340 VO. über die Lieferung von Ol aus Anlaß der Zusammenlegung von Ol¬ 

mühlen und über die gewerbsmäßige Herstellung von Ol v. 7. August 1917 
(REM. CH) oo oo nn 

1341 BD. über die Preife von Olfrüchten v. 7. Auguft 1917 (MGDL. 699) . - . 
1342 Bel. über die Erweiterung der vierteljährlicgen Vichzählungen d. 9. Auguft 

EEIIIEIEEEEIIEIBEEIIIEEIEEIEBIIIIE 
1344 Bek. der Faſſg. der VO. über die Todeserklärung Kriegsverschollener v. 9. 

Auguſt 1917 (RGhl. 7))))))) 
1345 Bek., betr. Zollerleichterung für elektrolechnische Erzeugnisse aus den be¬ 

setzten feindlichen Gebieten v. 9. August 1917 (RGBl. 770) 
1346 Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und dem Großherzoglum Luxem¬ 

burg wegen Begründung einer Gemeinschaft der Kohlensteuer v. 10. August 
1917 (NGl. 9z))) er ene 

1347 Bek. über den Absatz von Petroleum zu Leuchtzwecken v. 11. August 1917 
(RGBl. 707) 

1348 VO. ſiber Druſchprämien für Hafer und Gerſte b. 11. Auguſt 1917 (RGBl. 709) 
1348 a Bek. über die Zulassung von Präzissionsgewichten aus Eisen zu 500 Gramm, 

1 Kilogramm und 2 Kilogramm ohne Justierhöhlung zur Eichung v. 12. August 
1917 (NRGBl. 70000 .... . ... 

1349 Bek. zur Ergänzung der Ausführungsbestimmungen zu der VO. über den Ver¬ 
kehr mit Cumaronharz v. 5. Oktober 1916 (RGl. 1125), v. 13. August 1917 
(REßl. 700 

1350 Gesetz über Fürsorge für Kriegsgefangene v. 15. August 1917 (RGl. 725) 
1351 VO. über Saatkartoffeln aus der Ernte 1917 v. 16. August 1917 (KGBl. 711) 
1352 VO. über Kartoffeln v. 16. August 1917 (RBl. 703) 
1353 VO. zur Abänderung der VO. über die Verwertung von Tierkörpern und 
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Auguſt 1917 (RGBl. 824).. .. . ... 
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(NGVl. 990)))) lee 377 
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1479 Bek. der neuen Fassg. der VO. über die Malz- und Gerstenkontingente der 

Bierbrauereien sowie den Malzhandel v. 20. November 1917 (R#Bl. 1060) 
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1490 Bek., betr. die Prägung von Zehnpfennigstücken aus Zink, v. 29. November 

1917 (RGBl. 10099.„ 715 
1491 VO., betr. die Zulassung von Wertpapieren zum Börsenhandel, v. 30. No¬ 
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1502 Bel., betr. zwangsweise Verwaltung amerikanischer Unternehmungen, v. 

13. Dezember 1917 (RGBl. 110) 767 
1503 Bek., betr. Anderung der Bek. über den Verkehr mit Knochen, Knochenerzeug¬ 

nissen, insbesondere Knochenfetten, und anderen fetthaltigen Stossen, v. 
15. Februar 1917, v. 14. Dezember 1917 (Rl. 1100)0 586 

1504 Bek., betr. Anderung der Ausführungsbestimmungen zur VO. über den Ver¬ 
kehr mit Knochen, Knochenerzeugnissen, insbesondere Knochenfetten und 
anderen fetthaltigen Stoffen, v. 16. Februar 1917, v. 14. Dezember 1917 
(Reßl. 110)) 587 

1505 BO. zur Abänderung der VO. über Kaffee-Ersahmittel v. 16. November 1917, 
v. 18. Dezember 1917 (RGBl. 110) 571 

1506 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zu der VO. über Atzalkalien und Soda 
v. 16. Oktober 1917, v. 18. Dezember 1917 (RGBl. 111090) 589 

1607 BD. zur Abänderung der VO. über Höchstpreise für Hafer und Gerste v. 24. 
November 1917, v. 19. Dezember 117 (RGBI. 1110) . ... 2... - 300 

1508 BD. über die Abänderung ber Preife für fünftlihe Düngemittel dv. 19. De¬ 
zember 1917 (RGBl. 1115)0)0 552.
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1509 Ausführungsbestimmungen zu der VO. über die Malzlontingente der Bier- 
Brauereien und den Malzhanbel v. 20. November 1917, v. 19. Dezember 1917 
(RGBl. 1112) . 2.22 22200 W Doreen 

1610 Bel. über die Geltendmadhung von Anfprüchen von Perfonen, die im Ausland 
ihren Wohnsitz haben v. 20. Dezember 1917 (R&B. 1114) . .»..... 

1511 Bek., betr. bie Fristen des Wechsel= und Scheckrechts für Elsaß=Lothringen, v. 
20. Dezember 1917 (RGBl. 111101010101010) 

1512 Bek., betr. Ergänzung der Bek. v. 10. Mai 1917 über die gewerbliche Verar¬ 
beitung von Reichsmünzen usw., v. 20. Dezember 1917 (RGl. 1115) 

1513 Bek., betr. Anderung der Bek. über Säcke v. 27 Juli 1916, v. 20. Dezember 1917 
(RGl. 11101010 g g q 

1514 Bek. über die Wiederherstellung von Lebens- und Krankenversicherungen v. 
20. Dezember 1917 (RGBl. 1121t1t))))000 

1515 Bek., betr. die Herstellung von Margarine und Kunstspeisefett, v. 22. Dezember 
1917 (Rel. 110101000)) 

1516 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zur VO., Nr. 1515, v. 22. Dezember 
. 1917 (KRenl. 11100199)9))) 
1517 VO. zur Abänderung der VO. über den Verkehr mit Getreide, Hülsenfrüchten, 

Buchweizen und Hirse aus der Ernte 1917 zu Saatzwecken v. 22. Dezember 1917 
(Reßl. 11444)4)4)4)4) 

1518 BO. über die Gewinnung von Laubheu und Futterreisig v. 27. Dezember 1917 
(Röl. 111000000 ... . ... 

1519 Bek., betr. weitere Anderung der Ausführungsbestimmungen v. 10. Ollober 
1916 zu der VO. über Rohtabak, v. 27. Dezember 1917 (Rl. 1132) 

1520 Bel., betr. Ergänzung der Ausführungsbestimmungen v. 24. Oktober 1917 zu 

ber BD. über Bigarettentabaf, v. 27. Dezember 1917 (RGBL. 1133) . . . 

1521 BD. über bie Preife für fünftliche Düngemittel v. 28. Dezember 1917 (NGBI. 
1129999000&; 

1522 Bek., betr. gewerbliche Schutzrechte von Angehörigen Portugals, v. 28. De¬ 
zember 1917 (NGl. 112 2 220 nn 

1623 Bel. über Druckpapier v. 28. Dezember 1917 (RoBl. 11279h99 
1524 Gesetz, betr. Abänderung des Kohlensteuergesetzes v. 8. April 1917 (NYBI. 340) 

v. 28. Dezember 1917 (RSG Bl. 199 

1525 Bek., betr. die Postprotestaufträge mit Wechseln und Schecken, die in Elsaß¬ 
Lothringen zahlbar sind, vd. 29. Dezember 1917 (RGYB. 18 1)... . . . 

1526 Bet. zur ÄAnderung der Ausführungsbestimmungen über den Verkehr mit 
Zündwaren v. 16. Dezember 1916 (RGBTL. 1394), v. 29. Dezember 1917 
(KGl. 1222⅜ 

1527 Bek. über Anwendung der VO., betr. Verträge mit feindlichen Staatsange¬ 
hörigen v. 16. Dezember 1916 auf die Vereinigten Staaten von Amerika, v. 
31. Dezember 1917 (RBl. 5555))))1)1)„ 

1528 Bek., betr. Anderung der Bestimmung bon Ausführungsbehörden und den 
Erlaß von Bestimmungen zur Durchführung der Unfallversicherung von Tätig¬ 
keiten im vaterländischen Hilfsdienst im Ausland v. 2. Juni 1917 (RG#l. 479), 
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Erster Teil. 

Die Kriegswirtschaftsgesetze. 
Wirtschaftliche Maßnahmen im eugeren Ginne. 

(Nebst einem Nachtrag.) 

Fortführung des Abschnitts E des Kriegsbuchs bis zum 31. Dezember 1917 

im Anschluß an den 4. Band.





1. Organiſatoriſche Maßnahmen. 
Inhaltsübersicht. 

1. Bek, über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der Volksernährung v. 22. Mai 1916 

(NenBl. 40))00 
Hierzu: 

*) Bek. zur Abänderung der .. (Bek. zu 11 v. 18. August 1917 (Rl. 823). 
2. Bek, über die Errichtung des Kriegsernährungsamts v. 22. Mai 1916 (RGl. 402) 

Hierzu: 
%n) Bek. über die Abänderung der .. (Bek. zu 2J v. 23. Februar 1917 (RGl. 177) 
cb) Allerh. Erlaß über die Einrichtung des Kriegsernährungsamts v. 30. August 

1917 (RGBl. 824t4444 

e) Bek. über die Einrichtung des Kriegsernährungsamts v. 27. September 1917 

RGB. 839) > >22 2 een 
d) Preuß. Verfügung, betr. Zuständigkeit des Kriegsernährungsamts v. 9. Sep¬ 

tember 1916 (Ml. 19999 

*) Die Kriegslommiſſion für rituelle Lebensmittel.. nenn. 

*3. Der Preuß. Staatskommiss für Volksernährng 
Erlaß, betr. Bestellung eines „Preuß. Staatskommissars für Volksernährung“ 

v. 17. Februar 1917 (MBl. 554t 
Hierzu: 

*4) Verfügung, betr. den Staatslommissar für Volksernährung, v. 21. März 1917 

(HMVl. 101000)))00000 
*b) Erlaß, betr. die Errichtung einer Staatlichen Verteilungsstelle für Groß¬ 

Berlin, v. 10. Mai 117 (HMU. 1000777)0)0)0)0 
4. Das Kriegnt 

*5. Die Kriegswirtschaftsähmter 
Preuß. Verfügung, beir. Ausgestaltung und Zuständigkeit der Kriegswirtschafts¬ 

ämter und Kriegswirtschaftsstellen, v. 8. Januar 1917 (LMBl. 544 
Hierzu: 

*4) Verfügung, betr. Errichtung von Kriegswirtschaftsstellen, v. 8. März 1917 
(LMl. 119990 .... . . .. 

»b) Verfügung, betr. Reiſeloſten der nichtbeamteten Mitglieder der Kriegswirt¬ 

schaftsämter und Kriegswirtschaftsstellen, v. 13. Februar 1917 (LMBl. 69) 
e) Verfügung, betr. Errichtung einer Landwirtschaftlichen Maschinenversorgungs¬ 

stelle, v. 29. Januar 1917 (LMBl. 0770000; 
*6. Bek. über die bei Behörden oder in kriegswirtschaftlichen Organisalionen be¬ 

schäftigten Personen v. 3. Mai 1917 (RBl. 3999999999)) 
Hierzu: 

Preuß. Verfügung derselben Bezeichnung v. 31. Juli 1917 (HOMl. 2360 . . 
*77. Volk zälnaa;; 

a) Bek. über die Vornahme einer Volkszählung am 1. Dezember 1916 v. 2. 
November 1916 (ReVl. 1233 

*b) Bel. über die Vornahme einer Volkszählung am 5. Dezember 1917 v. 18. Ok¬ 
tober 1917 (RGBl. 990)) 

*8. Maßnahmen der Preuß. Justizverwaltltnynynyn 
*a Verfügung über Heranziehung von Strafgefangenen sowie Bewilligung 
  

a
 

N Tas Zeichen * in der übersicht einer Abteilung weist darauf hin, daß der ſechſte 
Band den Wortlaut oder Erläuterungen der betreffenden Vorschrift enthält. 

Kriegsbuch. Bd. 6. 1
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von Strafurlaub und Strafaufſchub zu den Frühjahrsbeſtellungsarbeiten v. 
15. März 1917 (IM VBl. 106000 11 

»h) Verfügung, betr. die Ansetzung von gerichtlichen Terminen, v. 1. Mai 1917 
(ImBl. 1000 11 

*c) Verfügung, betr. die Behandlung der Lebenznuittellarten der Gefangenen, 

v. 22. Oltober 1917 (IMBl. 341)3.g 4 L 

1. Bek. über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der Volksernährung. 
Dom 22. Mai 1916. (NGl. 401.) 

(in Bd. 4, 1.) 
Hierzu: 

Bek. zur Abänderung der Bek. über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung. 
der Volksernährung vom 22. Mai 1916. Vom 18. August 1917. 

(RE#l. 823.) 

(BR.] Art. I. Der 5 4 der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der¬ 
Volksernährung vom 22. Mai 1916 (RGl. 401) erhält folgende Fassung: 

Die Befugnisse, die dem Reichskanzler nach dieser Verordnung oder anderen zur 

Sicherung der Volksernährung erlassenen Verordnungen zustehen, können ganz oder 
teilweise durch eine besondere, dem Reichskanzler unmittelbar unterstellte oberste 
Reichsbehörde ausgeübt werden. 
Art. II. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verlündung (6. 9.] in Kraft. 

2. Bek. über die Errichtung des Kriegsernährungsamts. 
Dom 22. Mai 1916. (RGDI. 402.) 

(in Bd. 4, 2.) 

Hierzu: 

a) Bek. über die Abänderung der Bet. über die Errichtung eines 
KRriegsernährungsamts. Dom 23. Februar 1917. (RGBL. 177.) 

(überholt durch den Allerh. Erlaß zu b.) 

b) Allerhöchster Erlaß über die Errichtung des Kriegsernährungs- 
amts. Vom 30. August 1917. (REsl. 824.) 

Auf Ihren Bericht vom 28. August 1917 bestimme Ich, daß die Ihnen durch die 
Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der Volksernährung vom 22, Mai 
1916 (ROBI. 401) übertragenen Befugnisse — in der von ihnen zu bestimmenden näheren 
Abgrenzung — von dem Krieasernährungsamte wahrzunehmen sind. An die Spitze 
dieser Behörde, die, wie bisher, als oberste Reichsbehörde Ihnen unmittelbar untersteht, 

tritt ein Staatssekretär, dem zwei Unterstaatsselretäre als ständige Vertreter beigegeben 
werden. Die Ernennung dieser Beomten behalte Ich Mir vor. Die näheren Bestimmungen. 
über Einrichtung und Geschäftsgang des Kriegsernährungsamts haben Sie zu treffen. 

c) Bel. über die Einrichtung des Kriegsernährungsamts. 
DBom 27. September 1917. (RED. 889.) 

IA. 5 4 BolfsernSp., Allerherl. 30. 8. 17.]) § 1. Der Vorstand des Kriegsernährungs. 
amts besteht fortan aus dem Staatssektreär, den beiden Unterstaatssekretären und neun 

weiteren Mitgliedern. Der Staatssekretär leitet die Geschäfte, vertritt die Behörde nach 
außen und ist für die Ausübung der der Behörde übertragenen Befugnisse verantwortlich.
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Sm wichtigen Fragen entscheidet cr nach Beratung mit dem Vorstand. Er führt den Vorsitz 

im Beirat und regelt dessen Geschäftsgang. 

Im übrigen verbleibt es bei den Beftimmungen der $$ 2 bis 6 der Bekanntmachung 

über die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22. Mai 1916 (RGl. 402). 
8 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung (8. 10.] in Kraft. 

(Verfg. d in Bd. 4, 3.) 

e) Kriegskommission für rituelle Lebensmittel. 

(Nordd AllgStg. v. 50. Mai 1012 Nr. 147 1. Ausg.) 

Auf Veranlassung des Herrn Präsidenten des KrE A. ist zu seiner Unterstützung in 

allen, die rituell lebende jüdische Bevölkerung betreffenden Lebensmittelfragen die „Kriegs¬ 

kommission für rituelle Lebensmittel“ in Berlin gebildet worden. 

Der Verwaltung und dem Beirat der Kriegskommission gehören Vertreter des KrE#., 
des Kriegsausschusses für pflanzliche und tierische Ole und Fette, der 3EG., der rituell 

lebenden jüdischen Bevölkerung und Sachverständige an. 
Der Kriegskommission liegt nicht, wie den übrigen Kriegsgesellschaften, die Bewirt¬ 

schaftung eines bestimmt abgegrenzten Ernährungsgebietes ob. Ihre Tätigkeit ergibt sich 
vielmehr von Fall zu Fall aus den Zeilersordernissen. 

Nachdem durch Verfügung des Herrn Präsidenten des KrE A. vom 13. Mai d. 23. 
die Abgabe von Rohfetten an die rituell lebende jüdische Bevölkerung verboten worden 
ist, hat sich die Kriegskommission mit der Verteilung einer rituellen Olmargarine als Ersatz 

für die gesperrten Rohfette zu befassen. Die rituelle Margarine wird lediglich an diejenigen 
abgegeben, die auf alle anderen Fette, auch Butter, verzichten. Die Wochenmenge ist zu¬ 

nächst auf 50 g pro Kopf festgesetzt worden. Einer Reihe von Magistraten und jüdischen 

Gemeindeverwoltungen hat diese Regelung Veranlassung gegeben, darüber Beschwerde 
zu führen, daß die rituell lebende jüdische Bevölkerung hinsichtlich der Fettversorgung un¬ 
günstiger gestellt ist als die übrige Bevölkerung. Demgegenüber muß bemerkt werden, 
daß die Sperrung der rituellen Rohfette verfügt werden mußte, weil bie zuletzt gewährten 
Ausnahmen zu Unzuträglichkeiten geführt hatten, und überdies der rituell lebenden jü¬ 

dischen Bevölkerung mit der Abgabe der rituellen Rohfette bei deren Geringfügigkeit kaum 
gedient war. Die Verzichtleistung auf Butter seitens der Bezieher ritueller Margarinc 
mußte aus organisatorischen Gründen verlangt werden. 

Eine Erhöhung der Kopfmenge an ritueller Margarine über 50 g hinaus konnte 
einstweilen nicht bewilligt werden. Die Kriegskommission ist indessen bestrebt, bei Besserung 
der Fettverhällnisse auch die Zuteilung an die rituell lebende jüdische Bevolkerung günsliger 
zu geslalten. Anderscits ist Sorge dafür getragen, daß nicht etwa eine Doppelversorgung 
oder eine Bevorzugung der rituell lebenden jüdischen Bevölkerung vor der übrigen Bevöl¬ 

kerung des Kemmunalverbandes in der Fettversorgung Platz greisen kann. Die Mög¬ 
lichleit des gleick zeitigen Bezuges von Butter und ritueller Margarine durch verschiedene 
Personen innerhalb desselben Haushalts ist zugelassen worden. 

(Morddallgötg. v. 24. Movember 1012 NMr. ö#8 Abd.=Ausg.) 

Von der Woche v. 3. Dez. ab tritt eine Neuregelung in der Belieferung mit Speise¬ 
selten der rituell lebenden jüdischen Bevölkerung ein. Gegen Vorlage einer bei einem ri¬ 
tuellen Fleischer eingetragenen Fleischkarte und unter Rückgabe der Groß-Berliner von 
der Fettstelle ausgegebenen Speisefettkarte stellt die Kriegskommission für rituelle Lebens¬ 
mittel G. m. b. H. Berlin W 8, Friedrichstraße 167/168 (nicht mehr die Brotkommission) 

ab Montag, den 26. Nov. einen Bezugschein auf rituelle Butter und Margarine aus, worauf 
das gleiche Quantum Butter und Margarine, wie auf die übliche Speisefettkarte verteilt 
wird. Rituelle Fette werden nur von denjenigen Kleinhändlern verlauft, die durch ein 
Plakat in den Verkäufsräumen besonders kenntlich gemacht sind. Die Einzelheiten sind 
aus den in den jübifchen Fleisch= und sonstigen Lebensmittelhandlungen aushängenden 

1*
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Bekanntmachungen der Kriegskommission für rituelle Lebensmittel zu ersehen. Wer rituelle 
Speisefette beziehen will, sich bei der letzten Neueintragung aber in einem anderen Geschäft 
zum Speisefettbezug gemeldet hat, muß außerdem eine Ummeldung beantragen. Die Um¬ 
meldung wird jederzeit von dem Bureau der Fettstelle Groß-Berlin, Zimmer Nr. 1 (Laden), 

Eingang an der Stralauer Brücke Nr. 3, während der Geschäftsstunden von 9 bis 3 vor¬ 

genommen. Gast= und Speisewirtschaften, Hotels, Wohlfahrtsanstalten und Kranken¬ 
häuser, die rituelle Speisefette auf ihren von der Fettstelle Groß=Berlin oder ihrer Gemeinde 
ausgestellien Speisefettbezugschein zu entnehmen wünschen, können Anträge auf Um¬ 
schreibung entweder bei der Fettstelle Groß-Berlin, an der Stralauer Brücke Nr. 3 Zimmer 
Nr. 1 oder bei ihrer Gemeinde stellen. 

3. Der Preußische Staatskommissar für Volksernährung. 

et. betr. Bestellung eines „Prenßischen Staatskommissars für Bolksernährung“. 

VBom 17. Februar 1917. (MBI. 56.) 

1. Des Königs Maiestät haben auf Antrag des Staatsministeriums die Bestellung eines 
„Preußischen Staatskommissars für Volksernährung"“ 

zwecks einheitlicher Durchführung der Anordnungen auf dem Gebiete der Volks¬ 
ernährung zu genehmigen geruht. 

2. Der Staatskommissar ist für das Verwaltungsgebiet zuständig, das den auf Grund 
der Reichsgesetze (Bundesratsverordnungen) auf dem Gebiete der Volksernährung während 

des Krieges errichteten oder noch zu errichtenden Landesstellen (Landesgetreideamt, 
Landesfleischamt, Landesfuttermittelamt usw.) zugewiesen ist. 

3. Insoweit die unter 2 bezeichneten Angelegenheiten in das Gebiet der Kommunal= 

aufsicht fallen, handelt der Staatskommissar als Vertreter des Ministers des Innern. Er 
zeichnet solche Verfügungen unter der Firma „Der Minister des Innern. In Vertretung“. 

4. Der Staatskommissar ist besugt, innerhalb seiner Zuständigkeit den Landesstellen 
(Landesämtern) und ihren Provinzial-, Bezirks- und Lokalorganisationen sowie den be¬ 

teiligten staatlichen Provinzial- und Lokalbehörden Anweisungen zu erteilen. 

5. Zum Staatskommissar ist der ernannt. 
Die nähere Abgrenzung seiner Zuständigkeit wird von Mir nach Benehmen mit 

den zuständigen Herren Ministern noch bekannt gegeben werden. 

Hierzu: 

a) Bf#g, betr. den Staatskommissar für Volksernährung. Bom 21. März 1917. 

(m Bl. 110.) 

Der Preuß. Staatskommissar für Volksernährung hat die übertragenen Amtsgeschäfte 
übernommen. In Verfolg meines, des mitunterzeichneten M. d. J., Erl. v. 17. Februar 
d. Is. (VlIa 799) wird darauf hingewiesen, daß das dem St Kom. übertragene Verwal¬ 
tungsgebiet sich auf die folgenden Erzeugnisse erstreckt: 

Kartoffeln, Kohlrüben, Brolgetreide, Mehl, Brot, Hülsenfrüchte, Gerste, Hafer, 
Milch, Butter, Speisefett, Käse, Graupen, Grieß, Grütze, Haferflocken, Teigwaren, Eier, 
Brotaufstrich, verarbeitetes Gemüse, frische und verarbeitete Fische, Zucker, Süßstoff, 
frisches Gemüse, Obst, Fleisch, tierische Fette und Futtermittel. 

Werden neue Landesämter begründet, oder den vorhandenen Landesämtern neue 
Aufgaben zugewiesen, so erweitert sich hierdurch auch die Zuständigleit des StKoms V. 

Da der St Kom. in Ausübung der Kommunalaussicht auf dem Gebiete der Volks¬ 
ernährung als mein, des M. d. J., Vertreter zeichnen wird, so empfiehlt es sich, in der 
lberschrift entsprechender Berichte, deren äußere Adresse an den St Kom, zu richten fein 
würde, hervorzuheben, daß cs sich um die Anwendung kommunalaussichtlicher Befugnisse 
handelt. 

Die Überleitung der Geschäfte erfolgt in der Weise, daß der St Kom . alle schweben¬
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den Angelegenheiten, für bie er zuftänbig ift, in ihrem jegigen Zujtande der Bearbeitung 

übernimmt und daß wit weitere Eingänge, welche an unferer Adrejfe gerichtet find, aber 

jetzt in den Bercich seiner Zuständigkeit fallen, one weiteres dem Burcau bes StKom. 

Überweisen werben, 

Die Bureauräume des Kgl. Preuß. StKoms V. befinden sich im Gebäude des 

Finanzministeriums C 2, Am Festungsgraben 1. 

b) Erlaß, betr. Errichtung einer Staatlichen Verteilungsstelle für Groß=Berlin. 
Bom 10. Mai 1917. (ZmBl. 1067.) 

I. Zum Zwecke der gleichmäßigeren Versorgung der Bevöllerung in Verlin und 
Umgebung mit Lebensmitteln und anderen Gegenständen des täglichen Bedarfs wird 
eine Staatliche Verleilungsslelle:) mit dem Sitze in Berlin errichtet; sie umfaßt die Stadt¬ 
kreise Verlin, Charlottenburg, Berlin=Schöneberg, Berlin=Wilmersdorf, Nenköllu, Berlin¬ 
Lichtenberg und Spandau sowie die Landkreise Teltow und Niederbarnim. 

Die StVert t. ist eine Behörde und untersteht der Aufsicht des Staatskommissars 

für Volksernährung ?). 
Der Vorsitzende und die Mitglieder der St Verl St. werden von dem StKomf B. 

ernannt, dem aud) der Eriaf einer Geſchäftsanweiſung vorbehalten bleibt. 

II. Der St Vert St. wird ein Beirat beigegeben. Er besteht aus 3 Vertretern des 
Stadtkreises Berlin und je einem Vertreter der übrigen zum Bezirke der Verteilungs¬ 

stelle gehörigen Kom Verb. sowie aus sonstigen vom St Koms V. berufenen Mitgliedern. 

Den Vorsitz führt der Vorsitzende der StVertlt. 
Der Beirat ist in grundsätzlichen Fragen zu hören. Er ist zu regelmäßigen Beratungen 

über die Lage der Versorgung der Bevölkerung zu versammeln. Die Geschäftsordnung 
erläßt der StKoms V. 

Soweit die Mitglieder des Beirats nicht in einem zur Amtsverschwiegenheit ver¬ 
pflichtenden Staatsdienstverhältnis stehen, sind sie zur gewissenhaften Ersfüllung ihrer 
Obliegenheiten und insbesondere zur Amtsverschwiegenheit zu verpflichten. 

III. Die Sl Vert St. hat die ihr von den Landesämlern oder anderen Stellen zuge¬ 
wiesenen Waren auf die Kom Verb. zu verteilen. Die Verpflichtung der Kom Verb. und 
Gemeinden, die Versorgung der Bevölkerung in ihrem Bezirke zu regeln, bleibt unberührt. 

Der SitKomf V. kann der St Verl St. weitere Aufgaben übertragen. 

IV. Die nach den kriegswirtschaftlichen Verordnungen und sonstigen Vorschriften 

dem Oberpräsidenten und dem Regierungspräsidcuten in Potsdam hinüchtlich der Ver¬ 
sorgung mit Lebensmitteln und sonstigen Gegenständen des täglichen Bedarfs zusiehenden 
Besugnisse werden für das Gebiet der beteiligten Stadt= und Landkreise (Ziff. I) von 

dem SlKoms V. wahrgenommen. Der StrKom. kann die Befugnisse ganz oder teilweise 

durch den Vorsitzenden der St Vert St. ausüben. 

V. Die St Vertt. tritt mit den staatlichen und kommunalen Behörden in unmittel¬ 
baren Verkehr. Die staallichen und lommunalen Behörden haben den innerhalb ihrer 

Zuständigkeit an sie gerichteten Ersuchen der St Verl St. zu enisprechen. 

VI. Die BezirlevertSt. für Speifefette in Berlin geht in die StVert&t über. 

VII Lie St Vert St. tritt zu dem vom SiKom LV. festzusetzenden Zeitpunkt in 
Wirksamkeit. Der StKom, erläßt die erforderlichen Anordnungen über die Einrichtung 
der SlVerlSt. 

Die Auflösung der St Vert St. wird von dem Minister des Innern im Einvernehmen 
mit den Ministern für Handel und Gewerbe, für Landwirtschaft, Domänen und Forsten 

sowie der Finanzen verfügt. 

1 abgekürzt: St Verl #4| *) abgelürzt: Siftomf®. 
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(NorddAllgätg. v. 19. Mai 1917 ir. 157 2. Ausg.) 

PBrattifhe Erfahrungen mit der Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung im 
Gebiet von Groß-Berlin geben zur Errichtung einer StBertSt. für Berlin und Die benadı- 
barten Kom Verb. Veranlassung. Daß in den beteiligten Kom Verb. eine größere Gleich¬ 

mähigkeit der Verteilung erstrebenswert ist, wird offenbar, wenn die in die Offentlichkeit 
gelangten Notizen über die Lebensmittelzuweisung an die Einwohner in Berlin und den 

Vororten miteinander verglichen werden. Alle Gemeinden müssen notgedrungen nach 
einer knappen Decke sich strecken. Das ist leider unvermeidlich. Augenfällig find aber die 
großen Unterschiede im Ausmaß der Lebensmitlelraten pro Kopf in den verschiedenen 
Gemeinden. Diese Ungleichmäßigkeit verursacht viel Unmut und hat zu zahlreichen Be¬ 
schwerden geführt. Der Wunsch ist daher berechtigt, durch mehr Einheitlichkeit in der Ver¬ 
teilung dem lbelstande abzuhelsen. Das wird mit der Errichtung einer St Vert t. für 
Nahrungsmittel erstrebt. 

Die Oberverteilung der in öffentlicher Bewirtschaftung befindlichen Waren auf 
Verlin und die Vororte erfolgt zurzeit von verschiedenen Seiten. Der größere Teil von 
Waren wird den Kom Verb. durch den Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten in 
Potsdam, ein Teil durch die zentralen bewirtschaftenden Stellen unmittelbar, einzelue 

Waren wiederum durch besondere Stellen, wie Wurst= und Fettzulagen für die Rüstungs¬ 
industrie durch die Kriegsamtsslelle in den Marken, zugeteilt. Die Zuteilung von ver¬ 
schiedenen Dienststellen aus bedingt Verschiedenheiten, denen sich nur wird begegnen 
lassen, wenn dic Oberverteilung in einem Zentralorgan zusammengefaßt wird. Hierzu 
wird eine St Vert St. errichtet, dic die 7 Stadtkreise (Berlin, Charlottenburg, Schöneberg, 
Wilmersdorf, Neukölln, Lichtenberg und Spandan) und die Landkreise Teltow und Nieder¬ 
barnim umfassen soll. 

Die StBertSt. wird also im Interesse einheitlichen Verfahrcns die Obliegenheiten 
der behördlichen Organe bezüglich der Lebensmittelverteilung auf die Kom Verb. über¬ 
nehmen und die Verwendung der Waren überwachen, unbeschadet der Verpflichtung der 
Gemeinden, die Versorgung der Bevölkerung in ihren Vezirken zu regeln. Grundsäszlich 
wird demnach in der bisherigen rührigen und erfolgreichen Betätigung der Gemeinde¬ 
verwallungen zur Lebensmittelversorgung ihrer Angehörigen nichts geändert, wie deun 

auch in die Beziehungen der einzelnen Gemeinden zu Lieferungskreisen nicht eingegriffen 
werden soll. Den Gemeindeorgangen wird ihre Ausgabe vielmohr erleichtert, indem die 

Zuweisung der Lebensmittel an sie hinfort nur von einer Zentralstelle aus erfolgen wird. 
Anderseits wird die Verteilungsstelle ihre Geschäfte in engstem Zusammenwirken mit den 
Landesämtern für die Volksernährung zu führen haben. Durch diese Zusammenarbeit 
wird sich erreichen lassen, daß den eigenarligen Lebensverhältnissen der Groß=Berliner 
Bevölkerung und den abweichenden örtlichen Bedürfnissen der einzelnen Gemeinden besser 
Rechnung getragen werden kann. Besonders wichtig wird in dieser Beziehung die zweck¬ 

mäßige Veranlagung des Verteilungsschlüssels sein, den die Zentralstellen für die Be¬ 
lieferung mit Lebensmitteln auszustellen haben. Es wird darauf hinzuwirken sein, daß 
Nachbargemeinden mit zumeist gleichartiger Besiedlung nicht unterschiedlich behandelt 
werden, die Lebensmittelzuweisung also nicht etwa nach einem mechanischen Schlüssel 
erfolgt. 

Die St VertSt, soll unmittelbar dem StKomf V. unterstellt werden, auf den auch 
die den höheren Verwaltungsbehörden bisher zustehenden Befugnisse, übergehen, der 

dieselben aber auf den Vorsihenden der Verteilungsstelle übertragen kann. Der Ver¬ 
teilungsstelle wird ein Beirat beigegeben, bestehend aus drei Vertretern des Stadtkreises 
Berlin und je einem Vertreter der übrigen Kom Verb. sowie den besonders berufenen 
Mitgliedern. Die weiteren Anordnungen über die Organisation der Verteilungsstelle 
werden vom StKoms V. getroffen. 

(Abschnitt 4 in Bd. 4, 4.)
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5. Hie Kriegswirtschaftsämter. 

Hreuß. Bf, betr. Ausgestaltung und Zuständigkeit der Kriegswirtschaftsämter 
und Kriegswirtschaftsstellen. Bom 8. Januar 1917. (AMBl. ö4.) 

(in Bd. 4, 685.) 
Hierzu: 

a) Bfg., betr. Errichtung von Kriegswirtschaftsstellen. Bom 8. März 1917. 

(EINB!. 137) 

Nach dem Wortlaut der Ziff. 3 des Erlaffes vom 8. Januar 1917 ift die Errichtung 
ren Kriegswirtschaftsstellen nur für die Landkreise vorgesehen. Es bestehen aber keine 
Bedenken, in Stadtkreisen, wenn sich ein Bedürfnis dafür zeigt, durch sinngemäße Anwen¬ 
dung der vorgenannten Beslimmung gleichfalls Kriegswirtschaftsstellen einzurichten. 

b) Preuß. Bfg., betr. Reisekosten der nichtbeamteten Mitglieder der Kriegswirtschafts¬ 
ämter und Kriegswirtschaftsstellen. Bom 13. Februar 1917. (m Bl. 60.) 

In Verfolg des Runderlasses vom 8. Jannar 1917 bestimmen wir hierdurch, daß 
den nichtbeamteten Milgliedern der Kriegswirtschaftsämter und Kriegswirtschaftsstellen 
für Dienstreisen dieienigen Vergütungen gewährt werden, welche den bei der Abschätzung 
von Manöverflurschäden tätigen Sachverständigen zustehen (val. Allerh. Erl. v. 21. Juni 

1910 — RGBi. 433 — und Allerh. VO. v. 13. Juli 1898 — RWGl. 921 —). 

Die gezahlten Reisekosten sind zu Lasten des Fonds Kap. 58 Titel 11 Abschnitt 

unter besonderer Nummer, soweit erforderlich, als Mehrausgabe zu verrechnen. 

) Preuß. Bfg., betr. Errichtung einer Landwirtschaftlichen Maschinenversorgungs= 
sielle. Vom 29. Januar 1917. (Tml. 20.) 

Unter llbersendung eines Runderlasses des Kriegsamtes über die Errichtung einer 

Landwirtschaftlichen Maschinenversorgungsstelle mache ich darauf aufmerlsam, daß die 

Landwirtschaftliche Maschinenversorgungsstelle nicht für die unmittelbare Enigegennahme 
von Maschinenlieferungswünschen der Landwirtschaft bestimmt ist, sondern daß die elwaigen 

Anträge von Landwirten auf Maschinenbeschaffung gegebenenfalls durch die Kriegswirt¬ 

(yhaflsstellen an die Kriegswirtschaftsämter gehen sollen. Letztere werden dann begrün¬ 

dete Anträge oder allgemeine Anregungen der Landwirtschaftlichen Maschinenversorgungs¬ 

stelle vorlegen. 

Anträge der Maschinensabriken auf Zurückstellung von Arbeitern werden den Kriegs¬ 

wirtschaftsämtern vorzulegen sein. 

Anlage. 

Bei der Maschinenbeschaffungs-Abteilung des Kriegsamtes, Waffen- und Muni¬ 
tionsbeschaffungsamt, ist zur Sicherstellung und Regelung der Versorgung der Landwirt¬ 
schaft mit den erforderlichen Maschinen eine 

Landwirtschaftliche Maschinen=Versorgungsstelle 

(LM V) 
Geschaffen worden. 

Diese hat im Zusammenarbeiten mit den Kriegsamtstellen, den Maschinenausgleichs¬ 
stellen des Vereins deutscher Ingenieure und den sonstigen in Betracht kommenden ört¬ 
lichen Organisationen die zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderlichen Maßnahmen un¬ 
verzüglich einzuleiten. 

Es ist an allen Stellen darauf hinzuwirken, daß notwendige Reparaturen und Neu: 
beschaffungen sofort bei den Fabriken angemeldet werden. 

Auskunft erteilen die Kriegsamtstellen bei den stellvertretenden Generalkommandos.
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6. Bek. über die bei Behörden oder in kriegswirtschaftlichen Organi¬ 

sationen beschäftigten Personen. Vom 3. Mai 1917. (REl. 393.) 

[BR.] 8 1. Wer, ohne Beamter zu sein, bei Behörden oder in kriegswirtschaftlichen Or¬ 
ganisationen beschäfligt ist, kann auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten 

durch Handschlag verpflichtet werden. 

Bei Behörden bestimmt die vorgesetzte Zentralbehörde, bei Zentralbehörden der 
Vorstand, welche von den bei ihr beschäftigten Personen zu verpflichten sind, wer die Ver¬ 

pflichtung vorzunehmen hat und in welcher Form die Verpslichtung erfolgen soll. Die 
gleichen Beslimmungen trifft bei kriegswirtschaftlichen Organisationen die Zentralbehörde, 
der die Aussicht über die Organisation zusteht. Bei der Verpflichtung sollen die zu ver¬ 
pflichtenden Personen auf die Bestimmungen dieser Verordnung hingewiesen werden. 

lber die Verpflichtung wird ein Protokoll ausgenommen, das der Verpflichtete 
mitunterzeichnet. 

$2. Wer gemäß $ 1 verpflichtet worden ijt, wirb mit Gefängnis bis zu einen Jahre 
und mit Gelditrafe bi3 zu zehntaufend Mark oder mit einer diefer Strafen beftraft, menn 
er für eine zu feinen Dbliegenheiten gehörende Handlung Gefcherle oder andere Bor- 

teile annimmt, fordert oder fid) verfp echen läßt. 

5# 3. Wer gemäß $ 1 verpflichtet worben ift, wird mit Gefängnis und mit Geldftrafe 

bis zu fünfzigtausend Mark, bei mildernden Umständen mit Gefängnis bis zu brei Jahren 
und mit Geldstrafe bis zu zwanzigtausend Mark oder mit einer dieser Strasen bestraft, 
wenn er für eine Handlung, die eine Verlegung ber ihm übertragenen Obliegenheiten 
enthält, Geschenke oder andere Vorteile annimmt, fordert oder sich versprechen läßt. 

84. Wer einer gemäß $ 1 verpflichieten Perion für eine Handlung, die eine Wer- 
letzung der ihr übertragenen Dbliegenheiten enthält, Geihenfe oder andere Vorteile auı- 

bietet, verfpricht oder geroährt, toird mit Gefängnis bi3 zu drei Jahren und mit Gelditrafe 
bis zu zivanzigtaufend Marf oder mit einer diefer Strafen bejirajt. 

$ 5. Sn den Fällen der & 2 bis 4 ist das Empsangene oder dessen Wert im Urteil 
für dem Staate verfallen zu erklären. 

Sn den Fällen der $$ 3 und 4 kann neben Gefänguis auf Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte erkannt werden. 

56. Wer gemäß § 1 verpflichtet worden ist, wird, soweit nicht nach anderen Bestim. 
mungen eine schwerere Strafc verwirkt ist, mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit 

Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft, wenn er die 

infolge seiner Tätigkeit erlangten Kenntnisse über Einrichtungen oder Maßnahmen der 
Behörde oder der Organisation dazu mißbraucht, sich oder einem anderen einen Vermögens¬ 

vorteil zu verschaffen oder einem anderen Schaden zuzufügen. 
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Antragsberechligt sind die im § 1 Abs. 2 

Sak 1 und 2 bezeichneten Stellen. 

87. Wer gemäß $ 1 verpfliditet worden ist, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend 
Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft, wenn er Geschäfts= oder Betriebs¬ 
geheimnisse eines Dritten, die infolge seiner Tätigkeit zu seiner Kenntnis gelangt sind, 

unbefugt offenbart. 

Handelt er in der Absicht, den Inhaber des Geschäfts oder Betriebs zu schädigen 
oder sich oder einem anderen einen Vermögensborteil zu verschaffen, oder verwertet er 
in gleicher Absicht ein Geheimnis der im Abs. 1 bezeichneten Art, so wird er mit Gefängnis 
bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser 
Strafen bestraft. 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein; die Zurücknahme des Antrags ist zulässig. 

Neben der Strafe lann auf Verlangen des Verletzten auf eine an ihn zu erlegende 
Buße bis zum Betrage von zehntausend Mark erkannt werden. Eine erkannte Buße schließt 
die Geltendmachung eines weiteren Entschädigungsanspruchs aus.
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g 8. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Berkündung [4. 5.] in Kraft. Der 

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Hierzu: 

Preuß. Vf., betr. Verpflichtung der bei Behörden oder in kriegswirtschaftlichen 

Organisationen beschäftigten Personen. Vom 31. Juli 1917. (mö3l. 236.) 

Gemäß $ 1 BRBD. v. 3. Mai 1917 (R#Bl. 393), betr. die bei Behörben oder im 

kriegswirtschaftlichen Orgamsationen beschäftigten Personen, bestimme ich hierdurch. 

daß bei den amtlichen Handelsvertretungen die in der VO. vorgesehene Verpslichtung 

der bei ihnen beschäftigten, nicht im Beamtenverhältnis zu ihnen stehenden Personen zur 

gewissenhaften Erfüllung ihrer Obliegenheiten durch die Vorsitzenden vorzunel men ist. 

Die Verpflichtung dieser Personen hat mittels Handschlags an Eides Statt und 

unter Hinweis auf die Strafbestimmungen der BNZD. zu erfolgen. 

Über die Verpflichtung it ein Protokoll aufzunehmen, das der Verpflichtete mit¬ 

unterzeichnet, und in dem die wesentlichsten Pflichten einzeln aufgeführt sind; insbesondere 

ist die Verpflichtung der Personen zur Verschwiegenheit über die infolge ihrer Tätigkeit 

erlangten Kenntnisse über Einrichtungen und Maßnahmen der Handelsvertretung sowie 

über fremde Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ausdrücklich zu erwähnen. 

Die Verpflichtung hat sich auch auf solche Personen zu erstrecken, die bereits früher 

auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet worden sind. Im Privat¬ 

dienstverhältnis beschäftigte Beamte im Ruhestande sind ebenfalls entsprechend zu ver¬ 

pflichten. 
Welche Angestellten für die Verpflichtung in Frage kommen, wird von dem Vor¬ 

figenben beftimmt. 

Literatur. 
Fuld, Die Verordnung des Bundesrais v. 3. Diai 1917 über die in _Frieagmirt- 

schaftlichen Organisationen Beschäftigten und das Gesetz gegen den unlauteren Wentbewerb, 
Rechi 17 253. 

1. Fuld a. a. O. 253. Zu den Obliegenheiten, welche den durch Handschlag ver¬ 
pflichteten Personen auferlegt werden, gehört zweifellos die Verpflichtung, sich jeder 
Bevorzugung eines Gewerbetreibenden vor einem anderen zu enthallen; wer von einem 
Gewerbetreibenden Geld dafür nimmt, daß er ihm von den Rohstoffen, über welche die 
kriegswirtschaftliche Organisation, bei der er beschäftigt ist, verfügt, eine größere Anzahl 

zuweist, als ihm an sich gebührt, verletzt die ihm obliegenden Obliegenheiten in schwerer 
Weise, und es kann daher keinem Bedenken unterliegen, die Strasandrohung der 35 3 und 4 

der Verordnung zur Anwendung zu bringen. Die Bestimmung des § 12 Unl G. wird 
daher, soweit es sich um die nach § 1 verpflichteten Personen handelt, mit der Bestimmung 
der $$ 3 und vielfach lonkurrieren, die Strafe ist, da die letzteren Vorschriften eine schwerere 
Strafe androhen, nach diesen zu bestimmen. Der Tatbesland des § 12 ist enger wie der der 
K 3 und 4, die Feststellung, daß der Verpflichtete zu Zwecken des Weitbewerbs handelt, 
tommt nur bei $ 12 in Betracht, bei der Verurteilung aus 3 und 4 ber Verorbnung fcheibet 
dieses Moment vollständig aus. Daß die Verordnung nidht die Veröfjentlid,ung des auf 
Strafe laulenden Urteils vorsieht, ist ein bedauerlicher Unterlassungssehler, nackdem die 
Kriegsgesetzgebung in einer graßen Anzahl von Fällen die Veröffentlick ung des Urteils 
eingeführt hat, war für diese VO- um so weniger geboten, hiervon abzusehen, als ja auch 
die Verurteilungen auf Grund des #*12 UnIÜ®. veröffentlicht werden lönnen. ie Neben- 
strase der Verösfentlichung des Strafurleils hat bekanntlich während des Krieges eine sehr 
erhebliche Bedeutung erlangt, und man wird jedenfalls in der Friedensstrafgesetzgebung. 

hieran festhalten. Es fragt sich nun, ob, wenn der Tatbestand sewohl dem § 12 Unl W. 
als auch dem § 3 bzw. 4 der Verordnung entspricht, die Verösfentlichung ausgesprochen 
werden kann. Nach der Rechtsprechung des R., RE#St. 4 S. 218; 6 S. 180; 10 S. 206; 
26 S. 406 kann die Veröffentlichung nur im Falle des Vorliegens der Realkonkurrenz
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erfolgen, während sie unstatthaft ist im Falle der Ideallonkurrenz. In der Praxis werden 
die Fälle der Realkonkurrenz zwischen den in Betracht kommenden Bestimmungen im 
Verhältnis selten sein. " 

2. Fuld a. a. O. 253. Die Strafvorschriften in 36 6 und 7 find als Schupgefeße in 

Sinne des $ 823 Abf. 2 BGB. anzufehen, wer fie verlegt bzw. sich an der Verletzung be¬ 
teiligt, madjt id) nicht nur firafbar, jondern begeht auch eine gegen die guten Sitten ver- 
stoßende Handlung, die auch in manchen Fällen nach § 1 UnlWG. zu beurteilen jein wird. 

7. Volkszählung. 

(Bel. a in Bd. 4, b.) 

b) Bek. über die Vornahme einer Volkszählung am 5. Hezember 1917. 
Dom 18. Oktober 1917. (Röl. 906.) 

IBN.] 8 1. Am 5. Dezember 1917 ist in allen deutschen Staaten eine Volkszählung vor¬ 
zunehmen. \ 

#§2. Die Zählung geschieht nach Haushaltungen getreunt durch namentliche Auf¬ 

zeichnung der zu der Haushaltung gehörigen Personen. 
Unter Haushaltung jind die zu einer Wohn- oder hHauswirtichajtlichen Gemeinjchaft 

vereinigten Perfonen zu verjtehen. Einer Haushaltung gleichgeachtet werden einzeln 
lebende Personen, die eine besondere Wohnung innehaben und eine eigene Hauswirt¬ 
schaft führen. 

Als Teilhaber einer Haushaltung gelten auch die in einer Kaserne, in einem Ge¬ 
fangenen- oder Internierungslager oder in Massenquartieren Untergebrachten, die in 

einem Arresthaus oder in einem Lazarett befindlichen Militärpersonen, die Gäste eines 

Gasthauses, die Mitglieder cines Pensionats, die in einer Anstalt (Kranken., Straf= usw. 
Anstalt) Untergebrachten, die Bemannung und Fahrgäste eines Schiffes usw. 

§ 3. Die namentliche Aufzeichnung der zu der Haushaltung gehörigen Personen 
geschieht in Haushaltungslisten. 

Zur Eintragung in die Haushaltungsliste sind die Haushaltungsvorstände oder deren 
Stellvertreter verpflichtet. 

* 4. Für die bei dieser Zählung über die Persönlichkeit des einzelnen gewonnenen 
Nachrichten ist das Amtsgeheimnis zu wahren; sie dürfen nur zu den vom Reichslanzler 
oder von den Landeszentralbehörden bestimmten amtlichen Zwecken benutzt werden. 

5 5. Die Zählung wird unter Leitung und Verantwortlichkeit der Gemeindebe¬ 
hörben vorgenommen. Die Yandesjeniralbehörben find befugt, andere Behörden mit der 
Ausführung zu beauftragen. 

Die Zählung ift aud) auf die am 5. Dezember 1917 im Bezirie der Gemeinden liegen- 
den oder zuert Dort von der Fahrt im Laufe bes Tages anlangenden Schiffe zu erstrecken. 

$ 6. Der Reichslanzler bestimmt, welche Angaben in die Haushaltungsliste ein. 
zutragen sind. 

§ . Die Landeszentralbehörden erlassen die zur Ausführung der Zählung erforder¬ 
lichen Anordnungen. 

§ 8. Der Reichskanzler bestimmt, welche Nachweisungen dem Kriegsernährungsamt 

und dem Keaiserlichen Statislischen Amte einzusenden sind, und setzt die Einsendungsfristen 
hierfür fest. Er bestimmt, welche Nachweisungen zu veröffentlichen sind. 

89. Für die Beihaffung und Versendung der Drucksachen und für die Ausstellung 
der Nachweisungen erhalten die Bundesstaaten eine Vergütung nach Maßgabe der am 
Zählungstag ermittelten Bevölferung. Die Höhe der Vergütung wird einer späteren 
Feslsetzung vorbehalten. 

§* 10. Diese Zählung hat nicht die in den Reichs- oder Landesgesetzen vorgesehenen 
rechtlichen Wirkungen einer Volkszählung, soweit die Landeszentralbehörden nicht anders 

bestimmen.
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§ 11. Wer sich weigert, die auf Grund dieser Verordnung vorgeschriebenen Angaben 

in die Haushaltungsliste einzutragen, oder wer wissentlich wahrheitswidrige Angaben 

macht, wird mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark bestraft. 

8. Maßnahmen der Preuß. Justizverwaltung. 
a) Allg. Big. Über Heranziehung von Strafgefangenen sowie Bewilligung von 

Strafurlaub und Strafaufschub zu den Frühlahrsbestellungsarbeiten. 
Vom 15. März 1917. (mßl. 104.) 

Es ist von der größten Wichtigkeit, daß der Landwirtsch. für die bevorstehenden Früh¬ 

jahrbestellungsarbeilen rechtzeitig möglichst viele Arbeitskräfte zugeführt werben. Zu diesem 
Zwecke ist seitens der Strafvollstreckungsbehörden und der Gefängnisvorsteher in Gemäßheit 
meiner Rundverfg. v. 29. Juli 1914 (IM l. 661) und v. 16. Oktober 1916 (FMBI. 283) 
sowie ber Allg. Bfg. v. 17. Januar 1917 (Js: Bl. 11)1) zu verfahren und dabei zu be¬ 
achten, daß für cinen Teil der Bestellungsarbeiten auch Frauen und Mädchen insbesondere 

solche, die vom Lande stammen oder früher auf dem Lande tätig waren, verwendbar sind. 

Ich vertraue darauf, daß alle in Betracht kommenden Dienststellen es sich nach 

Kräften angelegen sein lassen werden, der Landwirtschaft die Erfüllung ihrer bedeutsamen 

Aufgaben in jeder Beziehung zu erleichtern. 

b) Allg. Big., betr. die Anjehung von gerichtlichen TZerininen. Bon 1. Mat 1917. 
\ (Im Bl. 13#8.) 

Die Zeilverhältnisse machen es gebieterisch zur Pflicht, von den in der Landw. 

tätigen Personen, namentlich während der Bestellungs- und der Erntezeit, alles fernzu¬ 

halten, was sie in der Auslbung ihres Berufs beeinträchtigen könnte. Ich ersuche deshalb 
die Justizbehörden, soweit irgend möglich und soweit es ohne Verletzung berechtigter 

Interessen geschehen kann, in Rechtsangelegenheiten aller Art bei der Anberaumung 

von Terminen auf die Bedürfnisse der Landw. die weitestgehende Rücksicht zu nehmen, 
damit die in ihr tätigen Personen nicht entgegen den vaterläudischen Inleressen durch 
Terminswahrnehmungen ihren dringlichen Berufsarbeiten zur Unzeit entzogen werden. 

Ich vertraue darauf, daß alle Justizbehörden es sich angelegen sein lassen werden, 

auch in obiger Beziehung die Landw. bei Erfüllung ihrer bedeutsamen Aufgabe wirfungs- 
voll zu unterstützen. 

c) Preuß. Ag. Sig. vom 22. Oktober 1917 über die Behandlung der Lebensmittelkarten 

der Gefangenen. (Im Bl. 341.) 

1. In den Ladungen zum Strafantritt ist der Verurteilte anzuweisen, eine Be¬ 
scheinigung über seine Abmeldung bei der zuständigen Versorgungsstelle sowie die in seinem 

Besitze befindlichen Lebensmittelkarten (auch die Seifenkarte) mitzubringen. Dabei ist 
zu bemerken, daß ihm durch Nichtbefolgung dieser Anordnung Schwierigkeiten in seiner 
Versorgung nach der Entlassung entstehen können. 

2. Die Gefängnisse haben von jeder Aufnahme eines Untersuchungs- oder Straf¬ 
gejangenen alsbald dem Kom Verb. des Wohnortes oder des letzten Aufenthallsortes unter 
möglicjjt genauer Bezeichttung der legten Wohnung des Aufgenommenen fchriftlich Anzeige 
zu erftatten und Dabei anzugeben, ob der Gefangene im Befit einer Abmeldung unb von 

Lebensmittelkarten ist. Die von ihm etwa mitgebrachten, einzeln aufzuführenden Karten 
find diefer Mitteilung beizufügen. 

3. jedem Gefangenen ift bei feiner Entlaffung eine Befcheinigung anszuhändigen, 
aus der sich ergibt, wann er aus der Anstaltsverpflegung ausgeschieden ist. 

4. Soweit in einzelnen Bezirken bereits weitergehende Anordnungen erlassen sind, 
behält es hierbei sein Bewenden. Auch ist es zulässig, mit den Kom Verb. über die ihnen zu 
machenden Anzeigen und über die Einsendung der Karten Vereinbarungen zu treffen, 

die von den vorstehend unter Ziff. 2 gegebenen Anordnungen abweichen. 

4) in Bd. 4, S. 830.
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Hierzu: Preuß. Big. des LandmMinifters v. 23. Auguft 1917 (LMBT. 201) 
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Yef. über die privakrechtlichen Verhällnisse der Genossenschaften zum Swecke der Boden= 

verbesserung v. 28. Oklober 1914 (RShl. 10000 

Hierzu: 

Preuß. Derordnung über die Bildung von Genossenschaften zur Bodenverbesserung von 
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13. und 25. Oktober 191000000000 rer en 
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5 Bet. öber dle Hreise für Düngemittelsäckc v. 25. Juni 1916 (Rc Sl. ö530o0) 
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(acnl. 5s 

*;) 99. über die Abänderung der Preife für künstliche Düngemittel und die Mildung von 

Kunfldänger d. 28. Auguſt 1317 (RGBI. BUY) . 2 22 onen ernennen 20 

>) Yeh. über die Preife für Derpadung von KalftldRoff v. 16. März A917 (MEB. 233) . . . 2 

i) Hreng. Ausführungsbestimmungen v. 4. Februar Jolé (mol. t00 
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hierzu: 
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Hierzu: 
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(Bel. Nr. 1 in Bd. 1, 535.) 

2. Bek, über die Sicherung der Ackerbestellung. Vom 9. März 1917. 

(RGBl. 224.) 

[Z#)Art. 1. In der Bekanntmachung über die Sicherung der Ackerbestellung vom 

31. März 1915 (Ko# Bl. 210) in der durch die Bekanntmachung vom 27. Juli 1916 (RGBl. 

Art. 2. Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Wortlaut der Bekanntmachung 
über die Sicherung der Ackerbestellung vom 31. März 1915 (RGBl. 210), wie er sich aus 
dieser Verordnung ergibt, unter der Überschrift „Belanntmachung über die Sicherung 
der Acker- und Gartenbestellung“ und unter dem Tage dieser Verordnung im Reichs¬ 
Gesetzblatt bekanntzumachen. 

Art. 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung I10. 3.1 in Kraft. 
Die Bekauntmachung über die Voreitstellung von städtischem Gelände zur Klein¬ 

gartenbestellung vom 4. April 1916 (RG# Bl. 236) wird aufgehoben. Die von den Landes¬ 
zentralbehörden zu dieser Verordnung erlassenen Ausführungsbestimmungen bleiben bis 
zum Erlaß anderweiter Bestimmungen durch die Landeszentralbehörden in Kraft. 

Bek. der neuen Fassung: 

Bek. über die Sicherung der Acker- und Gartenbestellung. 
Dom 9. Açärz 1917. (RG#l. 225.) 

& 4, Die untere Bermaltungsbehörde ift nach näherer Unordnung der Landes- 

zentralbehörde befugt, die Nutzungsberechtigten von Landgütern und landwirtschaft¬ 
lichen Grundstücken mit kurzer Frist zu einer Erklärung darüber aufzufordern, ob sie ihre 
gesamte Ackerfläche bestellen wollen oder welche Stücke davon unbestellt bleiben sollen. 
Die Möglichkeit der in Aussicht genommenen Bestellung ist auf Erfordern glaubhaft zu 
machen. Die Aufforderung kann vurch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 

§*l2. Sowelt der Nutzungsberechtigte die Bestellung nicht übernimmt oder die Mög¬ 
lichkeit der Bestellung nicht glaubhaft macht oder die Aufforderung unbeantwortet läßt, 
oder wenn er nicht erreicht werden kann, ist die untere Verwaltungsbehörde befugt, die 
Rubung bez Grundftüds mit Zubehör ganz ober zum Zeil längftens bis Enbe de3 Jahres 
1918 dem Beredtigten zu entzichen unb dem Kommunalverbande zu übertragen. 

§ 3. Der Kommunalverband hat bei der Nutzung des Grundstücks nach den Regeln 
einer ordnungsmäßigen Wirtschaft zu verfahren, soweit dies nach den besonderen durch 
den Krieg geschaffenen Verhältnissen tunlich ist. Inwieweit der Kommunalverband dem 
Nutzungsberechtigten eine Entschädigung zu gewähren hat, bestimmt die untere Ber¬ 

2) in Bd. 1, 540; 4, 11. 
Knegstuck. Bd. 6. 

P
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waltungsbehörde bei ber Übertragung. Für die Aufwendungen des Kommunalverbandes 

hat der Eigentümer oder sonstige Berechtigte nicht einzutreten. 
§ 4. Aus Gründen der Billigkeit kann die untere Verwaltungsbehörde die Kück¬ 

gabe der Grundstücke an den Berechtigten bereits zu einem früheren Zeitpunkt als dem 
zunächst bestimmten verfügen. Bei der Auseinandersezung (§ 5) hat ein angemessener 

Ausgleich zu erfolgen. 
85. Über die Auseinandersetzung zwischen dem Kommunalverband und dem Eigen¬ 

tümer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten beschließt auf Antrag die untere Ver¬ 
waltungsbehörde nach billigem Ermessen unter Ausschluß des Rechtswegs. 

8 6. Gegen die Verfügungen der unteren Verwaltungsbehörde nach §§ 1 bis 4 ist 
binnen einer Woche, gegen die Beschlüsse nach § 5 binnen einem Monat die Beschwerde 
bei der höheren Verwaltungsbehörde zulässig. Die Entscheidung ist endgültig. 

$ 7. Die Landeszentralbehörde erläßt die erforderlichen Ausführungsvorschriften. 
#P#. Die Vorschriften dieser Verordnung finden auf städtische, zur landwirtschaft¬ 

lichen oder gärtnerischen Nutzung geeignete Grundstücke entsprechende Anwendung. 
§D# . Soweit die Sicherung der Acker- und Gartenbestellung im Wege der Landes¬ 

gesetzgebung herbeigeführt ist, finden die Vorschriften dieser Verordnung keine Anwen¬ 

dung. 
$ 10. Diefe Berordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. 

Begründung. 

(Nordd Allg 31g. v. 13. März 1917 Nr. 71 2. Ausg.) 

Die DO. über die Sicherftellung der Aderbeitellung v. 31. März 1945 gibt die Mlög- 

lichkeit, landwirtschaftliche Grundstücke, die von dem Autzungsberechtigten unbestellt 

gelassen werden, in öffentliche Zewirtschaftung zu übernehmen. Die Seit, innerhalb 

deren die öffentliche Bewirtschaftung erfolgen darf, endet nach den bisherigen Dor¬ 

schriften mit dem Ablauf des Jahres 1917. Durch die DO. v. März 1917 ijt die Stift 

bis auf Ende des Jahres 1918 verlängert worden. Die Ausficht, die Srüchte ihrer dies- 

jährigen Arbeit im fommenden Jabre noch geniegen zu fönnen, wird das Intereffe der 
Derwalter, deren fich die Behörde zur Bewirtfchaftung bedient, an möglichft auter 

Bemirtfhaftung ftärten. Die Derlängerung ijt außerdem erforderlich, um gegebenen- 

falls eine ordnungsmäßige Herbstbestellung zu sichern. Für städtische, zur landwirtschaft¬ 

lichen oder gärtnerischen Untzung geeignete Grundstücke, auf die die Dorschriften der 

genannten Verordnung auch im übrigen Anwendung finden, ist die gleiche Derlängerung. 
vorgenommen. 

In Derbindung mit diefer Anderung ift die Krage geprüft worden, ob Sonder: 
vorschriften über einen Anbanzwang insbesondere zur Aufrechterhaltung des Kartoffel: 

daues zu erlassen sind. Es ist davon abaefehen worden, in diefer Richtung Besonderes 

zu veranlassen. Schon das geltende Recht gibt in den Dorfcriften über die Errichtung 

von Hreisprüfungsstellen und die Dersorgungsregelung die Möglichkeit, erforderlichen¬ 
falls einen Swang auf die Art des Anbaucs auszuüben. Die gegen die Anwendung 

solchen Jwanges bestehenden Bedenken sind bekannt. 

Der größeren Ubersichtlichkeit halber find die Dorfchriften über die Sicherung der 

Acker= und Gartenbestellung im Susammenhang neu reröffentlicht worden. 

3. Verordnung zur Ergänzung der YO. über die SFeltfehung von 
Pachipreifen von Kleingärten v. 4. April 1916 (NGDI. 234). 

Dom 12. Oktober 1917. (NSDI. 897.) 

[OR] Art. 1. In der Verorbirung über bie Feftfegung von Pachtpreiſen für Kleingärten 
vom 4. April 1916 (ROBI. 234)1) wird hinter $ 3 folgende Vorfchrift als $ 3a eingefügt: 

Yin Bd. 4, 11.
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Pachtverträge uüber Grundſtücke der im 51 bezeichneten Art, die bei der Überlajſung 

an den Pächter brachgelegen haben, dürfen vom Verpächter nicht gekündigt werden. 

Sind solche Verträge für eine bestimmte Zeit abgeschlossen, so ist nach Ablauf dieser Zeit 

auf Verlangen des Pächters das Pachtverhältnis zu erneuern. 

Die Vorschriften im Abs. 1 finden keine Anwendung, wenn auf seiten des Ber- 

pächters ein wichtiger Grund für die Kündigung oder die Nichterneuernung des Pachtver¬ 

hältnisses vorliegt. 

Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung der Vorschriften im Abs. 1 und 2 er¬ 

geben, werden unter Ausschluß des Rechtswegs endgültig durch dic untere Verwaltungs¬ 

behörde entschieden. 

Art. 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 113. 10.] in Kraft. 

Begründung. 
(Nordd Allg 81g. v. 16. Oktober 1917 Nr. 286 1. Ausg.) 

In Ergänzung der D#. v. 4. April lo#16 (R6B1. 254) hat der BR. eine DW. 

erlassen, daß, soweit für die Kündigung wichtige Gründe nicht vorliegen, Hachtverträge 
über früher brachliegende Grundstücke, die in Gemeinden von mehr als 10000 Ein- 

wohnern zwecks gärtnerischer Rutzung verpachtet werden, vom Verpächter nicht ge¬ 
kündigt werden dürfen. Ifst die Hachtdauer abgelaufen, so ist auf Wunsch des Hächters 

das Hachtverhältnis zu ernenern. Die untere Derwaltungsbekörde entfcheidet Über 

Streitigkeiten, die aus Anlaß dieser Dorfchriften entftehen, endgültig unter Ausschluß 
des Rechtsweges. 

Die DO. wird verhindern, daß demjenigen, der durch seiner Hände Arbeit ein 
Stück Boden erst urbar gemacht hat, dieses aus eigennützigen Beweggründen wieder 
entzogen wird. Wiederholt haben Eigentümer ehemals bradjliegender Ländereien in 
Städten, nadıdem diefe Ländereien mühevoll von Heinen Pächtern zur gärtnerifchen 

Augung geeignet gemacht worden waren, das Pachtverhältnis gefündigt, um den ful« 
tivierten Boden gegen höbere Entjhädigung anderweitig zu verpachten. Unberechtigten 
Hachtpreissteigerungen wird zwar durch Anwendung der DM. v. 4. April ıyıs (AGB. 
254) entgegengewirkt werden können. Trotzdem werden vielfach Perfonen um die 
Früchte ihrer Arbeit gebracht, wenn der Derpächter ihnen die weitere Nubniegung 

nicht überlassen will, sondern aus irgendwelchen Gründen andere Hächter an die Stelle 
der bisherigen zu ſetzen wünſcht. Die VO. enthalten also insofern eine Lücke. Um sie 

zu schließen, war eine Dorfchrift nötig, nad der der Pächter verlangen Fann, dag ihm 

die Pachtung belaffen wird, ohne daß diefe Beflimmung der Preisgeftaltung im Rahmen 

der DO). v. 4. April 1016 (REBI. 234) für das etwa erneuerte Pachtverhältnis vorgreift. 

(Bel. Nr. d in Bo. 4, 12.) 

5. Bel. über den Anbau von Frühgemüfe auf Tabatfeldern. 
Dom 29. März 1917. (RGBl. 287.) 

18N,.) Art. I. Die obersten Landessinanzbehörden oder die von ihnen bestimmten Be¬ 
hörden können während der Dauer des Krieges gestatten, daß, abweichend von der Vor¬ 
fchrift im $ 32 Bill. 2 des Tabalsteuergesetzes, auf den für die Anpflanzung von Tabak 
bestimmten Feldern Frühgemüse angebaut wird. 

Art. II. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 130. 3.1 in Kraft. 

6. Bek. über künstliche Hüngemittel v. 11. Januar 1916 (RGBl. 13) 
mit den Anderungen v. 11. Mai, 5. Juni, 12. und 21. Oktober 1916. 
(RSBL. 369, 440, 1155, 1192, i. Kr. jeit 13. Mai, 5 Zuni, 13. und 

25. Ottober 1916.) 

Bortlaut in Bd. 4, 13 
27



20 2. Beschaffung u. Erhaltung d. Rohstoffe usw. I. Bodenverbesserung u. Landbestellung. 

D83. 17 244(KG. VI). Die Bek. setzi nach dem Wortlaut des & 1 Höchstpreise aus¬ 
schließlich für den Berkauf der in der beigefügten Liste aufgeführten Düngemittel an den 
Verbraucher fest. Wenn nach dem Reichsanzeiger v. 27. März 1916 — das preußische 
Landw Min. in einem Rundschr. darauf aufmerksam gemacht hat, daß es dem Sinne der 
BRBO. v. 11. Jan. 1916 und dem Interesse des Käufers widerspreche, wenn dieser dem 
Hersteller, einem anderen Händler oder cinem Landwirt mehr zablte, als er später beim 
endgültigen Verkaufe an den Verbraucher zu erzielen in der Lage ist, so kann der darin 
zum Ausdruck gebrachten Auffassung, als ob schon die VO. v. 11. Jan. 1916 Höchstpreise 
für den Verkauf durch den Hersteller an den Händler und im Großhandel festgesetzt habe, 
nicht beigetreten werden. Auch führt die Erwägung, daß die in § 1 der Bek. v. 11. Jan. 
1916 feitgejegten Höchstpreise solche i. S. des Ges. v. 4. Aug. 1914 bez. der Bek. v. 17. 
Dez. 1914 darstellen und daher im Falle der Übertretung die erheblichen Straffolgen des 
* 4 Ges. bez. 56 der Bek. nach sich ziehen, notwendig zu einer Ablehnung der vom Bekl. 
für erforderlich erachteten ausdehnenden Auslegung des $ 1 Bel. vd. 11. Jan. 1916. 

Hierzu: 

(Bel. a bis f im Bd. 4, 19jf.). 

g) Verordnung über die Abänderung der PBreife für fünftliche Dünge- 
mittel und die Mifchung von Kunftdünger. Vom 28. Auguft 1917. 

(XGBl. 819.) 

Ir####ce A. 8 12 Düngem®p. 11. 1., 5. 6.16: § 1 B. 22. ö. 16.] Art. I. 1. Art. 1 Nr. 1, 
2 und 3 der Verordnung über die Abänderung der Preise für künslliche Düngemittel vom 
5. Juni 1916 (R#Bl. 441) und die Verordnung über die Abänderung der Preise für wasser¬ 
lösliche Phosphorsäure vom 4. Yuli 1916 (NGBI. 653) werben aufgehoben. 

2. Abfchnitt A der der Verordnung über inftlihe Düngemittel vom 11. Januar 
1916 beigefügten Liste erhält folgende Faſſung: 

A. Superphosphate und Mischungen von Superphosphat mit schwefelsanrem Am¬ 
moniak oder Natrium=Ammoniumsulfat und Kali. 

Die Preise sind für vier Gebiete sestgesetzt: 

Gebiet I umfaßt: Pommern, Ost= und Westpreußen, Posen, Schlesien, beide Meck¬ 
lenburg, Brandenburg Ost (d. i. östlich der Linie Belzig—Wiesenburg—Berlin—Oranien¬ 

burg—Strelitz). 

Gebiet II umfaßt: Mittel- und Westdeutschland außer Rheinland, Westfalen und 
dem Fürslentume Birkenfeld, ferner Königreich Sachsen, Schleswig=Holstein, Branden¬ 
burg West (d. i. an und westlich der Linie Belzig—Wiesenburg—Berlin—Oranienburg— 
Strelitz). 

Gebiet III umfaßt: Rheinland, Westfalen und das Fürstentum Birkenfeld. 

Gebiet IV umfaßt: Königreich Bayern einschließlich Pfalz, Königreich Württemberg, 
Großherzogtum Baden, Elsaß-Lothringen, Provinz Starkenburg und Rheinhessen des 
Großherzogtums Hessen, die Hohenzollernschen Lande. 

1. Reine Superphosphate. 

Preise für 1 kg%, 
wasserl. Phosphorsäure 

Gebiet W 138 Pf., 
„ . . . . . ... 130 „ 
„ IIII 128 „ 
NW... 124



Preise für Berpadung von Kaltitidftoff. 21 

2. Mischungen von Superphosphat mit schwefelsaurem Ammonial bzw. 

Natrium=Ammoniumgulfat. 

Preise für 1 ks% 

A wasserl. Phosphorsäue 138 Pf., 

Gebiet 1] gmmoniat-Steahoff nn 210 „ 
1 wafferl. Bhosphorjäure . . . . 10 „ 

| Ammoniak-Stickstoffffy 210 „ 
im | wasserl. Phosphorsäuse 128 „ 

Ammonial-Stidftoff - - - - - - 210 „ 
v wasserl. Phosphorsäure 124 „ 

“ 1 Ammoniak-Sticksloll - 210 „ 

3. Ammoniat-Superphosphat und Katrium-Ammoniumfulfat-Superphos- 

phat, denen Kali zugemischt ist. 

Preise für 1 kg% 

Bafjerlöslihe Phosphorfäne . . .... tie zu 2. 
Ammoniak-Stickslffffooooy „ „ 2. 

Kali (K..00) 35 Pf. 
Besonvere Lieferungsbedingungen für 1 bis 3. 

Maßgebend ist der Höchstpreis des Gebiets, in dem die Vollbahnstation des Emp¬ 

sängers liegt. Liegt sie im Gebiet I, II oder III, so gilt der Höchstpreis frachtsrei Voll¬ 
bahnstation des Empfängers; liegt sie im Gebiet IV, so gilt der Höchstpreis ab Fracht¬ 

ausgangsstation Bingen. 

Zahlung: Barzahlung mit 1½ vom Hundert Abzug. 
Art. II. Der nach § 3 Abs. 3 der Verordnung über künstliche Düngemittel vom 

11. Januar 1916 für Lieferung in mehrfachen Papiersäcken zulässige Anfschlag von 0,75 M. 

wird auf 1,30 M. erhöht. 
Art. IN. Die Verordnung über Mischung von Kunstdünger vom 17. Juni 1916 

(RG#Bl. 539) wird aufgehoben. An ihre Stelle treten folgende Bestimmungen: 
Bei Mischungen von schwefelsaurem Ammoniak oder Natrium=Ammoniumsulfat 

mit Superphosphat oder mit aufsgeschlossenem, stickstofshaltigen, importierten Guano 
tierischen Ursprunges darf der Gehalt an Glidjtoff nicht meniger al3 vier vom Hunbert 
und nicht mehr als fünf vom Hundert, der Gehalt an wasserlöslicher Phosphorsäure nicht 

weniger al3 fünf vom Hundert betragen. 
Art. IV. Die Borfchriften des Art. I gelten mit Wirlung vom 27. Juni 1917 ab. 

Im übrigen tritt die Verordnung mit dem Tage der Verkündung [5. 9.) in Kraft. 

h) Bek. über die Preife für Verpadung von Kaltitidftoff. 
Dom 16. März 1917. (RGDI. 233.) 

IPrrEll. 8 12 Düngem B. 11. 1. 16, 8 1 V. 22. ö. 16.) Art. 1. Die in der der Be- 
kanntmachung über künstliche Düngemittel vom 11. Jannar 1916 (Rl. 13) beigefügten 
Liste unter B ausgeführten „Besonderen Lieferungsbedingungen für 1 bis 3“ erhalten im 

Abs. 3 (Verpackung) folgende Fassung: 

Verpackung: Bei eisernen Tremmeln 1,80 M. für 100 Kilogramm; bei 50=Kilo¬ 

gramm-Padung 25 Pf. für den Sad. Wird Katijlidftoff in Säcken oder eisernen Trom¬ 

meln geliefert, fo erfolgt die Berec;nung brutto für netto. 
Art. 2. Diese Bekanntmachung tritt mit bem Tage der Berfündung [19. 3.) in Kraft, 

(Abschnitt i als g in Bd. 4, 22.) 

7. Bek. über Stickstoff. Vom 18. Jannar 1917. (&Gl. 59.) 

Wortlaut in Bd. 4, 687.
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Hierzu: 

a) Bek. über Ammoniakdünger. Vom 18. Mai 1917. (RGl. 427.) 

I###en. 8 2 Abs. 2 Satz 2, StickstoffO. 18. 1. 17.) § 1. Zur Überwachung des Ver¬ 
kehrs mit Ammoniakdünger wird eine Überwachungsstelle für Ammoniakdünger ge¬ 

bildet. Die lberwachungsstelle besteht aus dem Vorsitzenden, einem Stellvertreter des 

Vorsitzenden und einem Verwaltungsausschusse. Sie untersteht der Aufsicht des Kriegs¬ 
ernährungsamts. 

Der Präsident des Kriegsernährungsamts ernennt die Mitglieder und bestimmt 
das Nähere über die Leitung und Zusammensetzung der Stelle und über den Geschäftsgang. 

5 2. Wer Ammoniakdünger herstellt, bedarf vom 1. Juli 1917 ab zu dessen Absatz 
der Genehmigung der Überwachungsstelle. 

Die lberwachungsstelle kaun weitere Bestimmungen über den Absatz von Am¬ 
moniakdünger erlassen. 

§* 3. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift im § 2 Abs. 1 oder die auf Grund 
des § 2 Abs. 2 erlassenen Bestimmungen werden nach § 3 Nr. 1 der Bekanntmachung über 
Stidftoff vom 18. Januar 1917 (RGl. 59) mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit 
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

Neben der Strafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung be¬ 
zieht, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht. 

$4. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung 123. 5.7 in Kraft. 

d) Verordnung über Kalkstickstoff. Vom 24. Oktober 1917. 
(REl. 963.) 

Staatssekr rE##l 2 Abs. 2 Stickstoff BO. 18. 1. 17.]) § 1. Zur Regelung der Preisver¬ 
hältnisse des im Inland hergestellten Kalkstickstoffs wird bei dem Reichsschatzamt in Berlin 
eine Preisausgleichslelle für Kalkstickstoff errichtet. 

Kalkstickstoff, für den auf Grund des § 12 der Verordnung über künstliche Düngemittel 
vom 11. Januar 1916 (RGl. 13) höhere Preise als die festgesetzten Höchstpreise zugelassen 
sind, wird von dieser Regelung nicht betrossen. 

§2. Die Mittel, die zum Ausgleich erforderlich sind, werden im Wege einer Umlage 
aufgebracht. 

Mit der Umlage belegt werden diejenigen Mengen Kalkstickstoff, die vom 1. No¬ 
vember 1917 ab aus eigener Erzeugung abgesetzt werden. Zur Zahlung der Umlage ist 
ber Erzeuger verpflichtet. \ 

Die Breisausgleichftclle trifft die näheren Beftimmungen über die Umlage und 
jept deren Höhe feit. Wird die Umlage nidjt binnen zwei Wochen nach der Festsetzung 
entrichtet, jo wird fie von der zuftändigen Behörde nad) den für die Beitteibung öffentlicher 
Abgaben geltenden Borfchrijten beigetrieben. 

. $ 5. Die zur Entrichtung der Umlage Verpflichteten haben nadı näherer Veftimmung 

der Preisausgleichstelle die zur Verechnung der Umlage erforderlichen Arıgaben zu macen, 
Die Preisausgleichitelle ijt berechtigt, zur Nochprüjung der Angaben die Geschäfts¬ 

aufzeichnungen der Auskunftspflichtigen einsehen zu lassen. 

§* 4. Beim Verkaufe von Kalksticksstoff darf die nach den Vorschriften dieser Ver¬ 
ordnung auf die zu licfernde Menge entfallende Umlage dem Preise zugeschlagen werden, 

auch wenn dadurch der Höchstpreis überschritten wird. 

Für Kalfftidfioff, der von 1. November 1917 ab auf Grund eines vor Inkrafttreten 
diefer Verordnung abgefhloffenen Vertrags geliefert wird, farın neben dem vereinbarten 
Breife ein Betrag in Höhe der auf Die gelieferte Menge entfallenden Umlage gefordert 
werben, auch wenn durch den Zuschlag der Höchstpreis überschritten wird.
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8 5. Zuwiderhandlungen gegen die Borjchriften im $ 3 oder Die auf Grund bes 

x 3 Abs. 1 erlassenen Bestimmungen werden nach § 3 Nr. 1 der Verordnung über Stick¬ 

stoff vom 18. Januar 1917 (R Bl. 59) mit Gejängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬ 

strasc bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 
$ 6. Diefe Verordnung tritt am 1. November 1917 in Kraft. 

c) Ausführungsbestimmungen zur B. über Kalkstickstoff vom 24. Oktober 1917 (Rl. 

963). Vom 26. Oftober 1917. (ÖSBl. z85.) 

* 1. Die gemäß § 2 der VO. über Kalkstickstoff vom 24. Oktober 1917 (Röl. 963) 
von dem abtesetzten, im Inland hergestellten Kalksticstoff vom 1. November 1917 ab zu 
erhebende urd an die Preisausgleichstelle beim Reichsschatzamt abzuführende Umlage 
wird bis auf weiteres auf 30 Pf. für 1 k# Slicksloff im Kalkstickstoff festgesetzt. 

Aus der aufgekommenen Betragen werden für die einzelnen Kalksticksloffhersteller 

die Gestehumskosten ausgeglichen. 
§ 2. Eie Hersteller von umlagepflichtigem Kalkstickstoff haben dem Reichsschatzamt 

(Preisausglechstelle für Kalkstickstoff) in Berlin W 66, Wilhelmplatz 1, schriftlich bis zum 

8. jedes Momts, erstmalig bis zum 8. Dezember 1917, die Menge des von ihnen im vor¬ 

hergehenden Monat abgesetzten Kalkstickstoffs unter Angabe des vurchschnittlichen und 

des Gesamtghalts an Stickstoff anzumelden. 
#§ 3. Te Preisausgleichstelle berechnet auf Grund der Anmeldungen die Umlage 

und teilt dem Zahlungspflichtigen die Höhe der zu entrichtenden Umlage und des ihm zu 
gewährenden Ausgleichbetrags mit. 

§ 4. Dr Zahlungspflichtige hat den nach § 3 sich ergebenden Betrag binnen zwei 
Wochen nach empsang der Zahlungsaufforderung bei der Reichshauptkasse in Berlin für 
Fechnung der Preisausgleichstelle einzuzahlen. 

8. Bek. über den Verkehr mit Sulfat. Vom 16. Mai 1917. 
(RGBl. 410.) 

[BR.] 8& 1. Dr Reichstanzler ist ermächtigt, den Verkehr mit Sulfat (kalziniertes und 
kristallisiertes Güubersalz) zu regeln. Er kann Vorratserhebungen über Sulfat und die 
zur Herstellung on Sulfar erforderlichen Stoffe anordnen. 

Er kann bkimmen, daß Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund vorstehender 
Ermächtigung erlssenen Bestimmungen mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit 

Geldstrase bis zu ehntausend Mark bestraft werden sowic daß neben der Strafe auf Ein¬ 

ziehung der Gegenände erkannt werden kann, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, 
ohne Unterschied, b sie dem Täter gehören oder nicht. 

$ 2. Die Verrdnung tritt mit dem Tage der Berfündung (18. 5.] in Kraft. Der 
Reichslanzler beftimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Hierzu: 

Bet., beit. Ausfhrungsbeftimmungen zu der YO. über den Verkehr 
mit Sulfat ». I6 Mai 1917. Dom 7. Juni 1917. (NGBI. 481.) 
(RE. Sulfat®D.] $ 1.Sulfat (kalziniertes und kristallisiertes Slauberfalz) darf nur mit 
Genehmigung der Zenhiitelle für Sulfatverteilung in Berlin abgesetzt werden. 

Die Zentralstelle fr Sulfatverteilung steht unter der Aufficht des Reichskanzlers. 
#§ 2. Mit Gefängn bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend 

Mark wird bestraft: 

1. wer Sulfat (kalziertes und kristallisiertes Glaubersalz) ohne die im § 1 Abs. 1 
voorgeschriebene Giehmigung absezzt, 

2. wer ben Bedinguren zuwiderhandelt, unter denen eine nach $ 1 Abſ. 1 vor¬ 
geschriebene Genehigung erteilt ist.
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Neben der Strafe kann auf Einziehung der Stoffe erkannt werden, auf dle ſich die 
strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nlcht. 

§ 3. Die Bestimmungen treten am 1. Juli 1917 in Kreft. 

Bek. der Zentralstelle für Sulfatvertellung vom 12. Inli 1017. 
(Deutscher Reichsanzeiger 17 MUr. 164.) 

Gemäß der BD. bes RE. (M. d. Z.) v. 7. Zuni 1917 darf Sulfat (lalziniertes, kri¬ 
stallisiertes Glaubersalz) nur mit Genehmigung der Zentrafftelle für Sulfatverteilung 
abgesetzt werden. 

Es wird bekannt gemacht, daß kristallisiertes Glaubersalz sowie rassmiertes, ge¬ 
loggtes und chemisch reines Sulfat bis auf weiteres im freien Verkehr abgssetzt werden 
darf, ohne daß die Genehmigung der Zentralstelle für Sulfatverteilung enzuholen isl¬ 

II. Einfuhrerleichterungen. 

Inhaltslbersicht. 

1. Die deutsche Seeversicherungs=Gesellschaft 1914 (4444. 

. Gefep, beit. vorübergehende Einfuhrerlelchterungen, v. 4. Auguft 1914 (R Bl. 3J). 

a) Bek., betr. (denselben Gegenstand), v. 4. August 1914 und 8. März 1915 (RGBI 362/136) 

b) Bef., betr. vorübergehende Einfubrerleickterungen für Slelfd;, v. 4. Auguft 1914 (BB. 360) 

a. Beschluß des Zundesrats, betr. die Einjubr von Wicderfäuern und Schwinen, vom 

2. Au IE. 22 ren 

6. Bek., betr. die Gcbühren für die Untersuchung des in das Sollinland eingehendn Fleisches, 

v. 17. DPeiember 1914 (SBl. l.lleeeeeeeeeeeee 

7. Bek., betr. vorübergehende Erleichterung der Untersuchung von Schlachtoieh, II. Januar 

1 (aGrl. 3333)0202020¬ 
d. Bekl., betr. vorübergehende Einfuhrerleichterungen für srisches Fett und zellse zung 

einer Untersuchungsgebühr, v. 21. Januar 1915 (RGBl. 37)0 

G. Einfuhr von Schwelnemdmggen 
c) Bet, betr. dic vorübergehende Hollerleichterung, v. 8. Merz 1915 (ach Bl. 13; diehfutter? 

a) Zek., betr. Sollerlag für Gerftenmalz, v. 15. Oftober 1914 (Rs Bl. 43323) 

*) Ber., betr. porükergebernde Einfuhrerleicgterung für Jutefäde, v. 3. Septembe 41T (REBI. 
335))n))). 

. Bel., betr. Unmendung der Dertragszollfäge, o. 25. Februar 1615 (Ö6 Bl. 1)0 

. Bet. über Anwerdunn der Deriragszolffäne anf belgifdies Obr v. A. Juli 193 (RBB. 416). 
. Bel,, betr. Anwendung der Vertragszollfäge auf rufjlidies Ban: und Nußholz, : 22. Kopember 

1% (GSl. 7z0000000 u... 

. Bef., beir. Anwendung ber Dertragszollfüge, o. 30. März A916 (REU. 21 ...... 

. Bet über vorübergehende Sollerleichterungen v. 12. Mal AUS (RED 277). ....:- 

. Bel. über (denfelben Eegerfand) v. 6. Jaruar AYA6 (NEBE. 7)... 2. ven. 

. Bel. über (denselben Gegenstand) v. 22. Juli 1916 (RSßsl. 3505. 

Jo. Bek., betr. Sollerleichterungen für Waren aus den besetzten feindlichen Gieten, v. 12. Ok 

tober A916 (MEBL. 112200222a— 

11. ef. über vorübergehende Einfuhrerleihtermna >. 27. Mai 1915 (R5BL. 1°). . 

2. Bel., betr. Solferleikteruna für Waren, die zur Verarbeitung anf fettodle beklmmt fin, 
u. 21. Dezember 191°6 (acdl. 1010ooo.; 

13. Be., beit. Follerleihzerung für Induntrieerzeuguisie aus den besetzten vebieten. v. I4. be¬ 
zember 1916 (Achl. 156060606s ssessesesesesessseeees 

I4. Bef., beic. Sollerleichterungen für Arbeltserzeugnisse der in der §Seis unrergebrachten 

deutschen Gefangenen, v. 8. Februar 1912 (RGa#l. 199)2 

15. Bel., beit. Anwerdung der Vortragszollſãtze v. 6. Febrnar 1912 (Re#l. 12000. 
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"16. Bef., bett. Sollfreiheit für Lederabfälle, v. c. April 1917 (REGnl. - 2.0... = 

>17. Bet, betr. Zolffreikeit für Erdbeeren und Karpfen, v. 10, Mai 19118 Bl. 4o00 2; 
8 Bek., betz. Follerleichterung für elektrotechnsche Ergzeugnisse aus deweletzten feindlichen &- 

bleten, v. 9. August 1912 (RGBl. O7)...» 222 2 onen nn 25 
19. Bek., bett. Zolifreltzeit für friſches Obſt, v. 13. September 1917 ‚BE. 833) run. 22 
*20. Bek., betr. Sollfreihelt für Keim, v. 27. Rovember 1917 (RGBL. 00 2; 

-#2l. Bek., betr. Sollerleichterung für Frucht= und Hflonzensäfee, v. 25. Mober I9NT (REBL 966) 2: 

(Abschnitt 1 bis 4 in Bd. 1, 543f.; 6, 6in Bd. 4, 24; 7 in Bd. 1,)438 bis 10 in Bd. 4, 26f.; 
11 in Bd. 1, 555; 12 bis 15 in BD. 228, 671, 687.)



Zollfreiheit für Lederabsälle. 25 

16. Bek., betr. Zollfreiheit für Lederabfälle. Vom 4. April 1917. 

(RE#l. 317.) 

I##1I. Die Nummer 569 des Zolltarifs erhält folgende Fassung: 
Abgenutzte Lederwaren, sofern ihre Benutzung als solche nach ihrer Beschaffen¬ 

heit ausgeschlossen ist, sowie abgenutzte Lederstücke und sonstige Lederabfälle aller 

Art lauch gemahlennn frei. 
II. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 15. 4.) in Kraft. Der 

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

17. Bek,, betr. Sollfreiheit für Erdbeeren und Karpfen. 

Som 10. Mai 1917. (RE#l. 405.) 

[B&.) 1. Erdbeeren der Nummer 47 de3 Zolltarif3 und Karpfen der Nummer 115 des 

Holttarif3 bleiben bi? auf weiteres bei der Einfuhr zollfrei. 
II. Biefe Verordnung tritt mit Dem Tage ber Verkündung [11. 5.) in Kraft. Der 

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

18. Bek., betr. Zollerleichterung für elektrotechnische Erzeugnisse 

aus den besetzten feindlichen Gebieten. Vom 9. August 1917. 

(RGBl. 707.) 

[BR.] I. Die Waren der Nummer 907 des Zolltarifs bleiben, wenn sie in den besetzten 
feindlichen Gebieten erzeugt sind, bis auf weiteres bei der Einfuhr zollftei. 

II. Diese Verordnung triti mit dem Tage der Verlündung [11. 8.)J in Kraft. Der 

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außertrafttretens. 

19. Bek., betr. Zollfreiheit für frisches Obst. Vom 13. September 1917. 
(R#l. 833.) 

BK.] I. Obst der Nr. 47 des Zolltarifs bleibt bis auf weiteres bei der Einfuhr zollfrei. 
II. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung [15. 9.]in Kraft. Der 

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

20. Bek., betr. Zollfreiheit für Leim. Vom 27. September 1917. 

(REBL. 364.) 

[BR.] 1. Leim der Nr. 375 des Zolltariss sowie sog. Papierleim, eine Mischung von 
flüssigem Leim (auch Eiweißleim) mit Wasserglas, Harzleim, Mineralöl u. dgl., bleiben 
bis auf weileres bei der Einfuhr zollfrei. 

II. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 29. 9.) in Kraft. Der 
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

21. Bek., betr. Zollerleichterung für Frucht- und Pflanzensäfte. 
Vom 25. Oktober 1917. (REl. 966.) 

II#n.) 1. Die Nummer 59 des Zolltarifs erhält im Eingang folgende Fassung: 
Säfte von Früchten (mit Ausnahme der Weintrauben) und von Pflanzen 

zum Genuffe, nicht äther- ober meingeifihaftig, uneingelocht oder ohne Buderzufag 

eingekocht, auch entkeimt (sterilisiert); alle diese Säfte auch in luftdicht verschlossenen 
Behöltnissen. 
II. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung (27. 10.) in Krast. Der 

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrasttretens. 

(Abschnitte III, IV in Vd. 1, 555; 4, 26f.)
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2. Beſchaffung u. Erhaltung d. Rohſtoffe uſu. V. Regelung d. Ein- u. Durchfuhr. 

V. Regelung der Ein- und Durchfuhr. 

Inhaltsflbersicht. 

. Beh,, betr. die Einfuhr von Berreide, Hülsenfrüchten, Metzlt und Suttermitteln, o. 11. September 
1915 (RAGBL. 669) mit der Anderinig o. +. März 1916 (RGl. 147, i. He. feit 6. März A916) 27 

Blerzu: 

)Ausführungsbestimmungen des Reichsklanzlers v. J. Oliober 1915, 22. Augufl 1916 (Heichs- 

ans. 15 Ir. 2535; A6 Nt. 199).. g q q q... 

) Erlaß des BReichskanzlers v. 8. Oltober 01155;;;; 

Bestimmungen über Einfuhr von Butter aus dem Uusland v. 15. November 1915 (BReichsanz. 

Da) 

a) Bek. über die Einfuhr von Erzeugnissen der Kartofsclrrocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation 

v. 30. Movember 1915 (BReichsanz. Ar. 29)000 

b) Bek., betr. Durchfuhr der zu a genannten Erzeugnisse, v. 5. März 1916 (Reichsonz. Ur. 50) 

. Bef. über die Einfuhr von Margarine aus den Masland vo. 12. Januar 1916 (RGBlf. 2635) 

Hierzu: Ausführungsbefimmmngen über dic Einfuhr von Margarine aus dem Ausland 

r. 12. Jannar 1910 (AGDBI. 26) mit der Anderung v. 27. Oltober A916, i. Kr. felt 28. Dt. 

tober 1916 (UBBL. A208). . Co Heer 

. Yet. über die Einfuhr von Salzheringen o. 42. Januar 1916 (ÜBB1. 15) mit der Anderung 

rn. %. April A916 (REBI. 254, \, L#r. seit 5. April 1990essss 

Hierzu: 

a) Bel.über die Einfuhrvon Salszfijken, Klippfifhenund Sifchrogen v. 6. April 1YI6 (NEUE. 257) 

D) Ausführungsbestimmungen über die Einfuhr von Salzheringen ufw. v. 6. April 1916 (NEBI. 

258) mit den Underungen v. 15. Juni und 25. Auguft 1o16 (R# Bl. 530, 949, i. Kr. seit 

19. Juni. 23. August 5000 Dunn 

c) Bel. über die Durdifuhr von Salzheringen uf. v. 5. Apell 1916 (REBI. 240)... . . 

d) el. über die Einfuhr von Fischen und von Subereitungen von Sischen v. 30. September 

1%1° (RGSl. 11351555;;;;;;; 

c) Bet. über Die Duchfuhr von Fischen und von Subercitungen von Fischen v. 20. Oltober 1916 

. Sek., betr. die Einfuhr von Futtermitteln, Hilfsfoffen und Kunftdürger v. 2B. Jannar 1916 

(dcl. nee 

Blerzu: 

#) Ausfährungsbestimmungen zur Derordnung des Zundesrats über die Einfuhr von Futter¬ 

mitteln, Dilfsstossen und Munstdünger v. 51. Januar 1916 (RGBl. 71) mit der Anderung 

v. 22. August 1910 (RE Bl. 950, i. Nr. seit 24. Ungust 1990)0)0)0 .... 

r) Bek. über Uusdehnung der Verordnung, betr. dic Einfuhr von $uttermitteln, Bilssstoffen 

nnd Hunftdünger, v. 28. Januar I9A6 (ABM. 62) und der dazu erlassenen Ausführungs¬ 

bestimmungen v. 24. Mai, 17. Juni. 1. Septentber, 1. November le u. 14. April 17 (RGBl. 

16, 408, 529, 101, 1227, 12„„ 37500000000000„;„„ 28 
. Ber. betr, die Einfuhr von Kautofieln, o. 7. Februar 1910. nn 

Bierzu: Ausführungsbestimmungen v. 15. Sebruar A916 (Reichsanz. Mir. 40) mit der Ande: 

runs v. 22. März 1916 (Reichsanz. Kr. 70, i. Kr. seit dems. TCaghen 

. a) Ber, über die Einfuhr von Kafao ö. März 1016 (RGBl. 1A) mir der Anderung v. 20. No¬ 

ventber, i. Rr. seit 21. Rovember 1916 (BGBl. 12955 qg > 2 2 Een en nn. 

bt) Bek. über die Ansdelnung der Ver. über dic Einfuhr von Makao v. 3. März 1916 auf Kakao¬ 

pulocr und Schokoladenmoasse, v. 10. April 1916 (MOBl. 315555)0 

Bek. über die Ausdehnung der Bek. über die Einfuhr von Kalao v. 3. März 1916 (RG Bl. 145) 

duf Schokolade, v. S. Mai J016 (OsSl. 3) 

. Bet, über die Durchfuhr von Kakao v. 29. Mai 1916 (RoBl. 4400000090)0 

BDierzu: Ausfährungsbestinmnungen zur Zek. über die Durchfuhr von Kaluo v. 29. Mai 1916, 

rv. 19. Juni 1916 (MBl. 3354555959990 ren 

. Bet. über die Einfuhr von Kaffee aus dem Ausland v. 60. Upril 19/6 (HEBT. 245) mit der 

Anderung vo. 26. Dftober 1916, i. Hr. feit 27. Oftober 1016 (SGnl. 11993) - 

. Bel, über die Durchsuhr von Massoe v. 20. Mai 1916 (Rönl.,. 420h000) 

k. Bef. üdber die Einfuhr von Cec aus dem Ausland v. 6. A ril 1916 (Rn# 250) mit der Unde¬ 

tung v. 26. Oktober A916, i. Nr. seit 27. Olober 1916 (asnl. 1191441).. 

Bel. über die Durchfuhr von Tec v. 39. Mai 19106 (#Sl. 4409999900 

.Bek. über die Elnfuhr von pflanzlichen und tierischen Olen und Setten sowic Seifen v. 4. März 

1916 (RGBl. 149) mit der Anderung v. 7. Sept. 1916 (URch Bl. 10006, i. Hr. feit 8. Scpt. 1916) 8 

Hierzu: Musführungsbefimmungen zur Derordnung des Bundesrats über die Einfuhr von 

pflanzlichen und tieriſchen GOlen und Fctten fomie Sclfen v. 4. März 1916 (REBI. 146), 

». 8. März 1916 (REDI. 151) mit den Anderungen n. 30. März und 27. Oftober A916 

R# # 211, 1207, 1. Ar. felt 30. März, 28. Ohober 1916). 2 2: 2 men na 

. .
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Einfuhr von Getreide, Hülsenfrüchten, Mehl und Juttermitteln. 

Seh, betr. Regelung des Derkehes von aus dem Ausland eingeführtem Schmalz (Schweine. 

schmalz). v. u. März 1916 (RED. 149) mit der Anderung v. 27. Juni A916 (NEBI. 612, i. Kr. 

seit 28. Juni 10130000. 

a) Bel. über die Einfuhr von Käfe v. 11. Mörz J916 (RGBl. 159) mit den Underungen vom 

5. und 16. August A916 (AEBE. IKT, 934, i. Kr. feit 2., AB Uuguf 196) vo...» 

Hierzu: Preuß. Ausflinw. vo. 4. April, 15. Dez. 1916 (HMBI. 16, 90; IU DM... - - 

b) Bel. über dle Durchfuhr von Käfe v. 25. April 1916 (RGnl,. 3399)9) 

z, Yet. über die Einfuhr von Diek und Fleisch sowic Fleischwaren v. 18. März 1916 (RG Bl. 175) 

Hierzu: 
4) Ausfützrungsbestimmmungen zur Derordnung des Zundesrats v. AR. März A916 über die Ein- 

fuhr von Dich und Flelſch ſowie Sleiſchwaren, v. 22. März A916 (REBEL. 129) mit den An- 

derungen v. A8. Juni und 24. Auguft LIE (REBT. 550, 920, i. Kr. feit A9. Juni, 23. Aug. 16) 
t) Bel. über die Einfuhr von Wild, zalınen Kanindıen, Geflügel und Wildgeflügel v. 2%. De. 

gember Jole (RGal. 132124555553)))00; 

. Ber. über die Einfuhr von Siern v. I#3. April 1016 (Röl. 2094 

hierzu: 

x) Musführungsbeftimmungen zur verordnung des Bundesrats v. 18. Aprik 1916 über die 
Sinfuhr von ESeien.. 

c. v. 18. April 1016 (RE l. 300) mir den Anderungen v. 18. Juni und 21. August 1915 (NEBL. 

350, 938, i. Ar. feit 10. Juni. 22. Augustseeiiiit 
6. v. 18. August 1916 (RôSl. 93)))0000000 

o) Bek. über die Durchsuhr von Eiern v. 1. Dezember 1916 (Rönl. 132)0)0 

Bek. über die Einfahr von londensierter Misch und von Milchpulvcr, v. 18. April 1916 (Renl. 302) 

mir der Anderung v. 16. Dezember, i. Kr. feit AS. Dczember 1916 (R Bl. 139)) - 

Sierzu: 

°%4) Musführungsbefiimmungen zur Derordnung des Bundesrats v. 13. April 1916 über die 

Zinfuhr ron fondenfierter Mild und von Mildpuloer v. 18. April 1916 mit den Anderungen 

v. 16. Dezemtber 1016, 5. Somuar 1917 (Bch S#l. 15, 1592; 17, 1)) 

Id Bef. über die Durchfuhr von kandensicr:er Milch und von Milchpulver v. 15. Oltober 1916 

(R##u. 1165) mit der Anderung v. 16. Dezember lo0l6 (RGBl. 1509) 
Sek. über die Einfuhr von Higaretieuzohtabat, v. 19. April 1916, NEU. 515 [aufgehoben durch 

Bet. p. 20. Oftober 1917, RGnl Iaaz 
Bierzu: Ausführungsbestimmungen zur Verordnung des Bundesrots v. 19. Aprik 19106 

über die Einfuhr von Sigarcitenrohtabal v. 20. April 196 (REB. 317) ......- 

. Veh, über die Einfuhr von Malnüffen und Hafenüffen v. 7. September 1916 (RG Bl. 990) 

Hierzu: Bek., betr. Ausführungsbelimmungen zur Verordnung über die Einfuhr von 
Walnüffen und Hafenüffen v. 7. Septeniber 1916 (NEST. 999), v. 7. September 1916 

(MGBl. 100200; 
Vek. über die Einfuhr von Gemüse und Gbst v. 15. September 1916 (RBBl. l1015) - 

Bel. über die Einfuhr von frischen Kischen v. 13. November 1916 (RGBl. 12600) 

. Mef. über die Durdifuhr von Marmeladen und anderen $ructlonferoen v. 9. Februar 1017 
(8SGBl. 11522 een en e. 
Ye, über die Einfuhr von Schal. und Arufientieren wıd Zubereitungen von diefen Tieren v. 

1%. Februar 19 (auc Bl. 400nnnnnnnnnnn. 

6. Bek. über die Einfuhr von Walfiſchen, Nobben, Tümmlern und Fleilch von diesen Tieren v. 

A2. Sebruar KIT (GC3l. 155553 ern rne 

- Be. üher Ale Durchfuhr von Gemüse und Gemutcerzeugnissen v. 30. August 1917 (30 Vl. 745) 

27 

29 

3# 

1. Bek., betr. die Einfuhr von Getreide, Hülsenfrüchten, Mehl 

und Futtermitteln, v. 11. September 1915 (REl. 569) mit der 
Anderung v. 4. März 1916 (RGl. 147, i. Kr. feit 6. März 1916). 

An 

Wortlaut in Bd. 4, 29. 

RG. II (Leipzg. 17 735). Dic vorgeschriebene Empfangsanzeige wird durch eine 
aeige dom Abschlusse des Vertrages nicht ersetzt. 

(Bek. Nr. 2 bis 5 in Bd. 4, 31ff.) 

6. Bek. betr. Einfuhr von Futtermitteln, Hilfsstoffen und Kunst¬ 
dünger. Dom 28. Januar 1916. (REDI. 67.) 

Wortlaut in Bd. 4, 38.



28 2. Beschaffung u. Erhaltung d. Rohstoffe usw. V. Regelung d. Ein= x. Durchfuhr. 

— Durch § 34 der Zucler B. v. 17. Dftober 1917 (RGBI. 909) find in der Ziff. 11 

der Liste die Worte: „Zuckerrüben, frisch oder getrocknet, Rohzucker, Nachprodukte der 

Zuckerfabrikation“ gestrichen. — 

Hierzu: 

(Bek. a in Bd. 4, 39.) 

5) Bek. über Ausdehnung der V0., betr. die Einfuhr von Futter¬ 
mitteln, Hilfsstoffen und Kunstdünger, v. 28. Januar 1916 (RKGBl. 67) 
und der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen v. 31. Januar 

1916 (REl. 71). 

(a bi3 e in 5. 4, 41.) 

5) Vom 14. April 1917. (R6%L. 557.) 
[R8. 3 4 SuttermGinf®D. 28. 1. 16.] Die Bestimmungen der Verordnung, betreffend 
die Einfuhr von Futtermitteln, Hilfsfiojfen und Kunstdünger, vom 28. Januar 1916 
(RGBl. 67) und die dazu erlaffenen Ausjührungsbefiimmungen vom 31. Januar 1916 
(RGBIL. 71) werden audgebehnt auf: 

Seegras und Seetang in frischem, lufttrockenen, gedarrten und gemahlenen 
Zustand. 

Die Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Berlündung [19. 4.], die Ausdehnung. 
der Strafbestimmungen mit dem 20. April 1917 in Kraft. 

(Bek. Nr. 7 bis 13 in Bd. 4, 41ff.) 

14. Bek. über die Einfuhr von pflanzlichen und tierischen Olen und 

Fetten sowie Seifen, v. 4. März 1916 (NGDI. 148) mit der Änderung 
». 7. September 1916 (RGBI. 1006, i. Kr. feit 8. September 1916). 

Wortlaut in Bd. 4, 47. 

Kupnt, DIE. 17 422. Als Einführender ist anzusehen, wer die Waren ind Inland 
einbringt. Die gegenteilige Aussassung von Menne, DJ3. 16 721, daß jeder, der im In¬ 
land ein Verfügungsrecht über die Ware erhält, als Einführender anzusehen sei, wird 
zwar häufig zu annehmbaren Ergebnissen führen; denn sie räumt die stereotype und nur 
selten widerlegbare Einlassung des Beschuldigten aus, er habe die Ware nicht eingeführt, 
sondern aus dritter oder vierter Hand erhalten. Das darf jedoch nicht irre führen. Die 
Straftat des Einführenden besteht darin, daß er es unterläßt, die Waren der 8EG. anzu¬ 
zeigen und zu liefern und in einzelnen VO. auch darin, daß er sic ohne die 8EG. in Ver¬ 
kehr bringt. Der strafrechtliche Ersolg ist in allen diesen Fällen der, daß die Waren der 

3EG. hinterzogen werden, indem sie verbraucht oder in Verkehr gebracht werden. In dem 
Augenblick, wo dieser Erfolg eingetreten ist, kann eine neue Zuwiderhandlung gegen jene 
BäRu. nicht mehr begangen werden. Man käme sonst ins Uferlose; denn auch der 
Verbraucher, der die Ware zu dem ihren Schmuggel kennzeichnenden Phantasiepreis 
kauft, wäre dann als Einführender zu bestrafen; bei derselben Ware gäbe es häufig eine 
ganze Schar von Einführenden. Es wird daher als Einführender nur zu gelten haben, 
wer als erster nach Eingang der Ware im Inland zur Verfügung über sie berechtigt ist. 
Der erste Abnehmer kann in denjenigen Fällen, in denen nur ein Unterlassungsdelikt des 
Einführenden durch Nichtanzeige und -Verkauf an die ZEG. vorliegt, als dessen Gehilfe, 
wenn dagegen auch das Inverkehrbringen unter Strafandrohung gestellt ist, als Mittäter 
in Frage kommen. Denn im ersteren Falle besteht ein Sonderdelikt des Einführenden, 

dessen Erfolg der erste Abnehmer durch den Erwerb der Waren fördert (daher keine Be¬ 
hünstigung). Im zweiten Fall richtet sich die Strafandrohung nicht schlechthin an den
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Einführenden, sondern an denjenigen, der die Ware in Verkehr bringt; das tut auch der 

etste Abnehmer. 

Beim zweiten und bei späteren Abnehmern kann — außer an Anstiftung — nur 

an Begünstigung und Hehlerei gedacht werden; denn die Straftaten des Einführenden. 

und des ersten Abnehmers sind hier vollendet, die Waren im Verkehr. Beide Gesichts¬ 

punkle versagen aber: Hehlerei stets, weil der erste Abnehmer unanfechtbarer Eigentümer 

der Ware ist; Begünstigung regelmäßig, weil sich die für ihren Tatbestand unabweisliche 

Begünstigungsabsicht des späteren Abnehmers kaum seststellen lassen wird. 

(Bek. Nr. 15 in Bd. 4, 49.) 

16. a) Bek. über die Einfuhr von Käse, v. 11. März 1916 (RGBl. 159) 

mit den Anderungen v. 5. u. 16. August 1916 (REl. 917, 934, 
i. Kr. seit 7., 18. August 1916). 

Wortlaut in Bd. 4, 50. 

Prenß. Is., betr. die Einfuhr von Käse. Vom 21. Februar 1917. (m l. 75.) 

Die Auffassung, daß die Kosten für die von der ZEG. m. b. H. in Berlin zum Selbst¬ 
tostenpreise gelieferlen Zeichen für Auslandsläse (val. Abs. II der AusfAnw. v. 4. April 

1916 — HMBI. S. 90,911) — zu der Bel. fiber die Einfuhr von Käse v. 11. März 1916, 
RGl. 159) auf die Staatskasse zu übernehmen sind, ist unzutreffend. In der AusfAnw. 
o. 4. April 1916 ist bestimmt: 

„die Zeichen (für Auslandsläse) sind durch die Ortspolizeibehörden von der 
3ZEG. m. b. H. .. . .. zum Selbſtkoſtenpreiſe der ZEG. zu beziehen.“ 

Hierdurch iſt zum Ausdrud gelangt, daß die Ortspolizeibehörden flir den Bezug der Zeichen 
lediglich die Vermittlung zu übernehmen haben. Die Tragung der Kosten ist ihnen nicht 
auferlegt worden. Diese muß vielmehr, wie in anderen ähnlichen Fällen, dem Handel 
überlassen bleiben. Die bei dem dortigen Polizeipräsidenten bereits entstandenen und auf 

Kap. 92 Tit. 11 Nr. 91 des Etats gebuchten Kosten werden daher, soweit irgend angängig, 

von den Händlern wieder einzuziehen sein. 

In Zulunft werden die Kosten für dic Kennzeichnung für Auslandskäse von der 

ZEG. in die Berechnung ihrer Verkaufspreise für den Auslandskäse eingeschlossen, mithin 
den Ortspolizcibehörden nicht mehr in Rechnung gestellt werden. Eine Veranslagung 

und Wiedereinziehung der Kosten kommt daher künftig nicht mehr in Frage. Bei dieser 

Neuregelung wird jedoch vorausgesetzt, daß die Ortspolizeibehörden vor Aushändigung 
der beantragten Anzahl Zeichen an bie Händler gemäß Abs. 11 der Ausf Anw. v. 4. April 
1916 auch weiterhin sich darüber vergewissern, daß der Käse, für den die Zeichen angefordert 
werden, ausländischer Käse ist. Sollte sich herausstellen, daß die unentgeltliche Abgabe der 
Zeichen zu einer weniger strengen Prüfung bei der Weitergabe an den Handel führt, jo 

würde die Verauslagung der Koften durch die Ortspolizeibehörden und ihre Wieder¬ 
einziebung von dem Handel erneut in Erwägung gezogen werden müssen. 

(Bek. b in Bd. 4, 52) 

17. Bek. über die Einfuhr von Bieh und Fleisch sowie Fleischwaren. 
Vom 18. März 1916. (El. 175.) 

Wortlaut in Bd. 4, 52. 

RS. V., BayRpfl8. 17 324, Leipz3. 17 1128 (Recht 17 366, Nr. 708). Verpflichtet, 
die Einfuhr der ZEG. anzuzeigen und diefer die Ware zur Verfügung zu ftellen, ift ber 
Einführende. Das ift derjenige, der im Ausland die Ware zu Eigentum erworben hat und 
fie in das Ynlanb verbringt, und zwar auch dann, wenn er in biefem Beitpunlt bereits
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vertragsmäßig verpflichtet ist, die Ware einem Dritten zu liefern, denn diese schuldrecht¬ 

liche Verbindlichkeit schließt seine Verfügungsberechtigung nicht aus und der Verfügungs¬ 
berechtigte ift der Einjührende (52 Abf. 3 der AusfBeft.). Derjenige, der Iediglich ben 
Transport der Ware aus dem Ausland jür den Eigentümer oder inländiidhen Erwerber 

übernimmt, ift nicht angeigepflichlig. Dagegen Iaiın er fich der Beihilfe zur Unterlaffung 
der dem Einführenden obliegenden Anzeigc schuldig machen, denn eine strafbare Förde¬ 
rung des Täters ist auch bei Vergehen gegen eine ausschließlich dem Täter obliegende 
Eflicht denkbar (Ret. 27, 159). Die Strafbarkeit jeder auf die Verheimlichung der Ware 
abzielenden Tätigkeit ist also unter der Voraussetzung gegeben, daß der Haupltäter vor¬ 

sätzlich handelnd die Verheimlichung oder Eutziehung der Ware beabsichtigt und diesem. 
strafbaren Tun Vorschub geleistet wird. 

(Bet. Nr. 18, 19 in Bd. d, 54ff.) 

20. Bel. betr. das Außerkrafttreten der TO. v. 19. April 1916 über 
die Einfuhr von Zigarretienrohtabat. Dom 20. Oktober 1917. 

(RGBl. 948.) 

INK. 8 a Abj. 2 VD. 19. 4. 16.]... beſlimme ich, Daß dieſe VO. nebst den dazu durch Bek. 
v. 20. April 1916 (RGBl. 317) erlassenen Ausführungsbestimmungen mit dem 22. Ok¬ 
tober 1917:) außer Kraft tritt. 

(Bek. Nr. 21 in Bd. 4, 60). 

22. Bek. über die Einfuhr von Gemüse und Obst. Vom 15. September 
1916. (Rl. 1015.) 

Wortlaut in Bd. 4, 61. 

Hierzu: 

Preuß. Ausführungsanweisung. Vom 30. April 1917. (hml. 155.) 

3u 89. Höhere Berwaltungsbehörbe in Sinne ber BO. ist der Regierungspräsident, 
in Berlin Dev Oberpräfident. 

(Bel. Nr. 24, 25 in Bd. 4, 690.) 

26. Bet. über die Einfuhr von Walfifchen, Robben, Tümmlern und 
Sleifh von diefen Tieren. Dom 17. Februar 1917. (N6BI. 153.) 

IRRE. SS 1, 2 Volldern®D. 22. 5.16.) § 1. Wer aus dem Ausland Walfische, Robben, 
Tümmler und andere Seefäugetiere oder Fleiſch von diejen Tieren einführt, ift verpflichtet, 

vom Eingang in dns Inland unverzüglich bem an der Gtrenzftation oder dem Eingangs- 

hafen befindlichen Bevollmächtigten des Kriegsausschusses für pflanzliche und tierische 

HOle und Fette, G. m. b. H. in Berlin, unter Angabe der Sorten, Menge, der Verpackungs¬ 

art und des bezahlten Einkaufspreises Anzeige zu machen. Falls kein Bevollmächtigter 

an der Grenzstation oder dem Eingangshafen bestellt ist, ist die Anzeige telegraphisch an 

den Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Öle und Fette in Berlin zu richten. 

Als Einführender im Sinne des Abs. 1 gilt, wer nad Eingang der Ware im Inland 

zur Verfügung über jie für eigene oder jremde Rechnung berechtigt iſt. Vefindet fich der 
Verfügungsberechtigte nicht im Inland, fo tritt an feine Stelle der Empfänger. 

$2, Waren der int $ 1 genannten Urt, die nad) dem Snfrafttreten biefer Vorschriften 
aus dem Ausland eingeführt werden, dürfen nur durch den Kriegsausschuß oder mit dessen 
Genehmigung in den Verkehr gebracht werden. Auf Verlangen sind solche Waren an eine 
von dem Kricgsausschusse bestimmte Stelle zu liefern. 

1) in Bd. 4, 58. 
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5 3. Wer Waren der im § 1 genannten Art in das Reichsgebiet einführt, hat sie bie¬ 

zur Abnahme mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu behandeln, in handels¬ 

üblicher Weise zu versichern und aus Abruf zu verladen. 

#4. Der Kriegsausschus oder sein Bevollmöchtigter hat unverzüglich nach Empfang 

der Anzeige zu erklären, ob und wie über die Ware verfügt werden soll. Der Kriegsausschuß 

oder sein Bevollmächtigter kann über Waren der im & 1 genannten Art, die vom Ausland 

eingeführt werden, auch dann versügen, wenn eine Anzeige von der Einfuhr nicht erfolgt 

ist. Zur Verfügung genügt eine Erklärung gegenüber dem Frachtführer oder der Hafen¬ 

und Kaiverwallung mit der Angabe, wohin die Ware gesandt werden foll. 

Falls ker Kriegsausschuß oder sein Bevollmächtigter die Lieferung an den Kriegs¬ 

ausschuß verlangt, gebt das Eigentum an den Waren auf den Kriegsausschuß mit dem 

Zeitpunkt über, in dem die Erklärung dem Verpflichteten oder dem Gewahrsamsinhaber 

zugeht. Dies gilt auch dann, wenn der Kriegsausschuß verlangt, daß für seine Rechnung. 

an Dritte geliefert wird. 
§ 5. Der Kricgsausschuß seßt im Falle des § 4 Abs. 2 den Übernchmeprei3 nach 

Entladung an dem von ihm oder feinem Bevollmächtigten feſtgeſetzten Beſtimmungsorte 

der Waren teil. 
Die Zoylung erfolgt in der Regel fojurt nach der Entladung anı Bejtinimungsorte, 

fpäteften3 acht Tage danadı. 

Die Festsetzung des Übernahmepreifes durdy den Kriegsausſchuß iſt endgültig. 

86. Streitigfeiten, die fic) zwijchen den Beleiligten aus der Anwendung der vor» 

stehenden Vorschriften ergeben, werden endgültig von der höheren Verwaltungsbehörde 

des von dem Kriegsausschuß oder feinem Bevollmächtigten festgesetzten Bestimmungs¬ 

orts der Waren entschicden. Die Vorschrift des § 5 Abs. 3 bleibt unberührt. 

8 7. Die Landeszentralbehörden lönnen bestimmen, daß die Einfuhr nur über 

einzelne von ihnen zu bezeichnende Grenzitationen oder Grenzhäfen erfoigen darf. 

Die Landeszentralbehörden können die Einfuhr noch weitec beschränken. 

$ 8. Die Durchfuhr der im $ 1 genannten Waren über die Grenzen des Deutschen 

Reichs ist verboten. 
8 9. WUnsgenonmten find von diefen Bestimmungen geringfügige Mengen, die im 

Grenzverkehre für den Verbrauch im Grenzgebiet eingeführt werden, jofern die Einfuhr 

nicht zu Handeläzweden erfolgt. Die Landeszentralbehörden fünnen über diefe Einfuhr 
nähere Bejlimmungen Ireffen, fie insbefondere noch weiter befcjränfen oder verbieten. 

Weitere Ausnahmen von den Borfhriften diefer Verordnung kann der Reiche- 
kanzler bestimmen. 

§ 10. Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als höhcre Verwaltungsbehörde 

im Sinne diefer Verordnung anzufehen ift. [Preußen, Be. v. S. März 37, HMBI. M: 

Reg Pr., für Berlin Ober Pr.] 
§& 11. Mit Gefängnis bis zu cinem Jahre und mit Geldstrase bis zu zehntausend. 

Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 

1. wer die im # 1 vorgeschriebene Anzeige nicht rechtzeitig erstattet oder wissentlich. 
unrichtige oder unvollständige Angaben macht; 

2. wer entgegen der Vorschrift im & 2 Satz 1 Waren der im & 1 genannten Art in 
den Verkehr bringt. 

Neben der Strafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung be¬ 

zieht, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht. 
§5 12. Die Bestimmungen treten am 20. Februar 1917, die Strafbestimmungen am 

23. Februar 1917 in Kraft. 

27. Bel. über die Surhfuhr von Gemüfe und Gemüfeerzeugniffen. 

Dom 2. Mai 1917. (NGBI. 391.) 

[RR. 8 1 Lolksern. 22. 5. 16.] Art. I. Die Durchfuhr von Gemüse jeder Art in frischem, 
konservierten oder pröservierten Zustand über die Grenzen des Deutschen Reichs ist verboten.
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Die Zulassung von Ausnahmen von dem Verbot des Abs. 1 bleibt vorbehalten. 
Art. I. Diese Bestimmung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung I4. b.) in Kraft. 

VI. Bek. über die Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten. 
Vom 30. August 1917. (RGBl. 745.) 

18N.] 5 1. Die Landeszentralbehörden werden ermächtigt, Vorschriften zur Bekämpfung 
von Krankheiten der zur menschlichen Ernährung oder zur Fütterung bienenden Pflanzen 
zu erlassen, soweit die Bekämpfung der Krankheiten solcher Pflanzen nicht bereits reichs¬ 
rechtlich geregelt ist. 

$2. Wer den auf Grund des $ 1 erlajienen Anordnungen zuwiderhandelt, wird mit 
Gefängnis Bid zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Marl oder mit einer 
dleser Strafen bestraft. 

Hierzu: 

Preuß. Sig. des Landw Ministers. Vom 28. August 1917. (Im Bl. 20o1.) 

Der Bundesrat wird voraussichtlich in den nächsten Tagen den Entwurf einer B. 
über die Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten annehmen. Wie ich in meinem Erlasse 
vom 25. v. M. — 18 Ib 2353 — mitgeteilt habe, hat die Vorlage ganz besonders das 
Beizen des Weizens gegen den Stein= und Stinkbrand, sowie des Roggens gegen Fusa¬ 
rium zum Ziele. Ich muß jedoch davon absehen, in dieser Beziehung Zwangsmaßnahmen 
zu trefsen, da ihre Durchshrbarkeit unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhält¬ 
nissen nicht gesichert erscheint. 

Die Anregung zu der VO. ist aus cinem Bundesstaat ergangen, in dem es an einer 
gesetzlichen Handhabe zum Erlasse solcher Zwangsvorschriften für die Polizeibehörden 
fehlt. In Preußen sind dagegen die Regierungspräsidenten auf Grund der 8/ 6, 12, 13 
des Gesetzes über die Polizeiverwaltung v. 11. März 1850 (GS. 265), § 34 des Feld¬ 
und Forstpolizeigesetzes v. 1. April 1880 (GS. 230) und des § 137 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Allg. Landesverwallung v. 30. Juli 1883 (GS. 195) befugt, derartige Anordnungen 
zu treffen. Wenn dort beabsichtigt wird, bezügliche Anträge bei dem zuständigen Regie¬ 
rungspräsidenten zu stellen, wird sorgfältig zu prüfen sein, ob nach den örtlichen Verhält¬ 
nissen die Bedingungen für die Durchführbarkeit der zu gebenden Vorschriflen vorhanden 
sind. Auch würde es einer genauen Anweisung über die Art und Weise der Ausführung 
bedürfen. Solange nicht die Möglichkeit, Zwangsmaßnahmen durchzuführen, außer 
Zweisel steht, bleibt nur übrig, durch möglichst weitgehende Aufllärungsarbeit die Pflanzen¬ 
krankheiten zu bekämpfen.



1. 

II. 

IM. 

IV. 

VI. 

Ethebung der Heu⸗ und Strohvorräte 

3. Vorratserhebungen und statistische 
Hilfsaufnahmen. 

Inhaltsübersicht. 

Allgemeiiennnnnsss 

*1. Bel. über Vorratserhebungen v. 2. Februar 1915 (Re Bl. 54) mit den 

Anderungen v. 3. September und 21. Oktober 1915 (RGBl. 549, 684) 
2. Bek. über eine Ernteflächenerhebung v. 10. Juli 1915 (Rl. 3310)4 
3. Bek. über eine Ernteflächenerhebung im Jahre 1916 v. 18. Mai 1916 
(Nl. 333 g .... 

4. Bel., betr. die Ernteborſchätzungen im Jahre 1916, v. 21. Juni 1916 (RGBl. 
AT) . . . . . . . . . . . ...p 

5. VO. über die Nachprüfung der Eintevorschätzungen im Jahre 1916 v. 

27. August 1916 (RGBl. 9999999)9)9)9)9)0 
6. Bek. über Ernteschätzungen v. 31. August 1916 (RGBl. 93999) 

*7. Bet. über eine Ernteflächenerhebung im Fahre 1917 v. 20, Mai 1917 (REGBT. 
—T 

*8. Bek. über die Erntevorschätzung im Jahre 1917 v. 21. Juni 1917 (RG#l. 535) 
*9. Bek. über die Erhebung der Getreideernte und die Nachprüfung der Ernte¬ 

flächenerhebung im Jahre 1917 v. 30. August 1917 (RBl. 753) 

Erhebung der Getreibevorräte . > 2 22 a nn 
1. Bek., betr. statistische Aufnahmen der Vorräte von Getreide und Erzeug« 

nissen der Getreidemüllerei, v. 29. Oklober 1914 (RGBI. 466) 

2. Bek. über die Vornahme einer Erhebung der Vorräte von Getreide und 
Mehl am 9. Mai 1915 v. 22. April 1915 (ReBl. 24414)4)0 

3. Bek. über die Vornahme einer Erhebung der Vorräte von Brotgetreide, 
Hafer und Mehl am 16. November 1915 v. 22. Oktober 1915 (NGBTL. 691) 

4. Bel. ber die Vornahme einer Erhebung der Vorräle an Brotgetreide uf. 
v. 14. Januar 1917 (NGBl. 4; 

Erhebung der Kartoffelvorräte.. ... . . ... 

1. Bel. über Erhebungen der Vorräte von Kartoffeln v. 4. März 1916 (RGBl. 
) J) 

2. Bek. über eine Erhebung der Vorräte von Kartoffeln sowie von Erzeug¬ 
nissen der Kartoffeltrocknerei und Kartoffelstärkefabrikation v. 4. April 1916 
(Rel. 20;;;; 

3. Bel. über eine Erhebung der Vorräte von Kartoffeln am 1. März 1917 v. 
2. Februar 1917 (RGl. 94) 

Erhebung der Zuckervorrüüütetee ... 
Bet. des Reichskanzlers über die Wiederholung der Anzeige der Bestände von 
Verbrauchszucker v. 24. Juni, 23. Juli 1915 (Rol. 355, 1661), 25. März 1916 
(381. 61) 

Bek. über eine Bestandsaufnahme von Heu und Etroh v. 28. Febmar 1916 
RO IT . . .. . . ... 
Erhebung der Branntweinvorräte.. ... .. . .... 
Bek. über die Anmeldung der Bestände von Kornbranntwein v. 23. Oktober 
1916 (RGBl. 1189) 

Kriegsbuch. Bd. C. 

34 

38 

39



34 3. Vorralserhebungen usw. I. Allgemeines. 

VII. Viehzählnnaaaa 

1. Bek. über die Vornahme von Zwischenzählungen der Schweine vom 15. 
März und 15. April 1915 (NGBl. 12222)0 

2. Bek. über die Vornahme einer Viehzwischenzählung am 1. Oftober 1915, 
v. 26. August 1915 (RGBl. 52555)) . . ... 

3. Bek. über die Vornahme einer Viehzählung am 1. Dezember 1915, v. 15. 
November 1915 (Reßl. 70099)99))0 

4. Bek. über die Vornahme einer Viehzwischenzählung am 15. April 1916, v. 
23. März 1916 (Rl. 110 

5. Bek. über die Vornahme einer Viehzählung am 1. Dezember 1916 v. 4. 
November 1916 (Rönßl. 124h99959595 

6. Bek. über die Vornahme kleiner Viehzählungen v. 30. Jannar 1917 (Rl. 
811)0„ e.....eeeeee à;;;; 

*7. Bek. über die vierteljährlichen Viehzählungen v. 9. August 1917 (RGl. 701) 4s 
*S. Det. über Die Vornahme einer Schweineziwijchenzählung v. 27. September 

1917 (RGBl. 889959 42 
*9. Bel. über Vornahme einer Viehzählung am 1. Dezember 1917 v. 8. No¬ 

vember 1917 (RGBI. 1021).. > >: 2 one 12 
VIII. Allgemeine Lebensmittel· Beſtandsaufnahme.. 2.22.22 

Verordnung über die Vornahme einer allgemeinen Bestandsaufnahme der 
wichtigsten Lebensmittel v. 3. August 1916 (RED. 891) ........ 

IX. Statistische Hilfsaufnamen 
Bek., betr. Erhebungen über Trocknungseinrichtungen, v. 7. Dezember 1916 
(RGBl. 1343)J),... ........... 4r 

X. Austunft.. .. .. ... . .. 

F
a
r
 

Pv. 

* 
½.. 

1. 

*Bek. über die Auskunftspslicht v. 12. Juli 1917 (NGBl. 60) 44 

I. Allgemeines. 

Inhaltsübersicht. 
Bet. über Dorratserhebungen v. 2. Sebruar 1915 (REBL. 54) mit den Underungen v. 3. Sep¬ 

tember und 21. Oliober 1916 (NEBI. 549, 684, i. Nr. seit dems. Tage 34S 

Bet. über eine Ernteflächenerhebung v. 10. Juli 1915 (Rc Bl. 33000.„ 

Bek. über eine Ernteflächenerhebung im Jahre 1916 v. 18. Mai 1916 (RGBl. 383) . 

Bel., betr. dic Erntevorfdägungen im Jahre A916, v. 24. Juni A965 (REB. 517)... . . ! 
. Derordnung über die Rachprüfung der Erntevorschägungen im Jahre A916 v. 27. August 1916 

BEE.) nn 
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Bet. über die Erhebung der Getreideernie und die Nacprüfung der Ernteflädicnerhebung im 

Jahre 1912 v. 30. August 1912 (ScBl. 23543. 39 

Bek. über Vorratserhebungen, v. 2. Februar 1915 (REBl. 54) 
mit den Änderungen v. 3. September und 21. Oktober 1915 

(RGBl. 549, 684; i. Kr. feit demfelben Tage). 

Wortlaut in Bd. 4, 67. 

1. R. IV, Mitis Preisprüfst. 17 Nr. 15, 160. Der Angeli. ift auf Grund von $ 5 

Vorratserheb VO. v. 2. Februar 1915 zu Strafe verurteilt, weil er al Unternehmer 
eines landiv. Betriebes bei einer vom Landrat angeordneten Erhebung ber Haferporräte 
miflentlih unvolljtändige Angaben über die Menge des von ihm im Yahre 1915 ge- 
ernteten Hafers und wissentlich unrichtige Angaben über die Zahl seiner Zuchtbullen
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gemacht hat. Seine Beſchwerde, daß eine Verpflichtung zur Angabe des Ernteertrages 

und der Bullenzahl im Gesetze nicht begründet sei, falsche Angaben hierüber also, auch 

nicht nach § 5 VO. bestraft werden könnten, ist begründet. 

Nach der VO. v. 2. Februar und ihren Ergänzungen v. 3. Sept. u. 21. Okt. 1915 

ist während der Dauer des gegenwärtigen Krieges den von den Landeszentralbehörden 

bestimmten Behörden jederzeit Auskunft über die Vorräte an den in § 1 aufgeführten 

Gegenständen zu geben. Was bei einer solchen Vorratserhebung von den Auslunftspflich¬ 

tigen anzugeben ist, bestimmt § 3 dahin: „Auf Verlangen sind anzugeben: 

1. die Vorräte, die dem zur Auskunft Verpflichteten gehören oder die sich in seinem 

Gewahrsam befinden; 

2. die Mengen, auf deren Lieferung er Anspruch hat; 
3. die Mengen, zu deren Lieferung er verpflichtet ist. 

Der zur Auskunft Verpflichtete hat auch darüber Auskunft zu geben: 

wer die Vorräte aufbewahrt, die ihm gehören; 
wem die fremden Vorräte gehören, die er aufbewahrt; 
wann die Vorräte abgegeben werden können; 
für welchen Zeitpunkt die Lieferung (Abs. 1 Nr. 2 und 3) vereinbart ist; 

wohin früher angemeldete Vorräte abgegeben sind; 
zu welchen Preisen die Gegenslände hergestellt oder angeschafft sind. 

Jedes weitere Eindringen in die Vermögensverhältnisse ist unstatthaft.“ 
Nach 3 7 VO. haben die Landeszentralbehörden die erforderlichen Ausfbest. zu er¬ 

lassen. Inwieweit sie darin neben den aus § 3 unmittelbar sich ergebenden Fragen trotz 

Abs. 3 dieses s noch Hilfsfragen vorschreiben können, namentlich solche, die eine Kontrolle 
der von dem Auskunftspflichtigen zu erteilenden Auskünfte ermöglichen, bedarf hier der 

Enischeidung nicht, denn die BO. enthält keine Strafandrohung inbetreff von Zuwider¬ 

handlungen gegen die nach 5 7 erlassenen Ausfbest., sondern bedroht in 3 5 nur diejenigen 

mit Strafe, der vorfäglich oder fahrläjfig die Ausfunft, zu der er „auf Grund Diefer Ver- 
ordnung” verpflichtet ift, nicht in der gefeglichen Frift erteilt oder mwiffentlih unrichtige 
oder unvollständige Angabe macht. Nicht jede bei einer Vorratserhebung gemachte falsche 
Angabe ist also strafbar, sondern nur die unrichtige oder unvollständige Angabe der von 
der Erhebung betroffenen Vorräie unter Verletzung der durch § 3 geregelten Auskunfts¬ 
pflicht. 

Nach § 3 kann aber, wie der Beschwerdeführer zutreffend ausführt, nicht Angabe 
der geernteten Mengen an Gegenständen des täglichen Bedarfes und des Kriegsbedarfs, 
sondern nur Angabe der davon am Stichtage vorhandenen Mengen verlangt werden, 
denn nur diese fallen unter den Begriss der „Vorräte“. Wenn daher der Angekl., dem Ge¬ 
meindevorstand auf Befragen den Ertrag seiner Ernte an Hafer im Jahre 1915 zu niedrig 
angegeben hat, so ist damit der Tatbestand des § 5 allerdings nicht erfüllt. Anders wäre 

es, wenn die Angabe von 300 Zeutnern als Angabe des aus der Ernte des Jahres 1915 
damals noch vorhandenen Vorrats zu verstehen war, und wenn der Angeklagte damals 

noch mehr als 300 Zentner besaß. Das ergibt sich aber aus den Feststellungen des ange¬ 
fochtenen Urteils nicht. 

Was sodann die Auskunft über die Anzahl der Zuchtbullen anbelangt, so war sol¬ 
gendes zu erwägen: Gegenstand der vom Landrat angeordneten Vorratserhebung waren 
die im Gutsbezir! T. vorhandenen Vorräte an Hafer. Wenn gleichzeitig auch Auskunft 
über die Zahl der Zuchtbullen verlangt wurde, so geschah dies, soweit der Urteilsbegrün¬ 
dung zu entnehmen ist, lediglich, um zu ermitteln, wieviel von den vorhandenen Hafer¬ 
vorrälen bei einer Enteignung den Haltern von Zuchtbullen gemäß 5 6 Ubf. 2a der Hafer- 
BD. v. 28, Juni 1915/17. Januar 1916 zur Verfütterung zu belassen und welche Mengen 
alsdann noch zur Regelung des sonstigen Haferbedarfes im Kom Verb. und zur Ablieferung 
an bie Reichs-Zentralstelle versügbar waren. Bei der Frage nach der Zahl der Bullen 
handelte es sich also nicht um eine weitere, selbständige Vorratserhebung, die der Landrat 
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angeotbnet hätte, um etwa die für bie Ernährung der Bivilbevölferung ober des Heeres 
oder zur Herstellung von Kriegsbedarfsartikeln (z. 3. Leber) verfügbaren Bullen zu er- 
mitteln, fonbern nur um eine mit der Erhebung der Hafervorräte zufammenhängenbe, 
deren Durchführung bezielende Maßnahme. Zur prüfen war deshalb, ob dieſe Maßnahme 
im Rahmen der Hafervorratserhebung zulässig war. Eine ganz andere Frage ift, ob fid) 
der Angeklagte nicht dadurch strafbar gemacht hat, daß er bei der vom Min. für Landmw., 
D. u. 5. und vom Min. db. %. für den 2. uni 1916 im ganzen Bereiche der preuß. Mo 
narchie angeordneten Viehzwischenzählung unrichtige Angaben über die Zahl seiner 
Bullen gemacht hat. Diese Frage ist aber, obwohl der Eröfsnungsbeschluß unter Nr. 3 
dem Angell. eine selbständige, in der Zuwiderhaudlung gegen die Bek. des Landrats v. 
25. Mai 1916 bestehende strafbare Handlung zur Last legte, vom LG. bisher überhaupt 

nicht erörtert worden und deshalb vom Revisionsgerichte gegenwärtig nicht zu prüsen. 
Daß die durch den Gemeindevorstand übermittelte Aufforderung des Landrats für 

den Angekl die Verpflichtung zur Angabe der Zahl seiner Zuchtbullen begründete, muß 
jedoch verneint werden, denn Gegenstand der vom Landrat angeordneten Vorratserhebung 
waren, wie dargelegt wurde, nur die Hafervorräte, und im Rahmen dieser Vorratserhebung 
konnte nach § 3 der VO. eine Angabe der mit jenen Vorräten zu ernährenden Tiere ulcht 

verlangt werden. 
Dieses nötigte zur Aufhebung der Verurteilung und zur Zurückweisung der Sache 

an die Vorinstanz. 
2. SchlHHolst Anz. 16 239 (Kiel). Die Bestimmung in der VO. des Kreisausschusses: 

„Fleisch und Fleischwarenvorräte, die sich nicht im Gewahrsam des Eigentümers besinden, 
sondern an anderen Orten (z. B. Räuchereien) aufbewahrt werden, sind von dem Eigen¬ 

tümer und nicht dem Verwahrer anzugeben“, ist ungültig. Denn sie richtet sich an die 
Eigentömer von Vorräten, findet insofern ihre Stütze nur in der Vorratserh Bek, des BR. 
v.2. Febr. 1915 (85 1, 2, 3, 6), bewegt sich jedoch nicht in den Grenzen der Zuständigkeit 

da die zur Ausführung der erwähnten B#ek. erlassene ministerielle Anweisung v. 21. 
Mai 1915 die Anordnung der Bestandsaufnahmen den Landräten und nicht den Kom Verb. 
überträgt. 

3. RG. IV, DJ3. 17 241. Der Anzeigepflichtige, der sich bei Angaben seiner Vorräte 
bewußt gewesen ist, daß seine Erklärung nicht seinem besten Wissen entspricht, macht sich 
nicht einer fahrlässigen, sondern einer vorsätzlichen Zuwiderhandlung gegen seine An¬ 
zeigepflicht schuldig. Zur Feststellung einer fahrlässigen Zuwiderhandlung genügt der 
gegen den Angekl. im angefochtenen Urteil geführte Nachweis, daß er die Vorräte an un¬ 
ausgedroschenem Getreide unrichtig — wesentlich zu niedrig — geschätzt hat, weil er die 
ihm zu Gebote stehenden und als solche bekannten Mittel zu einem richtigen Schätzungs¬ 
ergebnis zu gelangen, insbesondere die Ergebnisse des teilweisen Ausdrusches, nicht be¬ 
nutzte. 

(Bek. Nr. 2 in Bd. 1, 937, Nr. 3 bis 6 in Bd. 4, 68ff.) 

7. Bek. über eine Ernteflächenerhebung im Jahre 1917. 
Vom 20. Mai 1917. (RG#l. 413.) 

[BR.] § 1. In der Zeit vom 15. bis 25. Juni 1917 werden durch Befragung der Betriebs¬ 
inhaber oder ihrer Stellvertreter festgeslellt: 

Die Ernteflächen beim feldmäßigen Anbau von 

1. Weizen 
a) Winterfrucht, 
b) Sommerfrucht, , 

2. Spelz — Dinkel, Fesen — sowic Emer und Einkorn (Winter= und Sommerfrucht), 

3. Roggen 

3) Winterfrudt, 

b) Sommerfrucht,
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4. Gerste 
a) Winterfrucht, 
b) Sommerfrucht, 
Hafer, 

. Gemenge aus ben ®etreibearten 1 bis 5, 
. Buchweizen, 

Hirse, 
Hülsenfrüchten 

a) Erbsen und Peluschken 

b) Eßbohnen (Stangen=, Buschbohnen) 

s
a
n
a
o
n
 

c) Linfen zur Kömer 
d) Yder- (Saur) Bohnen gewinnung, 
e) Wicken 
|) Gemenge aus Hulsenfrüchten aller Art untereinander oder mit 

Getreide oder anderen Körnerfrüchten 
8) Lupinen zum Unterpflügen, zur Grünfutter- oder Körnergewinnung, 
b) alle Arten Hülsenfrüchte, außer Lupinen, zur Grünfuttergewinnung, rein oder 

im Gemenge, auch mit Getreide, 
10. Olfrüchten 

a) Raps und Rübsen, 
b) Mohn, 

e) übrige Olsaaten (Leindotter, Senf, Sonnenblumen und andere), 
11. Gespinstpflanzen 

a) Flachs (Lein), 

b) Hanf, 

12. Karkoffeln 
a) Frühlartoffeln, 

b) Spätlartojjeln, 

13. Rüben und Wurzelfrüchten 
a) Zuckerrüben, 

b) Runkelrüben, 

c) Kohlrüben (Steckrüben, Bodenkohlrabi, Wruken, Dotschen), 

d) Mairüben, Wasserrüben, Herbstrüben, Stoppelrüben (Turnips), 
ec) Möhren (Karotien), 

14. Gemüse zur menschlichen Nahrung 
a) Weißkohl, 
b) alle sonstigen Kohlarten, 
c) alle fonfligen Gemäüjearten, 

15. Zutterpflanzen zur Grünfutter= und Heugewinnung 
a) Klee aller Art, auch mit Beimifhung von Gräfen, 
b) Luzerne, 
e) alle ſonſtigen Futterpflanzen (Serradella als Hauptfrucht, Eſparſette, Mais 

u. a.), auch in Miſchung 

lowie die Bewässerungs- und anderen Wiesen, die gesamten bestellten und nicht beſtellten 
Ackerflächen und die Weideflächen. 

8 2. Die Erhebung erfolgt gemeindeweise. Die Ausführung der Erhebung liegt 
den Gemeindebehörden oder den zu diesem Zwecke ernannten Sachverständigen oder 
Bertrauensteuten ob, 

8 3. Die Erhebung erfolgt grundsetzlich durch Ortslisten (Muster 1)2). Die Landes¬ 
jentralbehörden können bestimmen, inwieweit neben oder an Stelle von Orlslisten Frage¬ 
bogen zu verwenden sind. 

1) Die Muster find hier nicht mit abgedruckt.
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8 4. Die Landeszentralbehörden sind berechtigt, die Erhebung auf andere Früchte 
zu erstrecken und sonstige Anderungen der Fassung der Ortsliste vorzunehmen, insbeson¬ 
dere statt Hektar ein anderes Flächenmaß vorzuschreiben. 

$ 5. Die Herstellung und Versendung der Drucksachen erfolgt durch die Landes¬ 
zentralbehörden. 

86. Die zuftänbige Behörde ober die von ihr beauftragten Perfonen find befugt, 
zur Ermittlung richtiger Angaben über die Ernteflächen bie Grunbftüde der zur Angabe 
Berpflichteten zu betreten und Mefjungen vorzunehmen, auch Hinfichtlich der Größe ber 
landwirtschaftlichen Güter oder einzelner Grundstücke Auskunft von den Gerichts- oder 

Steuerbehörden einzuholen. 

§ 7. Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur Ausführung dieser 
Verorbnung. 

Dem Kaiserlichen Statistischen Amte sind die Ausführungsbestimmungen bis zum 
10. Juni 1917 einzusenden. 

§8 8. Die Landeszentralbehörden haben eine nach Bezirken der unteren Verwal¬ 
tungsbehörden gegliederte Zusammenstellung über die Ergebnisse der Erhebung (Muster 
2)1) dem Kaiserlichen Statistischen Amte bis zum 20. Juli 1917 einzusenden. 

8 9. Die Reichskartoffelstelle wird ermächtigt, eine besondere Erhebung über die 
Ernteflächen beim feldmäßigen Anbau von Frühkartoffeln vorzunehmen. Sie erläßt die 
näheren Bestimmungen. Die Vorschrift im § 6 sindet entsprechende Anwendung. 

§* 10. Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebsinhabern, die vorsätlich 

die Angaben, zu denen sie auf Grund dieser Verordnung und der zu ihrer Ausführung 
ergehenden Bestimmungen verpflichtet sind, nicht oder wissentlich unrichtig oder unvoll¬ 
ständig machen, werden mit Gefängnis bis zu sechs Monaten ober mit Geldstrafe bis zu 
zehntaufend Mark bestraft. 

Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebsinhabern, die fahrlässig die An¬ 
gaben, zu denen sie auf Grund dieser Verordnung und der zu ihrer Ausführung ergehenden 
Bestimmungen verpflichtet sind, nicht oder unrichtig oder unvollständig machen, werden 

mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft. 

8 11. Die durch Bundesratsbeschluß vom 1. Mai 1911 vorgeschriebene Anbauer¬ 
hebung kommt für das laufende Jahr in Wegfall. 

§ 12. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 121. 5.) in Kraft. 

8. Bek. über die Erntevorschätzung im Jahre 1917. VBom 21. Juni 1917. 

(R#l. 535.) 

[B9.] § 1. Die Erntevorschätzung findet statt: 

I. in der Zeit vom 1. bis 20. Juli 1917 für 
1. Beizen: 

a) Winterfrucht, 
b) Sommerjtucht, 

2. Spelz — Dinkel, Feten --- fowie Emer und Einkorn (Winter- und Sommer- 

frucht), 
3. Roggen: 

a) Winterfrucht, 
b) Sommersrucht, 

1. Gerste: 
a) Winterfrucht, 

b) Sommerfrucht: 

1) Die Muster sind hier nicht mit abgedruckt. 
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II. in der Zeit vom 1. bis 20. August 1917 für 
1. Hafer, 6 

2. Gemenge aus Getreide aller Art; 

IM. in der Zeit vom 20. September bis 5. Oktober 1917 für 
1. Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung: 

a) Erbsen und Peluschken, 
b) Eßbohnen (Stangen-, Buschbohnen), 
e) Linſen, 

4)) Acker- (Sau.) Bohnen, 

e) Widen, 

f) Gemenge au? Hülfenfrüchten alier Art untereinander oder mit Getreide 
oder anderen Körnerfrüchten, 

2. Spälkartoffeln, 

3. Rüben und Wurzelsrüchte: 
a) Zuckerrüben, 

b) Runkelrüben, 

e) Kohlrüben (Stieckrüben, Bodenkohlrabi, Wruken, Dotschen), 

d) Mairüben, Wasserrüben, Herbstrüben, Stoppelrüben (Turnips), 

e) Möhren (Karotten), 

4. Weißlohl. 

8 2. Die Erntevorſchätung erfolgt auf Grund der Erntejlächenerhebung nach der 

Bundesratsverordnung vom 20. Mai 1917 (RGl. 413) durch Feststellung von Durch¬ 
schnittshektarerträgen für die einzelnen Gemeinden. Die Feststellung der Durchschnitts¬ 

erträge liegt den zu diesem Zwecke ernannten Sachverständigen oder Vertraucnsleuten ob. 
$ 3. Die Landeszentralbehörden sind berechtigt, die Erntevorschätzung auf andere 

Früchte zu erstrecken. 
. 5 4. Die zuständige VBehörbe oder bie von ihr beauftragten Perjonen find befugt, 

zur Feststellung der Hektarerträge Grundstücke landwirtschaftlicher Vetriebsinhaber zu 
betreten. 

§ 5. Dem Kaiserlichen Statistischen Amte ist eine nach Bezirken der unteren Ver¬ 

waltungsbehörden gegliederte Zusammenstellung der Ergebnisse (Muster 1, 2, 3),) ein¬ 

zusenden: 

2) für die im $ 1, 1 genannten Früchte bis zum 1. August 1917, 

b) für die im $ 1, TI genannten Früchte bis zum 1. September 1917, 
e) jür Die im § 1, III genannten Früchie bis zum 15. Oktober 1917. 

& 6. Die Landeszeniralbehörden erlaffen bie Bejlimmungen zur Ausführung diefer 
Verordnung. 

Die Ausführungsbestimmungen sind dem Kriegsernährungsamt und dem Keiser¬ 
lichen Statistischen Amte bis zum 1. Juli 1917 einzusenden. 

& 7. Diese Verordnung trikt mit dem Tage der Verkündung [22. 6.7 in Kraft. 

9. Verordnung über die Erhebung der Getreideernte und die Nach¬ 
prüfung der Ernteflächenerhebung im Jahre 1917. 

Vom 30. August 1917. (RE#l. 753.) 

IPTKTEN. Soltdern®n., S 188.22. 5.16.] $ 1. In der Zeit vom 20. September bis 
5. Oktober 1917 findet eine Erhebung der Getreideernte in Verbindung mit einer Nach¬ 
prüfung der auf Grund der Verordnung über eine Ernteflächenerhebung im Jahre 1917 
vom 20. Mai 1917 (RGB. 413) vorgenommenen Ernteflächenerhebung flat. 

$2. Die Ernteerhebung und die Nachprüfung der Erntefläche hat zu erfolgen für: 

) Die Mujter find hier nicht mit abgedrudt.
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1. Weizen 
a) Winterfrucht, 
bi Sommerfrucht; 

2. Spelz — Dinkel, Fesen — sowie Emer und Einkorn (Winter- und Sommer¬ 

frucht), Ertrag in enthülster Frucht (Kernen): 
3. Roggen 

a) Winterfrucht, 
b) Sommerfrucht; 

4. Gerste 

a) Winterfrucht, 
b) Sommerfrucht; 

5. Hafer; 
6. Gemenge aus den Getreidearten 1 bis 5. 
§ 3. Die Ernteerhebung und die Nachprüfung der Erntefläche erfolgt gemeinde¬ 

weise. Die Ausführung liegt den Gemeindebehörden oder den nach § 2 der Verordnung 
über eine Ernteflächenerhebung im Jahre 1917 ernannten Sachverständigen und Ver¬ 
trauensleuten ob. Sie ist unter Zugrundelegung der bei der Ernteflächenerhebung vom 
15. bis 25. Juni 1917 ausgestellten Ortslisten unter Zuziehung der Betciebsinhaber oder 

ihrer Stellvertreter für jeden landwirtschaftlichen Betrieb gesondert vorzunehmen. 
§ 4. Die Gemeindebehörden, Sachverständigen und Vertrauensleute sind befugt, 

zum Zwecke der Erhebung die Grundstücke landwirtschaftlicher Betriebsinhaber zu betreten. 
Die landwirtschaftlichen Betriebsinhaber oder ihre Stellvertreter haben ihnen auf Ver¬ 
langen Auskunft über Anbau= und Ernteverhältnisse sowie über die Ernteergebnisse zu 
geben und darüber vorhandene Aufzeichnungen vorzulegen. 

Die zuständige Behörde kann den probeweisen Ausdrusch von Getreide anordnen. 

8 5. Die Erhebung ersolgt durch Ortslisten (Muster 1)1, in welche die Ergebnisse der 
Feststellungen einzutragen sind. Die Ortslisten sind sofort nach Beendigung der Erhebung, 
spätestens bis zum 10. Oktober 1917 der zuständigen unteren Verwaltungsbehörde ein¬ 
zureichen. 

§6. Die unteren Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, die Ortslisten unter Heran¬ 
ziehung geeigneter Sachverständiger nachzuprüfen und eine Zusammenstellung der Er¬ 
gebnisse der Orlslisten nach dem Muster 21) bis zum 20. Oktober 1917 der von der Landes¬ 
zentralbehörde zu bestimmenden Stelle einzurcichen. 

8 7. Die Landeszentralbehörden haben eine nach Bezirken der unteren Verwal¬ 
tungsbehörden gegliederte Zusammenstellung der Ergebnisse der Erhebung nach dem Muster 
2 bis zum 25. Oktober 1917 der Reichsgetreidestelle und dem Kaiserlichen Statistischen 

Amte einzureichen. # 

g 8. Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur Ausführung dieser 
Verordnung. Ihnen obliegt die Herstellung und Versendung der erforderlichen Druck¬ 
sachen. Sie können bestimmen, daß die Erhebung nach anderen als den in dem Muster 1 
vorgesehenen Flächen= und Gewichtsmaßen erfolgt. Sie bestimmen, wer als zuständige 
Behörde sowie als unterc Verwaltungbehörde anzusehen ist. Sie können die Vorschriften 
dieser Verordnung auf andere Früchte ausdehnen. 

Die Ausführungsbestimmungen sind dem Kriegsernährungsamt und dem Kaiser¬ 
lichen Statislischen Amte bis zum 20. September 1917 einzusenden. 

§ 9. Betriebsinhober oder Stellvertreter von Betriebsinhabern, die vorsätzlich die 
Angaben, zu denen sie auf Grund dieser Verordnung und der zu ihrer Ausführung er¬ 
gehenden Bestimmungen verpflichtet sind, nicht oder wissentlich unrichtig oder unvoll¬ 
ständig machen, oder die den nach §# 4 Abs. 2 und § 8 getrofsenen Anordnungen nicht nach¬ 
kommen, werden mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu zehn¬ 
tausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 
  

Die Muster sind hier nicht mit abgedruckt.
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Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebsinhabern, die fahrlässig die An¬ 

gaben, zu denen fie auf Grund dieser Verordnung oder der zu ihrer Ausführung ergehen¬ 

den Bestimmungen verpflichtet sind, nicht oder unrichtig oder unvollständig machen, werden 

mit Geldstrase bis zu dreitausend Mark bestraft. 

§ 10. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 13. 9.1 in Kraft. 

(Abschnitt 1 bis Vin Bo. 4, 73ff.) 

VI. Erhebung der Sranntweinvorräte. 
Bet. über die Anmeldung der Beftände von Kornbranntwein. 

DUom 23. Oltober 1916. (NRGDI. 1189.) 

Wortlaut in Bd. 4, 78. 

Begründung. (DO, N. X 77.) 
Durch die DO. über die Regelung des Derfehrs mit Branniwein vo. 15. April 1916 

#cl. 270) ist der gesamte Branntwein beschlagnahmt worden. Die Spirituszentrale 
konnte damals aus verschiedenen Gründen nicht den gesamten angemeldeten Brannt¬ 
wein übernehmen, fie verzichtete j. 3. auf die Mbernahme des Kornbranntweins, well 
deffen Derwertbarkeit zu technifchen Sweden infolge der hoken Berstellungskosten sich 

als außergewöhnlich teuer erwies. - 
Hachdem infolge des im Oktober 1916 vorzeitig einfehenden Sroftes den Brenne> 

teien ein Teil der ihnen urfprüngli zur Erfüllung des zugelaffenen Durchschnitts¬ 
brandes belaffenen Kartoffeln wieder entzogen werden mußte, andererfeits der Bedarf 
der Heeresverwaltung an Spiritus flieg, mußte ungeachtet des hohen Preifes auf die 
unverfteuerten und unverzcllten Kormbranntweinmengen zurüdgegriffen werden, um 

fle der Derwendung zu tednifchen Sweden ebenfalls dienftbar zu machen. Um zunäcft 

fofort einen Überblid über die vorhandenen Mengen an Kornbranntwein zu erhalten 

and die Brenner zu einem freihändigen Derfauf an die Spirituszentrale zu veranlafjen, 

allenfalls die Dorräte, bie nicht abgegeben werden, Eejchlagnahmen zu fönnen, wurde 

duch die Zek. v. 23. Ott. 1916 (R6BI. 1139) eine AUnzeigepflicht für unverftenerten 
und unverzollten Kornbranntwein vorgeschrieben. Die überwiegende Mebrheit der 

Bestände wurde sodann freihändig erworben. 

VII. Vichzählung. 
Inhaltslbersicht. 

1. Bek. über die Vornahme von Swischenzählungen der Schweine v. 15. März und 15. Upril 1915 

AREA) 2 en 
2, Bel. über die Dornchme einer Dlehzwifchenzählung anı I. Oftober 1916 v. 26. August 1916 

REM SEE) nn 
3. Bet. über die Dornakme einer Diehzählung anı A. Dezeniber 1915 v. 15. Xovember 1916 

ENTE) 
%. Bet, über die vornahme einer Diehzwischenzählung am 15. April 1916 v. 23. März 1916 

(dàGBl. 100000000 
5. Bek öber die Dornahme einer Dichzäklung amı I. Dezember A916 vo. 4. November 1916 

REBEL 12) ren 
6. Bet, über die Dornahme Meiner Dichzählurgen vd. 30. Jannar A9A? (REBE. 980) 

*?. Bel. über die Erweiterung der vierteljährlichen Diekzäblungen o. 9. Auguft A9A7 (NEBI. 701) 41 
*8. Bel. über die Dornakme einer Schmweinezwilhenzäklung v. 27. September 1917 (NEBI. 865) 42 

*9. Bel. über die Dornahme einer Dichzählung am A. Dezember 1917 v. 8. November 1917 
BOBU 102). 2 2 en 42 

7. Bel. über die Erweiterung der vierteljährlichen Vichzählungen. 
Dom 9. Auguft 1917. (RGBl. 701.) 

[AR] Art. 1. Der erfte Sap des $ 1 der Verordnung fiber Die Bornahme Heiner Vieh- 
sählungen vom 30. Januar 1917 (Rl. 81) erhält folgende Fassung:
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Vom 1. September 1917 beginnend ist im Deutschen Reiche bis auf weiteres 
vierteljährlich eine kleine Viehzählung vorzunehmen, die sich auf Pferde, Rindvieh, 
Schafe, Schweine, Ziegen und Federvieh (Gänse, Enten und Hühner) erstreckt. 

Art. 21). Das Erhebungsmuster gemäß § 1 der Verordnung über die Vornahme 
kleiner Viehzählungen vom 30. Zanıar 1917 (REBl. 81) wird um die aus der Anlage 1 
ersichtlichen Zisfern V und VI, das Zusammenstellungsmuster gemäß § 3 der Verordnung 
wird um die aus der Anlage 2 ersichtlichen Spalten 24 bis 30 erweitert. 

Art. 3. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung [10. 8.] in Kraft. 

8. Derordnung über die Dornahme einer Schweinezwifchenzählung. 
Dom 27. September 1917. (RGBl. 865.) 

189.] S 1. Am 15. Dliober 1917 ift im Deutichen Keiche eine Zählung der Schweine 
vorzunehmen. 

Sie erfolgt nach Maßgabe des beilicgenden Erhebungsmusters?). 

§ 2. Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur Ausführung dieser 

Verordnung. 

8 8. Dem Kaiserlichen Statistischen Amte ist nach beiliegendem Zusammenstellungs¬ 
muſteri) bis zum 1. November 1917 eine nach größeren Verwaltungsbezirlen geordnete 
Übersicht der Zählungsergebnisse einzusenden. Die nach § 2 erlassenen Ausführungs¬ 
vorschriften sind beizufügen. 

§ 4. Wer vorsätzlich eine Anzeige, zu der er auf Grund dieser Verordnung oder 
der nach § 2 erlassenen Bestimmungen aufgefordert wird, nicht erstatlet oder wissentlich 
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Gesängnis bis zu einem Jahre 
und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. Neben 

der Strafe kann auf Einziehung der Schweinc erkannt werden, deren Vorhandensein 
verschwiegen worden ist, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nichl. 

8 5. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 129. 9.1 in Kraft. 

9, Verordnung über die Vornahme einer Diehzählung am 1. De- 
zember 1917. Dom 8. November 1917. (REl. 1021.) 

[ER] $ 1. Bei der auf Grund der Belanntmadhung fiber die Vornahme kleiner Vieh¬ 
zählungen vom 30. Januar 1917 (NGBL. 81) in der Fafjung der Bekanntmachung über 
die Erweiterung der vierteljährlichen Vichzählungen von 9. Auguft 1917 (RGDBI. 701) 
am 1. Dezember 1917 vorzunehmenden fleinen VBiehzählung werden das Erhebungs¬ 
und das Zusammenstellungsmuster (Anlagen 1, 2 der Bekanntmachung vom 30. Januar 
1917) unter I und IV, wie aus den Aulagen 1, 2 dieser Verordnung) ersichtlich, abge¬ 
ändert. 

8 2. Dieje Verordnung tritt mit dem Tage der Zerfündung [10. 11.) in Kraft. 

(Abschnitt VlIII in Bd. 4, 80) 

IX. Siatistische Bilfsaufnahmen. 

Bek., betr. Erhebungen über Trocknungseinrichtungen. 
Vom k. Dezember 1916. (REsl. 1345.) 

Wortlaut in Bd. 4, 672. 

  

1) Die Anlagen sind hier nicht mit abgedruckt. 
2) Die Muster sind hier nicht mit abgedruckt.
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Begründung. (D. N. X 13.) 
Es bestand bisher die bedauerliche Tatsache, daß große Mengen der im eigenen 

1ande geernteten Feldfrüchte und anderer für Futterzwecke geeigneten Stoffe infolge 

geringer Haltbarkeit durch Fäulnis verdarben. Ferner gingen die bei der Zubereitung 
der menschlichen Nahrungsmittel entftehenden Abfälle, die für die Diehemährung noch 

perwertbar waren, in früheren Zeiten größtenteils verloren. Die $uttermittelfnappheit 

ergab mehr und mehr die Ylotwendigkeit, für meitgehendfte Erhaltung aller Nakrungs- 

mittel und zwar auch der bisher weniaer beachteten Stoffe und der Abfälle, zu forgen 

und deren Nährwerte möglichjt reftlos auszunugen. Dies fann in der Hhauptsache nur 

auf dem Wege der Trodnung aefchehen. Die Reichsregierung hat daher feit einiger Seit 

ibr befonderes Augenmer? auf eine Sörderung des Trodnungswefens gerichtet. 

Die anf Deranlafjung des Staatsfefretärs bes Innern zu diefein Zweck im Mai 1916 

gegründete Sentralftelle für das Trodnungswefen hat durd; eine Anzahl von Slugblättern 

weiten Kreifen beachtenswerte Anregungen fomohl für die Derwendung von Alles 
trodnern in landwirtfchaftlien Betrieben als auch für die Obst= und Gemüsetrocknung 

in Privathaushalten gegeben. Serner hat die Sentralftelle die Indujtrie zur Schaffung 

von nenen Crocknungseinrichtungen, insbesondere für die Trodnung von Sras und 

Halmgewächsen sowie zur Herftellung von beweglichen Trocknungseinrichtungen, an¬ 
geregt und durch Hrüfung und Zeautachtung von neuen Crocknungsverfahren dahin 

gewirkt, daß technisch unvollkommene Anlagen vermieden werden und das Trocknungs¬ 

wesen in die richtigen Bahnen gelenkt wird. 

Die Kartoffeltrocknung hat eine beachtenswerte Ausdebnung erfahren. An den 

bestehenden etwa 200 selbständigen Trocknungsanlagen auf genossenschaftlicher oder 

sefellfhaftliher Grundlage find heute fehon annähernd 10000 Kandwirte beteiligt. 

Serner beftehen etiva 600 Betriebe auf einzelnen Kütern. Die Kartoffeltrodnung allein 
genügt aber nicht. Es ift daher auch auf die Errichtung von Trodnungsanlagen, die 

für-alle anderen Bodenerzeugniffe aeeianet find, hingewirft worden. Dand in Band 

mit der Ausdehnung des landwirt[chaftlihen Trodnungsmefens har auch die Induftrie, 

die die nötigen Einrichtungen dafür liefert, große Bedeutung gewonnen. Es befassen 
fid} Rente bereits mehr als 50 größere und fleinere Firmen in Deutschland mit der Der¬ 

stellung von Trocknungseinrichtungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse. 

Die auf Anregung der Sentralstelle für das Trocknungswesen gegründete Trocken¬ 
futtermittel=Gesellschaft Kat die Sammlung, Trocknung und Derwertung der Kafsce= 

rückstände aufgenommen. Es sind fast alle wichtigeren Armeestellen für die Ablieferung 
ihrer Naffeerückstände gewonnen worden. 

Sur Unterlage für alle $ragen der fünflihen Trodnung und zur Prüfung, auf 
welche Weise die vorhandenen und entftehenden Anlagen am beften für die Tiational- 

wirtfchaft ausgenußt werden Bönnen, hat der Bundesrat durch die Veh, v. 7. Dezember 
1916 (NEBL. 1345) allen Befitern von Darren mit ınehr als 100 qm Darrfläche und 
von mafcinell angetriebenen Trofnungseinrihtungen für landwirtschaftliche Er¬ 
zeugnisse die Derpflichtung auferlegt, der Sentralftelle für das Trodnungswefen in der 
@elt vom 20. bis 31. Dezember 1916 über Art, Kage, Größe und Leistungsfähigkeit 
ihrer Anlage, über die in den lekten drei Kriegsjakren verarbeitete Menge, Art und 
Kerfunft der Rohware und Trodenware fomie über die Derwendung der Trodenware 
nähere Angaben zu machen. Die Angaben hatten fich auc) auf die vorhandenen Dorräte 
in Rohmare und Trodenware, auf Nebenfabrifate, auf den Umfang der ausgeführten 
Tohntrocknung, auf Anlagenwerte, Abschreibungen, Beizstoffverbrauch und bei gemein¬ 
schaftlich betriebenen Anlagen auf die Sahl der Mitglieder, Lieferanten und die vertraglich 
zu liefernden pflichtmengen von Rohwaren zu erstrecken. 

Die Anzeigen sind alljährlich in der Seit vom 15. August bis 1. September für 
das zurückliegende, mit dem 30. Juni ablaufende Betriebsjahr zu wiederholen. Die 
Meldepflichtigen haben Betriebsübersichten zu führen, aus denen die für die Anzeigen 
erforderlichen Angaben für das laufende Betriebsjahr jederzeit zu erseben ist.



44 3. Vorratserhebungen uſw. X. Auskunfi. 

X. Auskunſt. 
Bet. über die Auskunftspflicht. Dom 12. Juli 1917. (RGBl. 604.) 

§ 1. Der Reichskanzler, die Landeszentralbehörden und die von dem Reichskanzler 
oder den Landeszentralbehörden bestimmten Stellen sind berechtigt, jederzeit Auskunft 
zu verlangen über wirtschaftliche Verhältnisse, insbesondere über Vorräte sowie über 
Leistungen und Leislungsfähigleit von Unternehmungen oder Betrieben. 

Die Auskunft kann durch öffentliche Bekanntmachung oder durch Anfrage bei den 
einzelnen zur Auskunft Verpflichteten erfordert werden. 

8 2. Zur Austunft verpflichtet find: 

Personen, die Gegenstände, über die Auskunft verlangt wird, in Gewahrfam 
haben oder gehabt haben oder auf Lieferung solcher Gegenstände Anspruch haben: 

. landwirtschaftliche und gewerbliche Unternebmer; 
öffentlich=rechtliche Körperschaften und Verbände. 

8 3. Die zuständigen Stellen (61 Abs. 1) und die von ihnen Beauftragten sind be¬ 
fugt, zur Ermittlung richtiger Angaben die Geschäftsbriefe und Geschäftsbücher einzusehen 
sowie Betriebseinrichtungen und Räumc zu besichtigen und zu untersuchen, in denen 
Vorräte erzeugt, gelagert oder feilgehalten werden oder in denen Gegenstände zu ver¬ 
muten sind, über welche Auskunft verlangt wird. 

Die zuständigen Stellen sind ferner befugt, die Einrichtung und Führung besonderer 
Lagerbücher vorzuschreiben. 

Will der Reichskanzler oder eine von ihm bezeichnete Stelle von der Befugnis des 
Abf. 1 gegenüber jtaatlihen Betrieben oder Einrichtungen Gebrauch machen, fo ift die 
zuständige Landeszentralbehörde von den beabfihtigten Maßnahmen in Kenntnis zu fegen. 

8 4. Die von ben zuftändigen Stellen Beauftragten find, verbehaltlich der bienft- 
lichen Berichterstattung und der Anzeige von Gefepmwibrigfeiten, verpflichtet, über Die 
Einrichtungen und Geschäftsverhältnisse, die Durch ihre Tätigkeit zu ihrer Kenntnis lommen, 
Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung oder Verwertung der Geschäfts¬ 
oder Betriebsgeheimnisse zu enthalten. 

Das Ergebnis der Auskünfte oder Ermittlungen darf nicht zu steuerlichen Zwecken 
verwendet werden. 

8 6. Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er nach 88 1, 2 verpflichtet ist, nicht in der 
gesetzten Frist erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder 
wer vorsätzlich der Vorschrift im § 3 Abs. 1 zuwider die Einsicht in dic Geschäftsbriefe oder 
Geschäftsbücher oder die Besichtigung oder Untersuchung der Betriebseinrichtungen oder 
Räume verweigert, oder wer vorsätzlich die gemäß § 3 Abs. 2 vorgeschriebenen Lagerbücher 
einzurichten oder zu führen unterläßt, wird mit Gesängnis bis zu sechs Monaten und mit 
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestrast; auch können 
Vorräte, die verschwiegen worden sind, im Urtcil als dem Staate verfallen erllärt werden, 
ohne Unterschied, ob sie dem Auskunftspflichtigen gehören oder nicht. 

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er gemäß & 1, 2 verpflichtet ist, nicht in der ge¬ 

setzten Frist erleilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder wer fahr¬ 
lässig die gemäß § 3 Abs. 2 vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unter¬ 
läßt, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft. \ 

86. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldftafe bis zu fünfzehntausend 
Mark oder mit einer biefer Strafen wird bestraft, wer den Vorschriften des § 4 zuwider 
Verschwiegenheit nicht beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung von Geschäfts¬ 
oder Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält. 

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. 

8 7. Der Reichskanzler erlößt die Bestimmungen zur Ausführung dieser Verord¬ 
nung; soweit der Reichskanzler solche Bestimmungen nicht erläßt, können sie von ber 
Landeszentralbehörde erlassen werden. 

—
 

—
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g 8. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung I14. 7.) in Kraft. Sie 

tritt an die Stelle der Verordnung über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1910 (Rl. 

54) in der Fassung der Bekanntmachungen vom 3. September 1915 (REl. 549) und 

vom 21. Oktober 1915 (Rl. 684). 

Der Reichskanzler bestimmt, wann die Verordnung, insbesondere hinsichtlich der 
36 4, 6, außer Kraft tritt. 

Begründung. 
(Nordd Allg#tg. v. 14. Jult 1917 Nr. 192 1. Ausg.) 

Der BR. hat in seiner heutigen Sitzung eine DO#. über Auskunftspflicht beschlossen. 

Danach sind der Reichskanzler, die Landeszentralbehörden und die von diesen bestimmten 

Stellen berechtigt, jederzeit Auskunft über wirtschaftliche Derhältnisse ieglicher Art zu 

verlangen. Als „mwirtfchaftliche Derhältniffe" werden in der DO. befonders erwähnt 

‚die Dorräte fomie die Keiftungen und die Keiftungsfähigfeit von Unternehmungen und 

Betrieben. Der Auskunftspflicht sind wie nadı den früheren DO. über Dorratserhebungen 

unterworfen: landwirtfchaftliche und gewerbliche Unternehmer, öffentlich-regiliche 

Körperfchaften und Derbände fowie alle Perfonen, „die Gegenftände, über die Aus- 

Zunft verlangt wird, in Gewahrjam haben oder gehabt haben oder auf Kieferung folcher 

Gegenstände Anfprud) haben“. Yaturgemäß bleibt die Ausfunftspflicht von Privat: 

perfonen auf diefe Begenftände befchränft. Die zur Austunftseinholung berechtigten 

Stellen und die von ihnen Beauftragten find aud befugt, zur Ermittlung richtiger 

Angaben die Gefchäftsbriefe und Gejchäftsbücher einzufehen fowie Betriebseintichtungen 
und Räume zu befichtigen und zu unterfuchen, in denen Dorräte erzeugt, gelagert oder 

feilgehalten werden oder in denen Gegenftände zu vermuten find, über welche Auskunft 

verlangt wird. Die zuftändigen Stellen find wie bisher ferner befugt, die Einrichtungen 
und Sührung befonderer Kagerbücher vorjufchreiben. Zum Schuße der betroffenen 
Unternehmungen ift vorgefehen, daß die zu den Emmittlungen Beanftragten fireng 

verpflichtet jind, Derfdywiegenheit zu beobachten, fowie fich einer Derwertung ber 

‚Befchäfts: oder Betriebsgeheimniffe, die fie in Erfahrung gebracht haben, zu enthalten. 
Der dagegen verftößt, fanrı auf Antrag mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit 

Geldſtrafe bis zu 15000 M. beftraft werden. Auch beftimmt die DO, daß das Ergebnis 

der Ausfünfte oder Ermittlungen nicht zu fteuerlichen Sweden verwendet werden darf. 

Eine Richteinhaltung der Derpflichtungen, die fich aus den Beftimmungen der Ders 
‚ordnung auf feiten der Ausfunftspflichtigen ergeben, wird unter firenge Strafe geitellt, 

wobei eine Abftufung erfolgt ift, je nachdem, ob Dorfag oder Sakrläfjfigfeit vorliegt. 
Dorräte, die verfchwiegen worden find, können als dem Staate verfallen erflärt werden, 

Ab fie dem Austunftspflichtigen gehören oder nicht.
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II. Karkoffeln, Kartoffelerzeugnisse, Kohlrüen 

1. Kartofen::: 

Erster Abschnitt: Versorgng 

a) Bei. über Die Regelung des Verkehrs mit Kartoffeln v. 12. April 
1915 (RGVBI. 217). 2 2 > ern nen 

b) Bek. über die Kartoffelversorgung v. 9. Oktober 1915 (RYBT. 647) 
mit den Ünderungen v. 28. Dttober 1915 (RGBI. 710) und 97. 
Sannar 1916 (MGBL. 66) 66666);; 

Hierzu: 

a. Ber. liber bie Verpflichtung zur Abgabe von Kartoffeln vom 
26. Februar 1916 (RGBl. 123) aufgehoben 
Bek. über (deuselben Gegenstand) v. 31. März 1916 (Rßl. 223) 

Ber. liber die Speifelartajjelverforgung im Frühjahr und Som¬ 
mer 1916 v. 7. Februar und 19. Juni 1916 (NGYDI. 86, 512) . 
Preuß. Ausjührungsanmweijungen v. 10. Februar 1916 (AMBI.60) 

. Preuß. Vflg. v. 10. April 1916 (LMBl. 10) 

e) Ber. über die Speisekartoffelversorgung im Stühjahr und Sommer 

1916, v. 7. Februar 1916 (RGBl. 8000 

d) Bel., betr. Eaatlartoffeln, d. 6. Januar 1916 (RGBl. 59) - 
e) Be. über die Kartoffelverforgung v. 26. Juni 1916 (REBI. 690) 

Hierzu: 

a. Bel. über die Verpjliätung ber Kommunalverbände und der 

Sartofielergeuns: zur Eiheiftellung und Abgabe von Kartoffeln 
. 2. Auguft 1916 (RBl. 8799) 

6. Preuk. Ausführungsanweisung v. 24. Juli 1916 (HMBl. 276) 
f) Bel. über Kartoffeln v. 14. Oftober 1916 (NYBI. 1165) . 
g) Bel. über Kartoffeln v. 1. Dezember 1916 (RGBL. 1314), geänbert 
durch die Bekl. v. 7. Februar und 24. März 1917 (NEW. 104, 278) 
bh) Bel. über Saatlartofjein v. 16. November 1916 (RGBl. 1281) 

Hierzu: 

Preuß. Ausführungsbestimmungen dv. 16. November 1916 
(HMl. 4620000 

i) Bek., betr. den Übergang der Geschäfte der Reichsstelle für Kartoffel¬ 
versorgung auf die Reichskartofselstelle v. 22. Mai 1916 (RGl. 407) 

K) Bek, über das Verfüttern von Kartoffeln v. 15. April 1916 (RGBl. 
BE) ren 
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4. Verwertung der Rohſtoffe uſw. 

Hierzu: 

a. Bek. über (denselben Gegenstand) v. 15. Mai 1916 (RGl. 377) 

6. Bek, über (denselben Gegenstand) v. 8. Juni 1916 (Rl. 446), 
ausgehobhben 

!) Bek. über die Verfütterung von Kartoffeln v. 23. September 1916 
(Rnl. 1075), ausgehoben:: 

im) VO. über die Kartoffelversorgung im Wirtschaftsjahr 1917/18 v. 
28. Juni 1917 (Rel. 6690909099) 

Hierzu: 
*BO. über Kartoffeln v. 16. August 1917 (RGVl. 71) 

en) VO. über Saattartoffeln d. 24. Mai 1917 (RSDBI. 434)... . 

*) BD. über Saattartoffeln aus der Ernte 1917 v. 16. August 1917 
MED. v....iii 

Hierzu: 

"a, Preuß. Ausführungsbeftimmungen v. 16. August 1917 (LMl. 
20h55)0 

”B. Preuf. Bfg., betr. Richtpreise für Saatkartoffeln v. 2. September 
1917 (LMhl. 2000; 

Zweiter Abschnitt: Preisregeling ..... 

p)Bek. über die Regelung der Kartoffelpreise v. 28. Oktober 1915. 
(NG#l. 711) mit den Anderungen v. 11. und 29. November 1915 
(RGBl. 760, 787) und 27. Januar 1916 (RGBl. 66) .. ... 

Hierzu: 
a. Preuß. Ausführungsanweisung v. 1. November 1915 (H Ml.361) 
B. Preuß. Anorbnung dv. 11. November 1915 (LMBT. 16, 4). . 
y. Preuß. Anorbnung d. 26. Februar 1916 (LMD. 77) 

q) Bel. über bie fzeftiegung der Hödftpreife für Kartoffeln und die 
Preisftellung ffir den Weiterverkauf v. 13. Juli 1916 (Re#l. 696) 

1) Bek. über die Preisfestsetzung bei Entcignung von Kartoffeln vom 
2. März 1916 (Rnl. 199590)0) . . . .. 

Hierzu: Preuß. Vs#g., betr. Enteignung von Kartoffeln, v. 30. 
Dezember 1915 (LMBl. 790 

”5) BO. über die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus ber 

Ernte 1917 und für Schlachtvieh v. 19. März 1917 (Röl. 243). 

. Rartoffelerzeugnifie 

Erſter Abſchnitt: Versorgrg 

a) Bek. über die Regelung des Absatzes von Erzengnissen der Kartoffel¬ 
trocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation v. 25. Februar 1915 
(Röl. 118, (ausgehoben, Rehl. 5000 

b) Bek. über (denselben Gegenstand) v. 16. September 1915 (RGl. 
585) i. d. Fassg. v. 31. August 1916 (Rl. 10700) .. 

Hierzu: 

a. Bel. des Reichskanzlers über die Ausdehnung der VO. (zu b) 
vd. 17. März 1916 (Rel. 11999)9) 

5. Anordnungen des Präsidenten des KrE A. zu der VO. (zu b) v. 
28. September 1916 (391. 30.0.)0 

*%) BD. über Verarbeitung von Kartoffeln in Trodnereien, Stärke- 
fabriken und Brennereien v. 11, Dltober 1917 (RGBl. 898) 

Zweiter Abschnitt: Preisregelig 

e) Bek. über die Höchstpreise für Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei so¬ 

wie der Kartoffelstärkefabrikation v. 16. September 1915 (Rl. 
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588) mit den Anderungen vom 24. Februar und 5. November 1916 
(RGil. 181, 126001)00 . . . . .. 

d) Bet, über andermweite Feſtſetzung der Höditpreife für Erzengniffe 

der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation v. 5. No¬ 
vember 1916 (RoBl. 1260))0. 

Kohlrüben... .. 

Bek. über Kohlrüben v. 1. Dezember 1916 (RGBl. 1316) 
Hierzu: 

a. Preuß. Ansführungsanweisung v. 7. Dezember 1916 (H6MBl. 473) 

*6. Bek, der RKart St., betr. Ausnahmen vom Verfütterungsverbot 
für Kohlrüben v. 20. Jannar 1917 (LMBl. 7)) 

III. Bianntmen. 

1. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

>15. 

Bek., betr. die Regelung der wirtschaftlichen Betriebsverhältnisse der 
Branntweinbrennereien und der Betriebsauflagevergütungen für das 

Betriebsjahr 1914/15, v. 15. Oktober 1914 (RBl. 434) 
Bek. über weitere Regelung des Brennereibetriebes und des Brannt¬ 
weinverkehrs v. 4. Februar 1915 (RSBl. 70)0)0 

Bek. über weitere Regelung des Branntweinverkehrs v. 4. März 1915 
e(Kaenbl. 131120202020222 4 

Bel., betr. Betriebsauflage für den Sommerbrand in den landwirtschaft¬ 
Jihen Brennereien im Vetriebsjahr 1914715, 0.4. Zuni 1915 (ROBL. 326) 
Bet. über die Verarbeitung bon Kartofjeln in ben Brennereien dv. 17. 
Juni 1915 (RGl. 34t3322 

. Bel. über die Lohnverarbeitung von Kartoffeln in kleineren Bren¬ 
nereien v. 8. Zuli 1915 (ROM. 427). .. · 

. Bet., vetr. die Verarbeitung von Topinamburs sowie von Rüben und 

Rübensäften in Brennereien im Betriebsjahr 1915/16, v. 23. April 
1915 (NGBl. 2000000; 
Bek., betr. Verarbeilung von Tapioka in den Brennereien im Betriebs¬ 

johr 1914/15, v. 7. Mai 1915 (Rl. 27) 
Bek. über die Regelung des Betriebs in Kartofsel verarbeitenden Bren¬ 
nereien im Betriebsjahr 1916/17 v. 24. DHober 1916 (RYDI. 1191) 

Bek. über Erleichterungen für Brennereien im Betriebsjahr 1916/17 

bei Verarbeitung von Rüben und Rübensäften sowie Topinamburs 

v. 23. März 1916 (RBl. 1910000 

Bek. über die Regelung der wirtschaftlichen Betriebsverhältnisse der 

Branntweinbrennereien und der Vetriebsauflagevergütungen für das 
Betriebsjahr 1915/16 v. 7. Oltober 1915 (RG#Bl. 637) mit der Anderung 
v. 20. Januar 1916 (RSBl. 5)2 
Bek. über Erleichterungen im Brennereibetrieb und Branntweinverkehr 
und Regelung der Betriebsauflagevergütungen für das Betriebsjahr 
1916/17 v. 12. Oktober 1916 (Ro# Bl. 11999)9 
Bel. über weitere Regelung des Branntweinverkehrs 
a) v. 16. Dezember 1915 (RGBl. 8é,999 
b) dv. 14. September 1916 (REBI. 1043) . - . . 2». 2 2200. 

Bet., beit. Verarbeitung von Kartojfeln in Getreidebrennereien im 
BVetriebsjahr 1915/16, v. 16. September 1915 (REBI. 594) . . . - 
Bek., betr. Einschränkung der Trinkbranntweinerzeugung, v. 31. März 
1915 (RGl. 208) mit den Anderungen v. 28. Juni und 28. Oktober 

1915 (RGBl. 40, 70000 rennen 
Hierzu: 

a) Bel. über freigabe von Branntwein zur Berfteuerung im Mat und 
Juni 1915, dv. 28. April und 20. Mai 1915 (MOB. 265, 299) . - 

4* 
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52 4. Verwertung der Rohstoffe usw. 

b) Bel. über Freigabe von Bronntwein zur Versteuerung im Juli, 
August und September 1915 v. 28. Juni 1915 (RBl. 410) 

uc) Bek. über Freigabe von Branntwein zur Versteuerung im Oktober, 
November und Dezember 1915 v. 25. September und 1. Dezember 
1915 (RGl. 623, 7000999 

d) Bek. über Freigabe von Branntwein zur Versteuerung im Januar, 
Februar und März 1916 v. 23. Dezember 1915 (Renl. 843 )3 

e) Ausführungsbestimmungen v. 15. April 1915 mit den Anderungen 
v. 14. März, 16. Dezember 1916 (ZB1. 123, 54, Reichsanzeiger Nr. 
296), 22. Januar, 21. April 1917 (3B#l. 17, 120 

16. Bel. über Erleihterung für Iandwirtfchaftlihe Brennereien im Be 
triebsjahr 1915/16 v. 10. Februar 1916 (RGBl. 9) 6 

17. Bek. über weitere Erleichterungen des Brennereibetriebs im Betriebs¬ 
jahr 1915/16 v. 31. Mai 1916 (RGBl. 4355) 

18. Bek. über Regelung des Verkehrs mit Branntwein v. 15. April 1916 
(RVl. 7099)9. 

Hierzu: Ausführungsbestimmungen des Reichskanzlers v. 22. April 
1916 (Reßl. 32,e32222„ 

*19. Bek. über Branntwein aus Wein v. 9. Januar 1917 (RGBl. 20). 
“20, Bet. über den Verkehr mit Branniwein aus Klein- und Obstbrenne¬ 

reien v. 24. Februar 1917 (R#l. 179) mit der Anderung v. 26. Juni 
1917 (REBL. 561, i. Kr. s. 29. Juni 1)))0 

Hier zu: 
on) Preuß. Ausführungsanweisung zu den VO. über Regelung des 

Verkehrs mit Branntwein, über Branntwein aus Wein und über 
den Verkehr mit Branntwein aus Klein= und Obstbrennereien v. 
15. April 1916, 9. Januar und 24. Februar 1917, RGl. 16 279, 
17 25, 179 (Nr. 18 bi8 20). Bom 15. März 1917 (HMBL. 95) . 

*b) Preuj. Ausführungsbeftimmungen zur BD. Nr. 20 v. 26. Juni 
191 (GGl. 111010101112000 . . . . ... 

*21. Bek. über Verarbeitung von Kartoffeln auf Branntwein in Klein¬ 
brennereien, v. 26. Oktober 1916 (RGBl. 11909) 

*22. Bek. über Verarbeitung von Kartoffeln auf Brennereien v. 22. März 
1917 (RBl. 29992 

*23. Bek. über die Regelung der Verbrauchsabgabenermäßigung und wei¬ 
tere Erleichterungen im Brennereibetrieb im Betriebsjahr 1916/17 v. 
2. Novembec 1916 (ReBl. 1245555 

Hierzu: Ausführungsbestimmungen des Reichskanzlers v. 14. No¬ 
vember 1916 (3Bl. 396).. ..... 

»24. Bel., betr. ftenerfreier Verwendung von Branntwein, v. 28. Juni 1917 
(Renl. 660))); 

*25. Bek. über die Regelung der wirtschaftlichen Betriebsverhältnisse der 
Branntweinbrennereien und der Betriebsauflagevergütungen für das 
Betriebsiahr 1917/18 und über Essigsäureverbrauchsabgabe v. 18. 
Oktober 1917 (RBl. 9944443333 ..... . .. 

Hierzu: 

Anordnung des Reichskanzlers v. 25. Oktober 1917 (ZBl. 386) 
*26. Vek., betr. das Verbot der Verarbeitung von Topinamburs auf Brannt¬ 

wein, v. 12. Mai 1917 (Rel. 47) 

VRR en .. ... 

Bek. über Reis v. 22. April 1915 (RGBl. 20) 
Hierzu: Preuß. Aussührungsanweisung v. 7. Mai 1915 (LMBl. 161) 
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& Inhaltsübersicht. 

V. Hülsenfrüchte, Wicken, Lupieen 

1. VO. über Hülsenfrüchte v. 29. Juni 1916 (RGBl. 81100 

Hierzu: 

a) Bek. zur Durchführung der VO. über Hülsenfrüchte v. 29. Juni 
1916 (R . 846) v. 30. August 1916 (RNGBl. 981)0 

b) Bek, über die Lieferung und Abnahme von Hülsenfrüchten v. 26. 

September 1915 (Rßl. 260900 

ce) Preuß. Ausführungsbeslimmungen v. 9. Sept. 1915 (HMBI. 227) 
d) Preuß. Ausführungsbeftimmungen v. 18. OH. 1916 (LMBI. 265) 

2. BD. über Hülfenfrüchte v. 14. Dezember 1916 (RED. 1360). . - 

63. Bek. über Hülsenfrüchte v. 23. März 1917 (Rl. 200) 174 

*4. Bel. über Saatgut von ... . Hilfenfrüchten, Widen und Lupinen v. 

6. Zanuar 1917 (RGBT. 14) mit der Änderung o. 23. März 1917 (REBL. 
267, i. Kr. s. 26. März 1)7)7 175 

Hierzu: 
a) Bel. über die Preise für Saatgut von Wicken und Lupinen v. 16. 

Januar 1917 (Re Bl. . - >: 2200er 

eb) Bel. über die Preise für Saatgut von Lupinen v. 30. April 1917 

(RGl. 3899 175 

*5. BO. über den Verkehr mit... Hülfenfrüchten . . . aus ber Ernte 1917 

zu Saatzwecken v. 12. Zuli 1917 (RGBI. 609) mit der Änderung d, 
25. September 1916 (RGBE. 863, i. Ser. |. 29. Eeptember 1917) . 176 

Hierzu: 

Bek. über die zum Gemüseanbau bestimmten Hülsenfrüchte v. 30. 

Oktober 1917 (Deutscher Reichsonzeiger 17 Nr. 2999) - 175 

*5. BO. über Höchftpreije für Hlilfenfrächte v. 24. Juli 1917 (RG#Bl. 653) 
mit der Anderung v. 21. August 1917 (RNGl. 727, i. Kr. f. 25. Aug. 17) 176 

7. BO. über den Ausdrusch und die Inanspruchnahme von Getreide und 

Hülsenfrüchten v. 24. November 1917 (Rel. 1082) 131 

VL Buhmeizen und Hitfe- .... .. 

1. VO. über Buchweizen und Hirse v. 29. Juni 1916 (MOB. 626) mit 

der Anderung v. 14. September 1916 (RG#l. 1031, i. Kr. seit 15. Sep¬ 
tember 191));; 

Hierzu: 
a) Bek. zur Durchführung der VO. über Buchweizen und Hirse vom 

29. Juni 1916 (RGBI. 625), v. 16. Scpt. 1916 (RGBl. 1049) 

b) Bescheid des Präsidenten des KrE A. v. 25. August 1916 (LMBll. 256) 
Bek. über Saatgut von Buchweizen und Hirse v. 6. Januar 1917 
(RGVI. 14). ...... .. 

3. Bel. ũber den Verlehr mit . .. Buchweizen und Hirſe aus der Ernte 
1917 zu Saatzwecken v. 12. Juli 1917 (RGl. 609) mit der Anderung 
v. 25. September 1917 (R#Bl. 863, i. Kr. seit 29. Sept. 10) 

4. Bel. über Die Regelung ber Preife für Buchweizen und Hirse und deren 
Berarbeitungen v. 11. November 1915 (RB. 7560)... - - . - 

Hierzu: Bek. über die Festsetzung von Preisen für Buchweizen 
und Hirse und deren Verarbeitungen v. 15. November 1915 (Rl. 
BD) een 

5. BD. über die Preije landiwirtichaftlicher Erzeugniffe aus der Ernte 1917 
und für Scylachtvieh dv. 19. März 1917 (NGBL. 2439) ...- - - 

Hierzu: 
3) VO. über Höchstpreise für . Buchweizen und Hirse v. 12. Juli 1917 

(Rel. 610000090 ....- 

to



4. Verwertung der Rohſtoffe uſw. 

b) VO. über Saatgut von Sommergetreide v. 27. Oltober 1817 (RGBl. 
—□——Ji 

*6. BO. über den Ausdrusch und die Inanspruchnabme von Getreide und 
Hülfenfrüchten v. 24. November 1917 (RGBL. 1082)... .. - - 

VII. Grünken 
1. Bek. über Grünkern v. 3. Juli 1916 (RöZl. 649) 

Hierzu: Bek. über die Bewirtschaftung des Grünkerns von der 
Reichsgetreidestelle v. 15. Juli 1916 (Rl. 76) 

*72. BO. über Höchstpreise für Grünkern v. 31. Juli 1917 (RGl. 672) 

VIII. Gemüse, Obst und Südfrüchte -Wen 

A. Gemüse, Obst und Südfruachte. 

1. Gemeinsiassss 
*g) Bel. über bie Gründung einer Reichsstelle für Gemüse und Obst 

v. 18. Mai 1916 (RBl. 3999) „ 
Hierzu: 

*q. Preuf. Ausjührungsanmweifungen 
"ga. vom 1. März 1917 (EMU. 83)...» 2 2 020. 
*86. vom 16. April 1917 (HOMBl. 141)0)0 

*6. Preuß. Vfg., betr. Errichtung eines Landesamts für Gemuse und 
Obst v. 1. März 1917 (PMBl. 82 

*. Preuß. Vfg., betr. Zuständigkeit des Landesamts für Nährmittel 
und Eier und des Landesamts für Gemüse und Obst v. 16. April 
1917 (HMBl. 111)2)00 . .. 

*b. BD. über Gemüse, Obst und Südfrüchte v. 3. April 1917 (Rößl. 
307) mit der Anderung v. 19. August 1917 (RG Bl. 723, i. Kr. seit 
26. August 71717174)4)4))4. 

Hierzu: Preuß. Ausführungsanweisung v. 5. Mai 1917 mit 
der Anderung v. 2. Juli 1917 (HMBl. 155, 1889) 

2. Gemüeeeeeeeee¾ 

a) VO. über die Verarbeitung von Gemüse v. 5. August 1916 (RGl. 
91199999. 

b) Bek. über den Einkauf von Kohlrüben und Grünkohl v. 25. August 

1916 (RGBl. 9000 
c) VO. über den Absatz von Weißkohl v. 21. Oktober 1916 (RBl. 1187) 

*d) Bek. der Kriegsstellen und Kriegsgesellschafen 
*a. der Reichsitelle für Gemüfe und Dbft . . . 2:2 2222. 
"ß. der Gemüfelonjernen ©. m.6.9. . . : 222 2220. 
*. der Kriegsgesellschaft für Sauerkraut m. b. 5H5. 
vK. der Kriegsgesellschaft für Dörrgemüse m. b. 9. 

3. Obst und Südfrüchtttteteteteel 
a) VO. über die Verarbeitung von Obst v. 5. August 1916 (Re#Bl. 911) 
b) VO. zur Abänderung der VO. zu a) v. 24. August 1917 (Röl. 729) 
*c) Bek. der Kriegsstellen und Kriegsgesellschaften 

*a. der Reichöftelle für Gemüfe und Ob... .-. 2.2... 
*8. der Kriegsgesellschaft für Obsttonserven und Marmeladen m. 6.9. 
*y. der Kriegsgesellschaft für Weinobst=Einkauf und „Verteilung 

m. b. SSHHHHH. 

4. Preise für Gemüse, Obst und Südfrüccht 

I. Gemeinsames. 
Bek. über die Regelung der Preise für Gemüse und Obst v. 11. No- 
vember 1916 (RGBl. 752) mit der Anderung v. 24. Februar 1916 
(RGBl. 120) 
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Inhaltsũberſicht. 

II. Gemüse. 
a) Bek. über die Preise für Gemüse, Zwiebeln und Sauerkraut vom 

8. April 1916 (NGBl. 20000))0)0 

b) Bekl. über Höchstpreise für Zwiebeln v. 4. November 1916 (Rdl. 
1255) 

*c) Bel. über Hödjftpreife für Mühen v. 26. Dftober 1916 (NGBI. 1204), 

aufgehoben duch BD. v. 13. Yuli 1917 m. Wirt. v. 16. Yuli 1917 
(RGBl. 623)J),.. enen 

Hierzu: Preuß. Ausführungsanweisung v. 14. November 1916 
(HMBl. 461).. 777. 

q) Höchſtpreiſe VO. der Reichsstelle für Gemüse und Oo0ft.4 

a. vom 21. August 1917 (Reichsanzeiger Nr. 1999) 
"8. vem 5. September 1917 (Meichdangeiger Nr. 212) . . . . . 
*y. vom 15. November 1917 (Reichdangeiger Nr. 273 ..... 

III. Obst und Südfrüchte. 
a) Bek. über Höchstpreise für Zwetschen v. 29. August 1916 (RGBl. 973) 

Hierzu: Preuß. Ausführungsanmeifung v. 5. September 1916 
(HMI. 231t1t1 2412 e½ eu u 

b) VO. über Höchstpreise für Apfel v. 7. Oktober 1916 (NRGBl. 1143) 
D) Bek. über die Regelung der Preise für Obstmus und sonstige Fett¬ 

ersabstofse als Brotaufstrich v. 11. November 1915 (RGBl. 754). 

Hierzu: Bek. über die Preise von Marmeladen v. 14. Dezember 
1915 (NGBl. 8197) .... 

d) Höchstpreis V# O. der Reichsstelle für Gemüse und Oolt . .. 

*q. vom 3. Juni 1917 (Reihsanzeiger Nr. 130)... 2.22.» 
*6. vom b. Juli 1917 (Reichsanzeiger Nr. 18 
*e. vom 26. Juli 1917 (Reichsanzeiger Nr. 170) 

B. Wein. 
*VO. über Wein v. 31. August 1917 (Rel. 756ö0) 

Hierzu: Preuß. Ausführungsbestimmungen v. 9. September 
1917 (HMBL. 302) >: 2: ..... 

IX. Buder — Honig » : 22: .. . ... 

1. 

a
 

A. Buder. 
Bel., betr. Regelung de3 Verlehrs mit Zuder uf. in der Falfung vom 
12. Februar 1915 (RGl. 75) mit den Anderungen v. 15. April, 27. Mai 
und 15. Juli 1915 (RG Bl. 223, 307, 4304 
Bek. über die Verwendung von Nohzucker (Erstprodukt) v. 19. Februar 
1915 (RBl. 103) mit der Anderung v. 12. März 1915 (RGl. 151) 
Bek., beir. die Menge des zum steuerpflichtigen Inlandsverbrauch ab¬ 
zulassenden Zukrcecs 
a) vom 14. Januar 1915 (RöBl. 2220 
b) vom 15. April 1915 (Re Bl. 22)))) 
c) vom 27. Mai 1915 (Rl. 3090))). 
d) vom 15. Juli 1915 (RGBl. 49999955 

Bek, über Verbrauchszucker v. 27. Mai 1915 (RGBl. 308) mit der Ande¬ 
rung v. 15. Juli 1915 (Rl. 43)00 

Hierzu: 

Bek. über die Wiederholung der Anzeige der Bestände von Ver¬ 
brauchszucker v. 24. Juni und 23. Juli 1915 (R#l. 355, 466) 

Bel. über den Verkehr mit Zucker im Betriebsjahr 1915/16 v. 26. August 

1915 (RGBl. b1000000 
Bek. über die Verwendung von Verbrauchszucker v. 3. Februar 1916 
(NVl. 3230„ 

203 

206 

206 
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4. Verwerlung der Rohſtoffe uſw. 

7. Bek., betr. die Preise für Rohzucker und Zuckerrüben im Betriebsjahr 
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